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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Blick zurück: Die Tageszeitung, 
sehr wahrscheinlich eine Regional-
ausgabe, informierte umfassend 
über wichtige Ereignisse in der Re-
gion. Der interessierte Leser erfuhr 
auf den ersten Seiten auch etwas 
über die Politik des Nachbarlan-
des, den Vulkanausbruch auf Bali 
oder den Börsengang der Telekom. 
Die Schlagzeilen der Zeitung hat-

ten eines gemein, sie waren mindesten einen Tag alt und dem Artikel 
ging eine mehr oder minder gründliche Recherche voraus. 
Und heute? Ein Jingle kündet von der Ankunft einer Eilmeldung. Ein 
kurzer Blick auf das Smartphone und schon ist man informiert, dass 
der FC Bayern München sicher im Finale der Königsklasse ist – der Ball 
wackelt praktisch noch im Netz. Binnen Sekunden folgt die Nachricht 
dem Ereignis. Sofort und weltweit, ist sie einmal im Internet, bleibt 
sie dort; – ewig. Das Netz vergisst nicht.
Neuigkeiten, Bilder, Videos verbreiten sich in Sekundenschnelle. Fotos, 
die früher keine Redaktion verlassen hätten, werden tausendfach geteilt. 
Vielen macht das Angst, sie fühlen sich bedroht von Gefahren die ihnen 
objektiv betrachtet nicht drohen. Immer mehr Menschen informieren 
sich über soziale Medien. Die „neuen Medien“, wie sie fast gewohnheits-
mäßig genannt werden, sind inzwischen so alt, dass fast zwei Generatio-
nen mit ihnen aufgewachsen sind. Das Internet wurde 1961 „erfunden“, 
rudimentär zwar, aber der Anfang war gemacht. Die erste Email ging 1971 
auf den Weg, Google startete 1997, Facebook 2004.
Wenn wir also heute darüber reden, auch als öffentliche Institution auf 
Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen präsent zu sein, dann 
müssen wir eines konstatieren: Wir sind spät dran!
Seit Mitte 2015 unterhält das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg 
eine eigene Fanpage auf Facebook. Inzwischen ist auch ein Twitter-Kanal 
hinzugekommen, ein Einsatz kanal wird bedarfsabhängig bespielt. Wer 
sind die „SoMe-Kollegen“ und wie finden die Nachrichten den Weg ins 
Netz? Welche rechtlichen Fallstricke gibt es auf dem weiten Feld der 
Social-Media-Aktivitäten für eine öffentliche Institution wie die Polizei – 
diese und viele weitere Fragen beantworten wir in dieser Ausgabe der 
info110.

Viel Spaß beim Lesen.

Katrin Böhme
        info110-Chefredakteurin
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Ängste der Deutschen: 

Trumps Politik auf Platz eins 
Die Deutschen sorgen sich aktuell am meisten um 
mögliche internationale Auswirkungen der Politik von 
Donald Trump. Das geht aus der diesjährigen Befra-
gung über die „Ängste der Deutschen“ hervor. Für die 
repräsentative Langzeitstudie im Auftrag der R+V 
Versicherung werden seit 1992 etwa 2.400 Frauen und 
Männer befragt. Danach fürchten sich 69 Prozent der 
Befragten vor den politischen Entscheidungen des 
US-Präsidenten. Die zweitgrößte Angst der Deut-
schen gilt der „Herausforderung Einwanderung“. Die 

Angst vor Terrorismus sank von Platz eins im Vorjahr auf Platz fünf. Das 
Zerbrechen der eigenen Partnerschaft oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes wird im Vergleich deutlich gelassener betrachtet. Nur 18 Prozent 
fürchten um ihre Partnerschaft, die eigene Arbeitslosigkeit macht 25 
Prozent der Befragten Angst.

Schöne Bilder
Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Diese Weisheit erklärt of-
fenbar auch das enorme Wachs-
tum des audiovisuellen sozialen 
Netzwerkes „Instagram“. Vor zwei 
Jahren, im September 2016, waren 
6,94 Millionen Nutzer in Deutsch-
land auf Instagram aktiv. Ein drei-
viertel Jahr später waren es be-
reits 15 Millionen Nutzer, was 
einem Wachstum von 216% ent-
spricht. Nach neueren Messungen 
nutzen monatlich etwa 17 Millio-
nen Deutsche das Netzwerk zum 
Verbreiten und Tauschen von Fotos 
und Videos. Im  Sommer gingen 
auch das Polizeipräsidium und die 
Fachhochschule der Polizei des 
Landes Brandenburg mit einem 
gemeinsamen Instagram-Account 
an den Start.

Digitale Zahlen
Fast 21 Minuten schläft man 
in Durchschnitt weniger, wenn das 
Smartphone oder Tablet neben dem 
Bett liegen bleibt, in wachem Zustand 
schaut der Deutsche etwa 53 Mal am 
Tag auf sein Handy. 57 Prozent der 
Smartphone-Nutzer erwarten, das 
Freunde und Familienmitglieder auf 
eine Nachricht sofort antworten, so 
eine Studie der Ludwig-Maximilians-
Universität München.fenbar auch das enorme Wachs-

tum des audiovisuellen sozialen 
Netzwerkes „Instagram“. Vor zwei 
Jahren, im September 2016, waren 
6,94 Millionen Nutzer in Deutsch-
land auf Instagram aktiv. Ein drei-
viertel Jahr später waren es be-
reits 15 Millionen Nutzer, was 
einem Wachstum von 216% ent-
spricht. Nach neueren Messungen 
nutzen monatlich etwa 17 Millio-
nen Deutsche das Netzwerk zum 
Verbreiten und Tauschen von Fotos 
und Videos. Im  Sommer gingen 
auch das Polizeipräsidium und die 
Fachhochschule der Polizei des 
Landes Brandenburg mit einem 
gemeinsamen Instagram-Account 
an den Start.

Telefonie
Foto und Video
Suchmaschine
Musik
Nachrichten
Social Media
Navigation
Kurznachrichten
Wecker
SMS
E-Mails
Dating-Dienste

                      100 %
                   90 %
                79 %
             69 %
             69 %
             68 %
            64 %
           62 %
           61 %
          58 %
         53 %
22 %

Dafür nutzen die Deutschen 
ihr Smartphone
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Elektro-
Polizei motorräder 
im Einsatz
Mit elektrisch betriebenen Motorrädern sind 
seit Oktober 2018 Polizisten in Osnabrück 
im Einsatz. Zwei der umweltfreundlichen 
„E-Krads“ wurden bislang in Niedersa-
chen angeschafft, auch sechs Pedelecs 
sollen folgen. Die neuen Fahrzeuge sollen 
im städtischen Streifendienst zum Einsatz 
kommen. Seit Mai 2017 ist auf Borkum das ers-
te Elektro-Geländemotorrad fester Bestandteil des 
polizeilichen Fuhrparks auf der Insel. 

Ummelden per Klick
Bis 2022 sollen Bund, Länder und Kommunen 
alle Verwaltungsleistungen in Deutschland über 
Verwaltungsportale auch digital anbieten und 
diese Portale miteinander verknüpfen. Um ein 
Auto an – oder umzumelden, muss der Halter 
zukünftig nicht mehr bis zur Kfz-Zulassungs-
stelle fahren, sondern kann alles vom eigenen 
Rechner aus erledigen. Vorbild für das deutsche 
Konzept ist Estland als eines der fortgeschrit-
tensten Länder im Bereich e-Government. Seit 
2000 garantiert der Staat per Gesetz seinen Bür-
gern einen Zugriff auf das Internet, im ganzen 
Land gibt es WLAN-Zugangspunkte. Estland gibt 
an, das weltweit technologisch modernste Ver-
waltungssystem zu haben. Jeder Bürger besitzt 
eine ID-Nummer. Seit 2007 können Esten über 
das Internet an Wahlen teilnehmen, ihre Steuern 
abrechnen und Rezepte vom Arzt empfangen.

Das Verwaltungsportal Bund mit 
Bürger- und Unternehmenskonto 
sowie Basiskomponenten 
Quelle: Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat

                      100 %
                   90 %
                79 %
             69 %
             69 %
             68 %
            64 %
           62 %
           61 %
          58 %
         53 %
22 %

Twitternde 
Kiefer

Eine twitternde Kiefer aus Britz bei Eberswalde bringt es inzwischen auf 
über 1.700 Follower. Der Nadelbaum ist seit 2016 mit Sensoren ausge-
stattet, die elektronisch über Verdunstung und Wasserfluss des Ge-
wächses informieren. Täglich setzt der Baum Kurznachrichten in engli-
scher Sprache ab wie: „Heute habe ich 2,24 Liter transportiert. Wie viel 
hast du heute getrunken?“. Die Bernauer Kiefer hat Kollegen, Bäume 
in Belgien, Holland und England sind mit den twitterfähigen Sensoren 
ausgestattet. Ziel sei es, ein europaweites Frühwarnsystem für Trocken-
heit zu schaffen.
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Neue Folgen für 
SOKO Potsdam 
Nach den ersten sechs Folgen der ZDF-Vorabendserie „SOKO Potsdam“, 
hat der Sender für das jüngste Mitglied der SOKO-Familie bereits zehn 
weitere Folgen in Auftrag gegeben. Mit Caroline Erikson und Katrin Ja-
ehne als Ermittlerinnen in den Hauptrollen, wurde unter anderem im 

Holländischen Viertel und an 
der Glienicker Brücke ge-
dreht. Im Pressetext zur Serie 
heißt es: „Eine der drei 
Hauptrollen in dieser neuen 
SOKO spielt die Stadt. Aber 
warum Potsdam? Potsdam, 
das ist die kleine, hübsche 
Schwester von Berlin, die fil-
misch bisher weitgehend un-
entdeckt blieb. Hier ist alles 
ein bisschen entspannter und 
ein bisschen gesünder als in 
der Großstadt.“

E-Bikes statt Autos
80 Prozent aller Autofahrten in der Stadt liegen unter 
sieben Kilometern. Sechs von zehn E-Bike-Käufern 
wollen das Auto auf solchen Kurzstrecken ersetzen, 
so die Einschätzung der ZEG Zweirad-Einkaufs-Ge-
nossenschaft.

Thüringer Polizei 
setzt Pilotprojekt 
»Bodycam« fort
In sechs thüringischen Dienststellen, darunter Gotha 
und Jena, gibt es seit Ende 2018 eine Fort set zung 
des Pilotprojektes „Bodycam“. Der Ein satz der Body-

cams in Thüringen erfolgt anlass bezogen im Ein-
satz- und Streifendienst so wie bei besonderen 

Einsatzanlässen. Die Kameras werden 24 
Stunden an sieben Tagen der Woche mit-

geführt. Aufzeichnungen werden nach 
Ankündi -gung und Entscheidung 

des jeweiligen Beamten 
bei der Kontrolle von Per-

sonen und Fahrzeugen 
durchgeführt. Die erste 
Projektphase wurde 

durch die Polizisten positiv bewertet. Die Ergebnisse 
des ersten Trageversuchs zeigten, dass aus Sicht 
der Beamten eine deeskalierende Wirkung durch 
die  Bodycams bei polizeilichen Einschreitsituationen 
möglich und in den meisten Fällen zu erwarten ist. 
Die Ausweitung des Projekts soll dazu dienen, eine 
valide Grundlage für eine abschließende Bewertung 
zu schaffen. So soll die Wirksamkeit der Körperka-
meras ermittelt und über die flächendeckende Ein-
führung entschieden werden.

cams in Thüringen erfolgt anlass
satz- und Streifendienst sowie bei besonderen 

Einsatzanlässen. Die Kameras werden 24 
Stunden an sieben Tagen der Woche mit

geführt. Aufzeichnungen werden nach 
Ankündi-gung und Entscheidung 

des jeweiligen Beamten 
bei der Kontrolle von Per

sonen und Fahrzeugen 
durchgeführt. Die erste 
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Kein Waffenschein
Anhänger der „Reichbürger“-Szene dürfen nach ei-
nem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Gießen 
keinen Waffenschein haben, berichtet die Deutsche 
Presseagentur dpa. Wer den Ideologien der Szene 
folge und die Rechtsordnung der Bundesrepublik ab-
lehne, „gebe Anlass zu der Befürchtung, dass er auch 
die Regelungen des Waffengesetzes nicht strikt be-
folgen werde“, so die Entscheidung der Richter. Sie 
bestätigten damit in einem Eilverfahren die Ansicht 

der zuständigen Waffenbehörde, 
die einem mutmaßlichen Szene-
Anhänger waffenrechtliche Er-
laubnisse wegen Unzuverlässig-
keit entzogen hatte. 

CARTOON VON THOMAS LEONHARDT

Mit Humor und
spitzem Stift

CARTOON 

Mit Humor und
spitzem Stift

(Einsatz- und Lagezentrum, Quelle : Twitter, @PolizeiBB_E )

Landespräventions-
preis für Senioren
Der zum 14. Mal verliehene Preis des Landespräven-
tionsrates Brandenburg ging im Dezember 2018 an 
Akteure der Kriminalprävention, die sich besonders 
den Senioren widmen. Im Jahr 2017 wurden in Bran-
denburg rund 2100 Menschen im Alter von über 60 Jah-
ren Opfer einer Straftat. Zu den Preisträgern gehör-
ten die „Seniorpartner in School Landesverband Bran-
denburg e. V“. Die Senioren sind als ehrenamt liche 
Schulmediatoren an Brandenburger Schulen tätig. 
Ein weiterer Preis ging an die Mitglieder des Se nio-
ren-Sicherheitstheater Königs Wusterhausen. Das 
Theater präsentiert bei seinen Auftritten Szenen un-
ter anderem zu Trickbetrügereien und bietet Tipps 
zum richtigen Verhalten. Die Vermittlung der Präven-
tionsbotschaften erfolgt auf spielerische, unterhalt-
same und einprägsame Weise, die Zuschauer werden 
mitgenommen. Dieses Projekt könne so Vorbildwir-
kung für andere Regionen des Landes entwickeln.

110

Jürgen Glinde-
mann aus Klein-
machnow und 
Vertreterinnen 
des Projektes 
„Pflege in Not“ 
des Diakoni-
schen Werkes 
Potsdam e. V.
gemeinsam mit 
Innenminister 
Karl-Heinz 
Schröter (2.v.r.) 
und  dem Prä-
ventionsbeauf-
tragten des 
Landes Bran-
denburg, Kay 
Kasüschke (l.),
bei der Verlei-
hung der An-
erkennungs-
preise des 
Landessprä-
ventionsrates 
Brandenburg.

110
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Sie sind mehr als 30 Jahre bei 
der Polizei. Gab es einen dienst-
lichen Erfolg, auf den Sie beson-
ders stolz sind, sozusagen das 
schönste Erlebnis?
Da fallen mir zwei Sachen ein:

Das erste ist ein sonniger Tag, ich 
glaube es war im Jahr 1992. Zwei 
Kollegen und ich sind in einem 
nicht mehr taufrischen Wartburg 
Tourist in „rasender´“ Fahrt zum 
Marktplatz in der Stadt Kremmen 
gestürzt und haben schlussend-
lich um 11.57 Uhr zwei mutmaß-
liche Bankräuber festgenommen, 
die entsprechend vorbereitet vor 
der Sparkasse in Kremmen auf ih-
re Gelegenheit lauerten. lm Nach-
hinein betrachtet ein schöner Er-
folg – taktisch und unter den As-
pekten der Eigensicherung na ja …

Das Zweite ist die Abgabe mei-
ner Diplom-Urkunde für den be-
standenen „Diplom-Kriminalis-
ten“ bei der Personalabteilung. 
Nach ganz vielen Widrigkeiten – 
eine Genugtuung. 

Und was ging Ihnen nicht aus 
dem Sinn?
Es ist ganz erstaunlich – meine ers-
te Todesermittlungssache als Kri-
minaldienst. Selbsttötung einer 
Mittvierzigerin in ihrer Wohnung. 
Ich fahre täglich auf dem Weg zur 
Arbeit ganz nah an dem Ereignis-
ort von damals vorbei. 

Gibt es für Sie einen Ausgleich 
nach dem Dienst?
Ich habe meine Familie und Freun-
de. Und außerdem gibt´s in Haus 
und Garten immer etwas zu tun. 
Frank Storch

Sie treten in die großen Fußstap-
fen von Bernd Halle. Was war ihr 
Resümee nach 100 Tagen in der 
neuen Funktion?
Die Zeit war schnell vergangen. 
Ich habe eine sehr gut aufgestell-
te Direktion übernommen, mei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter leisten jeden Tag gute Arbeit, 
das gilt für den Polizei- und/oder 
Kriminalmeister vor Ort bis hin 
zu meinem Stellvertreter. Wir ste-
hen jeden Tag vor neuen Heraus-
forderungen und teilweise auch 
vor völlig neuen Aufgaben, die wir 
zu bewältigen haben – und das bei 
derzeit noch rückläufigen Perso-
nalzahlen. Ich kann meinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gar 
nicht genug danken für das, was sie 
täglich leisten. 

Ich hatte mir vorgenommen, so 
schnell wie möglich in alle Berei-
che meiner Direktion zu kommen 
in den ersten 100 Tagen. Leider ist 
mir das nicht so ganz gelungen – 
aber das wird noch. Ich möchte 
mit den Mitarbeitern ins Gespräch 
kommen, erfahren was sie bewegt, 
was gut läuft, was wir gemeinsam 
besser machen können. 

ELZ, LKA, FüSAL, Stab PP und 
nun Leiter einer Direktion. Was 
ist für Sie neu in diesem Job?
Spontan geantwortet – der 
Dienstort Neuruppin. Aber das 
natürlich nicht allein. Alle anderen 
Stationen meines beruflichen Wer-
deganges hatten immer mehr oder 
weniger Teilaspekte polizeilicher 
Arbeit zum Inhalt. Mit der neuen 
Funktion habe ich die Verantwor-
tung für die gesamte polizeiliche 
Arbeit im Nordwesten Branden-
burg und für fast 1.000 Mitarbeiter 
übernommen. 

Revierpolizei, Wach-und-Wechseldienst, Kripo, 
Verwaltung – es gibt fast 60 verschiedene „Berufe“ 
bei der Polizei. So vielfältig die Tätigkeiten sind, 
so verschieden sind auch die Kolleginnen und Kol-
legen, die jeden Tag aufs Neue ihren Job machen. 
Hier stellen wir sie vor, die Gesichter unserer Polizei.

5 FRAGEN AN … 
Frank Storch

Zur Person
Vor dem Wechsel in den Norden stand der heutige Direktor 
beim Polizeipräsidenten dem Stabsbereich Kriminalitätsbe-
kämpfung/Kriminalprävention im Behördenstab des Polizeis-
präsidiums vor. Er ist seit 23 Jahren verheiratet, Vater von zwei 
Söhnen im Alter von 20 und 16 Jahren und lebt mit seiner Fa-

milie in Hohen Neuendorf im 
Landkreis Oberhavel. 
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und in dieser Form ein Novum war 
die Art und Weise, wie die Münch-
ner Polizei und insbesondere ihr 
Pressesprecher Marcus da Gloria 
Martins mit dem Ereignis umging. 
Für seine gleichzeitig transparen-
te und umsichtige Information von 
Medien und Öffentlichkeit wurde 
da Gloria Martins später mehrfach 
ausgezeichnet. 

„Entscheidend dabei sei die 
Nutzung der sozialen Medien ge-
wesen“ sagte da Gloria Martins 
ein Jahr nach dem Amoklauf dem 
Deutschlandfunk Kultur. „Wir hat-
ten unser Erweckungserlebnis, um 
es mal so zu bezeichnen, in der 
Terrornacht Silvester 2015/16, wo 
wir als einzige Großstadt bislang 
in Deutschland so was Ähnliches 
wie einen Terroralarm auslösen 
mussten. Dabei ist deutlich gewor-
den, dass die klassischen, alther-
gebrachten Kommunikationsmit-
tel von Behörden im Akut-Fall tat-
sächlich einfach nicht mehr State 
of the Art sind“, sagte der Presse-
sprecher im Interview mit dem Ra-
diosender. In der Silvesternacht 
2015/2016 hatte es konkrete Hin-
weise auf einen Terroranschlag in 
München gegeben. Mögliche Zie-
le: der Hauptbahnhof und der 
Bahnhof in Pasing.

Zurück nach Brandenburg: Mit 
der Informationsarbeit über sozia-
le Netzwerke sucht die Polizei den 
direkten Kontakt. Sie „spricht“ mit 
dem Nutzer, der Nutzerin. Es gibt 
keinen Zwischenschritt, wie es et-

auf Facebook oder anderen Soci-
al-Media-Plattformen präsent zu 
sein, dann müssen wir eines kons-
tatieren: Wir sind spät dran!

Das Polizeipräsidium des Lan-
des Brandenburg unterhält seit 
Mitte 2015 eine eigene Fanpage auf 
Facebook. Inzwischen ist auch ein 
Twitter-Kanal hinzugekommen, 
ein Einsatzkanal wird bedarfsab-
hängig bespielt. Insgesamt acht 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten derzeit im Social-Media-
Team der Brandenburger Polizei. 
Warum ein solches Team in Zeiten 
knappen Personals? Welcher Sinn 
steckt dahinter?

Im Sommer 2016 versetzte der 
Amoklauf eines 18-jährigen Schü-
lers ganz München in Panik. Infos, 
Hinweise und Bilder wurden bin-
nen weniger Minuten getwittert, 
gepostet oder über WhatsApp hun-
dertfach geteilt. Die Polizei war im 
Großeinsatz – auch weil Falsch-
meldungen in den sozialen Medien 
zusätzlich für Panik in der Bevöl-
kerung sorgten. Bemerkenswert  

Viele kommunizieren und 
informieren sich zuneh-
mend über soziale Netz-
werke. Damit Nachrich-
ten heute überhaupt ih-
ren Adressaten errei-

chen, müssen sie immer stärker 
an Zielgruppen angepasst und an-
schließend über ein geeignetes 
Medium verbreitet werden. Umge-
kehrt ist damit jeder Nutzer, jede 
Nutzerin, eine „Nano-Redaktion“: 
Neuigkeiten, Bilder, Videos ver-
breiten sich in Sekundenschnel-
le. Fotos, die früher keine Redak-
tion verlassen hätten, werden tau-
sendfach geteilt. Vielen macht das 
Angst, sie fürchten sich vor Gefah-
ren die ihnen objektiv betrachtet 
nicht drohen. Und das ist nur eine 
von vielen Facetten. 

Die „neuen Medien“, wie sie fast 
gewohnheitsmäßig genannt wer-
den, sind inzwischen so alt, dass 
fast zwei Generationen mit ihnen 
aufgewachsen sind. Wenn wir al-
so heute darüber reden, auch als 
öffentliche Institution, als Polizei, 

Nicht der Leser sucht die Nachricht, sondern die Nach-
richt findet den Leser – besser Nutzer! Gerade einmal elf 

Jahre ist es her, da präsentierte Steve Jobs der Welt das erste 
iPhone. Ein unaufhaltbarer Umbruch nahm seinen Lauf. 
Von Digitali sierung bis zum Internet der Dinge – binnen 

weniger Jah re stellte das Internet und seine Möglichkeiten 
vieles auf den Kopf, auch die Art zu kommunizieren und 

sich zu infor mieren. Klassische Medien wie Zeitung, Radio 
und Fernsehen erreichen heute immer weniger Menschen

DIGITALE
COPS

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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Wie soziale Medien 
die polizeiliche Informations-
arbeit verändern

TITELTHEMA

Die „Verbreitung“ einer Informati-
on kann gemessen werden - so er-
reichte eine zugegeben etwas skur-
rile Fotonachricht über ein Pony 
im Kofferraum mehr als 1,6 Milli-
onen Menschen. 

Je mehr Menschen die neu-
en Nachrichtenkanäle der Polizei 
Brandenburg nutzen, desto höher 
ist auch die Chance im Ernstfall 
valide Informationen verbreiten 
zu können und damit eine gewis-
se Lenkungswirkung zu erziehen. 
Eine erste Bewährungsprobe hat-
te die SoMe-Redaktion, als An-
fang Dezember 2017 ein verdäch-
tiges Päckchen auf dem Potsda-
mer Weihnachtsmarkt entdeckt 
wurde. Der Markt selbst und Tei-
le der Innenstadt wurden evaku-
iert. Rund um die zentrale Fußgän-
gerzone wurden Straßen gesperrt, 
Menschen kamen nicht in ihre 
Wohnungen. Bereits kurze Zeit 
nach dem Fund des Paketes be-
ginnt das Polizei-Team zu twittern. 
Über den eigens für große Einsatz-
lagen geschalteten Twitter-Kanal 
@PolizeiBB_E gehen zügig gesi-

wa bei Pressemitteilungen der Fall 
ist. Hier deutet eine Redaktion, 
oder ein Redakteur, die Nachricht. 
Er oder sie kann sie umschreiben, 
Informationen weglassen oder die 
Nachricht gar nicht bringen. All 
das ist möglich. Ein Post der Bran-
denburger Polizei dagegen geht 
praktisch direkt an den Adressa-
ten. Polizeithemen sind fast immer 
spannend, ein „Heimspiel“ ist die 
Arbeit des Social-Media-Teams im 
Polizeipräsidium in Potsdam den-
noch nicht. Es gilt möglichst vie-
le „regelmäßige“ Leser zu gewin-
nen, auf Facebook bringt es @po-
lizeibrandenburg aktuell auf fast 
50.000 Abonnenten, auf Twit-
ter sind es über 27.800 Follower. 
Zum Vergleich: Etablierte regiona-
le Tageszeitungen in Brandenburg 
verzeichnen Auflagen zwischen 
60.000 bis 90.000, Tendenz fal-
lend. Die SoMe-Redaktion kann 
also durchaus mithalten. Bedenkt 
man zudem, dass die Nachrich-
ten in sozialen Netzwerken geteilt 
und damit weiter verbreitet wer-
den, ist die Anzahl der Abonnen-
ten nur ein ungefährer Richtwert. 

cherte Informationen nach drau-
ßen. So kann schnell mit falschen 
Behauptungen aufgeräumt wer-
den. Die fließende Kommunikati-
on sorgt aber auch dafür, dass nicht 
immer mehr Besucher auf den ge-
sperrten Markt strömen und be-
troffene Anwohner auf dem Lau-
fenden bleiben. Der Einsatz dau-
ert bis in die Nacht – auch heute 
ist der Täter, der mit dem Paket die 
DHL zu erpressen versucht, noch 
nicht ermittelt. Auch zu neuen Er-
kenntnissen, zu Zeugenhinwei-
sen und zur Pressekonferenz twit-
tert die Polizei noch Tage später. 
Die Informationsarbeit der Polizei 
Brandenburg wird später von vie-
len Seiten gelobt. Im Sommer fand 
der erste „Twitter-Marathon“ statt. 
Zwölf Stunden lang hielt das So-
Me-Team die Twitter-Gemeinde 
zu fast allen Polizei-Einsätzen und 
Notrufen in Brandenburg auf dem 
Laufenden. „Gezwitschert“ wur-
de direkt aus dem Einsatz-und La-
gezentrum (ELZ) in Potsdam. Ne-
benher gab es auch Wissenswertes 
zum ELZ selbst zu erfahren (siehe 
Grafik Magazin, Seite 9). Eine ge-
lungene Premiere, die fortgesetzt 
werden soll – vielleicht bereits in 
den nächsten Monaten.

Die klassische Pressearbeit der 
Polizei ist nicht abgelöst – sie ist 
um eine Komponente reicher, de-
ren Wirkung nicht zu unterschät-
zen ist. Keine digitalen Cops, wohl 
aber digitale Polizeiarbeit.

Katrin Böhme
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SOZIALE MEDIEN
Der direkte und schnelle 

Draht zur Bevölkerung

Bereits 2009 wurde die Branden-
burger Polizei mit einem Account 
der Fachhochschule der Polizei 
@FHPolBB bei Facebook aktiv. 
Zunächst als weiterer Kanal für 
die Öffentlichkeitsarbeit gedacht, 
bewährte sich dieses Medium 
schnell und der Fokus wurde ver-
mehrt auch auf die Nachwuchs-
werbung gelegt. Es folgten Twitter 
im Jahr 2010 und YouTube 2014. 

Das menschliche Kommunikations- und Informa -
tions verhalten hat sich in den letzten Jahren grundlegend 
verändert. Die Möglichkeit, nahezu grenzenlos und zeit-

nah Informationen zu erlangen, prägt die Gesellschaft. 
Der klassisch stattfindende Medienkonsum über Zeitungen, 

Radio oder das Fernsehen verlagern sich immer weiter 
ins Internet. Dabei gewinnt nach wie vor die Nutzung sozia-
ler Medien fortwährend an Bedeutung: Der erste Blick auf’s 

Handy oder Tablet kurz nach dem Aufstehen ist zur Normali-
tät geworden. Die mobile Nutzung ermöglicht es, sich ständig 

und überall zu informieren und Nachrichten via Messenger-
Diensten mit anderen auszutauschen. Soziale Medien 

nehmen inzwischen einen immensen Stellenwert ein. Sie die-
nen jedoch nicht nur der individuellen Unterhaltung, son-

dern sind auch für uns als Polizei von großer Bedeutung.

+++ Ein Rückblick +++

Team PP

Dem Redaktionsteam gehören 
sowohl Polizei vollzugsbeamte 
als auch drei Angestellte an, 
die über theoretische als auch 
praktische Kenntnisse bei der 
Betreuung eigener Seiten in 
sozialen Medien verfügen. 

E-Mail: socialmedia.pp@Polizei.
brandenburg.de
Verantwortlich: Anja Resmer 
Tel.: 0331-283 3530

Sachbereich Soziale Medien 
im Polizeipräsidium

Team FhPol

E-Mail: socialmedia@fhpolbb.de
Verantwortlich: Tom Franke 
Tel.: 03301-850 201

Soziale Medien an der 
Fachhochschule der Polizei 

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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Um die Öffentlichkeit und auch Medien schnell zu erreichen, 
stieg das Polizeipräsidium am 13. April 2016 anlässlich einer län-
derübergreifenden Prä ven tionskampagne zur Zurück drängung 
schwerer Verkehrsunfälle unter #8geben zusätzlich mit dem Account   
@Po lizeiBB auch bei Twitter ein. Darüber hinaus wurde zur Be-
gleitung größerer und besonderer Polizeieinsätze am 9. Septem-
ber 2017 der Twitter-Einsatzkanal @PolizeiBB_E eröffnet

Posts und Tweeds sollen die Bevölkerung informie-
ren, warnen, Hysterie vermeiden, Falschmeldungen 
entgegenwirken und Ermittlungen unterstützen. 
Einer der größten Polizeieinsätze, der bislang über 
soziale Medien begleitet wurde, war der Fund ei-
nes verdächtigen Pakets auf dem Potsdamer Weih-
nachtsmarkt am 1. Dezember 2017. 

+++ Aktivität der Brandenburger Polizei in den sozialen Medien+++++++++++++++++++++++

Beitrag mit großer Reichweite
(veröffentlicht am 18. Januar 2017)

Erster Beitrag bei Facebook

Bundesweit begannen Länderpolizeien damit, eigene Auftritte 
auf solchen Plattformen zu etablieren. Auch im Polizeipräsidi-
um in Potsdam wurde 2013 eine Arbeitsgruppe gebildet, um die 
polizeilichen Nutzungsmöglichkeiten in sozialen Medien auszu-

loten. Auf der Grundlage eines 
Konzeptes war es 2015 soweit: 
Das Polizeipräsidium starte-
te zunächst mit einer eigenen 
Seite bei Facebook. Diese er-
reichte innerhalb kürzester 
Zeit eine Vielzahl von Nutze-
rinnen und Nutzern.

Die Medien-
resonanz 
über soziale 
Netz werke 
war positiv.
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Mit dem Start der Karriereseite 
www.polizei-brandenburg-karrie-
re.de im Jahr 2016 reagierte auch 
die Fachhochschule in Oranien-
burg auf den veränderten Zeitgeist 
moderner Kommunikation; gera-
de im Hinblick auf potentielle Be-
werberinnen und Bewerber. Seit-
dem werden dort ausschließlich 
Informationen bereitgestellt, die 
für sie und die Bewerbung rele-
vant sind. 

Unter diesem Aspekt erfolgte 
zeitgleich auch die Trennung der 
Nachwuchswerbeinhalte von der 
übrigen Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachhochschule in den sozialen 
Medien. Diese wurden in eigen-
ständige Karriere-Accounts über-
führt, die nun sowohl optisch als 
auch namentlich dem einheitli-
chen Gesamterscheinungsbild 
„Polizei Brandenburg Karriere“ 
entsprechen. 

Im Rahmen eines Pilotprojekts 
betreiben die Fachhochschule der 
Polizei und das Polizeipräsidium 
seit einigen Monaten gemeinsam 
den Account @polizeibranden-
burg bei Instagram. Dies ist ein – 
vor allem bei jungen Menschen – 
beliebtes Netzwerk, das Millionen 
Nutzern das Einstellen, Verbreiten 
und Austauschen von Fotos und 
Videos ermöglicht.

Märkische Allgemeine, 
02.12.2017 (U. Wangemann)

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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Mit der Nutzung sozialer Medien sollen unterschiedliche Ziele 
erreicht werden. Diese differieren vor allem entsprechend des je-
weiligen Accounts. Grundsätzlich werden folgende Ziele verfolgt: 
■■ Steigerung des Images der Polizei des Landes Brandenburg
■■ Erschließung neuer Zielgruppen
■■ Nachwuchsgewinnung
■■ Erlangung der Deutungshoheit (insbesondere bei der Beglei-
tung größerer Polizeieinsätze)
■■ Verkehrsunfall- und Kriminalprävention
Die Beiträge,  Ziele und auch Zielgruppen können sich je nach 

Plattform unterscheiden. Neben der Themenvielfalt sind für die 
Auswahl der Inhalte Kriterien wie zum Beispiel Aktualität, Emoti-
onalität, Kuriosität, Relevanz für die Nutzerinnen und Nutzer oder 
ein direkter Bezug zu polizeilichem Handeln maßgeblich. Die Ziel-
gruppe wird in den jeweiligen Netzwerken unterschiedlich ange-
sprochen; so gestaltet sich die Kommunikation bei Instagram zum 
Beispiel persönlicher als bei Facebook oder Twitter. Wie erfolgreich 
ein Beitrag wird, lässt sich nie mit Gewissheit voraussagen. Fakt ist 
aber: Je mehr Interaktion ausgelöst wird, desto größer ist auch die 
Reichweite.  

 @Polizei Brandenburg Karriere
#Wusstestduschon
Unter diesem Hashtag wird im Karriere-Account 
@Polizeikar riere mit Klischees aufgeräumt. Auch 
werden hier häufig gestellte Fragen, die den  Wer-
be- und Auswahldienst der Fachhochschule rund 
um Bewerbung und Einstellung erreichen, beant-
wortet.

+++ Polizeilicher Nutzen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Öffentlichkeitsfahndungen 

Gegenwärtig können noch keine Öffentlichkeits-
fahndungen nach Personen auf den Kanälen des 
Polizeipräsidiums publiziert werden, da noch nicht 
alle datenschutzrechtlichen Erfordernisse wie zum 
Beispiel ein 24/7-Monitoring erfüllt sind. Sach-
fahndungen, zum Beispiel für die Ermittlung von 
Fahrradeigentümern oder Zeugenaufrufe, werden 
dagegen regelmäßig veröffentlicht.



18

TITELTHEMA

Neben der täglichen redaktionellen Arbeit werden auch bun-
desweite Polizei-Kampagnen unterstützt und eigene Aktionen 
initiiert.

Beispiel Facebook: Frage: 

Beispiele: Bundesweite Imagekampagne 
„Wir sind Polizei“ 2017 / Video Facebook 
oder 12 h-Twittermarathon im Juni 2018

Soziale Medien sind dialogbasiert. Deshalb ist es wichtig, auf Nut-
zerkommentare möglichst zeitnah und verlässlich zu antworten. 
Fachfragen können mitunter erst beantwortet werden, wenn eine 
polizeiliche Expertise des jeweiligen Bereiches eingeholt wurde. 
In diesen Fällen bekommen die Anfragenden in der Regel eine 
Zwischenantwort.
Allein im Jahr 2017 sind insgesamt rund 32.100 Kommentare auf 
den Social-Media-Seiten (Twitter und Facebook) des Polizeiprä-
sidiums eingegangen. Dazu wurden rund 2.100 Antworten vom 
Redaktionsteam gegeben.

Beispiel. Facebook: Antwort 

Auf Bilderfang 
bei der Ver-
kehrskontrolle

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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Um der stetig steigenden bundes-
weiten Bedeutung sozialer Medi-
en für die polizeiliche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, der Nach-
wuchsgewinnung und auch dem 
gewachsenen Qualitätsanspruch 
der Nutzergemeinde gerecht zu 
werden, wurde innerhalb der Poli-
zei des Landes Brandenburg dieser 
Entwicklung personell und organi-
satorisch Rechnung getragen. 

So wurde das Redaktionsteam im 
Polizeipräsidium personell aufge-
stockt, die Pressestelle des Polizei-
präsidiums am 24. April 2017 zum 
Bereich Presse- und Öffentlich-

Die Polizei des Landes Branden-
burg konnte sich in der Vergangen-
heit den (polizeilichen) Heraus-
forderungen moderner Kommuni-
kation erfolgreich stellen. Gerade 
im Bereich sozialer Medien sind 
jedoch unheimlich rasante und 
schwer vorhersehbare Entwick-
lungen zu verzeichnen. Vor nicht 
allzu langer Zeit war Facebook bei 
jungen Leuten das Nonplusultra 
und das Netzwerk des Internetgi-
ganten Google+ hatte das Poten-
tial, entsprechende Marktanteile 
zu erobern – doch es kam anders. 
Fest steht, dass die polizeiliche 
Relevanz sozialer Medien in naher 
Zukunft nicht an Bedeutung ab-
nehmen wird; unklar ist jedoch, in 
welche Richtung und auf welcher 
Plattform die Kommunikation zu-
künftig stattfinden wird.

Für unsere Landespolizei gilt es 
daher am Ball zu bleiben, Entwick-
lungen – online und offline – früh-
zeitig zu erkennen und auch künf-
tig mit der nötigen Flexibilität dar-
auf zu reagieren. Eine Flexibilität, 
die die Bürgerinnen und Bürger 
von ihrer modernen Polizei erwar-
ten können.

+++ Zukunftsfähige Organisationsstruktur +++++++++ +++ Ausblick ++++++

Facebook            2.167
YouTube               1.500
WhatsApp       1.300
Facebook Messenger      1.300
WeChat            980
QQ        843
Instagram       800
Tumbir**      794
QZone              568
Sina Weibo       376
Twitter       330
Baidu Tieba*     300
Skype*      300
Linkedin**   260

keitsarbeit umstrukturiert und der 
Sachbereich Soziale Medien gebil-
det. Das achtköpfige Team betreut 
von hier die beiden Twitter-Kanäle 
@PolizeiBB und @PolizeiBB_E, die 
Facebook-Seite @Polizei Branden-
burg sowie den Instagram-Account 
polizeibrandenburg. 

Auch an der Fachhochschule der 
Polizei in Oranienburg wurden die 
Weichen für die Zukunft gestellt: 
Die Expertise für soziale Medien 
wurde hier 2018 innerhalb des Prä-
sidialbüros im Präsidialbereich 1 
gebündelt und so unmittelbar auf 
der Leitungsebene angebunden. 

*Stand: 25. Oktober 2018 Quelle: ht-
tps://de.statista.com/statistik/daten/
studie/181086/umfrage/die-weltweit-
groessten-social-networks-nach-
anzahl-der-user/

Facebook Abonn. Twitter Follower YouTube Abonn. Instagram Abonn.

www.facebook.com/
polizeibrandenburg

www.facebook.com/
polizeikarriere

www.facebook.com/
fhpolbb

49.196

4.366

3.329

www.twitter.com/
polizeibrandenburg

www.twitter.com/
fhpolbb

www.twitter.com/
PolizeiBB_E

27.800

1.741

7.096

www.youtube.com/c/
Polizei-brandenburg-
karriereDe

www.youtube.com/c/
FhpolbbDe110

398

167

www.instagram.com/
polizeibrandenburg

6.500

Wissenswertes

Alle polizeilichen Auftritte in sozialen Medien können auch ohne vorherige Anmeldung 
auf der jeweiligen Plattform aufgerufen werden:

Ranking der größten sozialen Netzwerke und Messenger

Ranking der größten sozialen 
Netzwerke und Messenger 
nach der Anzahl der monatlich 
aktiven Nutzer im Januar 2018 
(in Millionen)
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Telefon 
07-241-
0331-283-

Anja Resmer • Polizeihauptkommissarin
• Leiterin SB Soziale Medien
• Alter: 41 Jahre

#SocialMediaManagerin 
#Optimistin

-3530

Stefanie Neumann • Polizeioberkommissarin
• Stellvertretende Leiterin SB Soziale Medien
• Alter: 36 Jahre

#Redaktionsleiterin
#Organisationstalent

-3531

Stephan Wedlich • Polizeioberkommissar
• Sachbearbeiter Redaktion seit dem 16.05.2017
• Alter: 30 Jahre

#CommunityManager -3533

Thomas Pöge • Polizeikommissar
• Sachbearbeiter Redaktion seit dem 16.05.2017
• Alter: 39 Jahre

#ExperteFürFachfragen
#Sportler

-3532

Adrian Schantor • Polizeikommissar
• Sachbearbeiter Redaktion seit dem 01.10.2018
• Alter: 29 Jahre

#Videospezialist
#Autofanatiker

-3537

Daniela Kulisch • Kommunikationswissenschaftlerin
• Sachbearbeiterin Redaktion seit dem 01.12.2017
• Alter: 27 Jahre

#Allrounderin
#Lifestyle

-3534

Lisa Giannis • Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin
• Sachbearbeiterin Redaktion seit dem 01.01.2018
• Alter: 31 Jahre

#Hashtagqueen 
#Reiselust

-3535

Georg-Stefan Russew • Kommunikations- und Medienwissenschaftler,
Journalist

• Sachbearbeiter Redaktion seit dem 01.02.2018
• Alter: 47 Jahre

#GeorgWillsWissen
#Analyst

-3536

WER

DAS TEAM FAKTEN GUT ZU WISSEN

SINDWIR?
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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Wir freuen uns über spannende oder auch 
kuriose Geschichten und Bilder aus dem 
Polizeialltag, die wir bei Twitter, Facebook 
und Instagram veröffentlichen.

Wie erreicht Ihr uns? 
 
Polizeipräsidium 
Leitungsbereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Kaiser-Friedrich-Straße 143 
14469 Potsdam 
 
Telefon 
intern: 07–241- (3530 bis –3537) 
extern: 0331–283 – (3530 bis –3537)   
 
E-Mail: 
socialmedia.pp@polizei.brandenburg.de

Das Social-Media-Team 
der Polizei Brandenburg 
stellt sich vor:
Anja Resmer, 
Daniela Kulisch, 
Georg-Stefan Russew, 
Adrian Schantor, 
Stephan Wedlich, 
Stefanie Neumann, 
Thomas Pöge, 
Lisa Giannis 
(v.l.n.r.)

Unsere Bitte

Teamgeist und 
Eigenverant-
wortung sind 
wichtig im 
Sachbereich 
Soziale Medien
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Nein, es ist kein massenhaftes Problem, aber es kommt immer wieder vor 
und dann stellt es die Sachbearbeiter vor schwierige juristische, insbeson-
dere persönlichkeits- und datenschutzrechtliche Fragen: die öffentliche 
Fahndung nach unbekannten, aufgefundenen Personen, meist Toten, aber 
auch Menschen, die unter Gedächtnisverlust leiden, und nach Vermissten 
– zwecks Gefahrenabwehr. Wann und wie darf die Polizei die öffentliche 
Fahndung durchführen, die nicht Strafverfolgungszwecken dient?

FAHNDUNGS FOTOSZUR GEFAHREN-
ABWEHR

Bei unbekannten Toten 
gibt es zunächst einmal 
die spezielle Regelung 
des § 159 StPO. Danach 
und nach der dazu ergan-
genen Rechtsprechung 

sowie den zugehörigen Richtlini-
en des Strafverfahrens und Buß-
geldverfahrens (RiStBV) Abschn. 
I, Nr. 4, 33, müssen unbekannte 
Tote selbstverständlich zunächst 
mit den üblichen Mitteln identifi-
ziert werden – um erst einmal he-
rauszufinden, ob es sich um einen 
unnatürlichen Tod oder eine Straf-
tat handeln könnte. Zudem ist die 
Identität schon allein für die Be-
stattung und die Verständigung der 
Angehörigen Voraussetzung. 

Sind unbekannte Lebende auf-
gegriffen worden und irgendwie 
mit einer Straftat in Verbindung 
zu bringen, kann unter Umstän-

Eine juristische Betrachtung und Einordnung 
von Rechtsanwalt Michael Schmuck

den nach § 131 b StPO das Foto 
zur Aufklärung/Fahndung veröf-
fentlicht werden – wenn es um eine 
eine Straftat von „erheblicher Be-
deutung“ geht. Aber das Strafrecht 
ist hier nicht Thema. 

Das alles muss dann auch ent-
sprechend über das Polizeirecht 
für aufgefundene unbekannte le-
bende (oder tote) Personen oder 
Vermisste gelten, wenn nicht der 
geringste Verdacht auf eine Straf-
tat vorliegt. Hier muss die Gefahr 
bzw. der Schaden für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung besei-
tigt werden, die schon allein dar-
in bestehen, dass die unbekann-
te Person keine Personalien hat, 
nicht identizifierbar ist, somit nicht 
mehr in ihr Lebensumfeld zurück-
gebracht werden kann oder etwa 
ohne Identität medizinisch behan-
delt werden muss. Bei Vermissten 

besteht in aller Regel Selbstgefähr-
dungsgefahr; die Identifizierung ist 
dabei nicht das Problem.

Persönlichkeitsrechtlich ist die 
Veröffentlichung von Fotos nach 
§ 24 Kunsturhebergesetz gleicher-
maßen zur Strafverfolgung und 
zur Gefahrenabwehr zulässig: Für 
Zwecke der Rechtspflege und der 
öffentlichen Sicherheit dürfen 
von den Behörden Bildnisse ohne 
Einwilligung des Berechtigten so-
wie des Abgebildeten oder seiner 
Angehörigen vervielfältigt, ver-
breitet und öffentlich zur Schau 
gestellt werden. 

Doch diese Vorschrift ist keine 
Ermächtigungsgrundlage für die 
Polizei, sondern regelt lediglich die 
Zulässigkeit gegenüber den Abge-
bildeten und die Beeinträchtigung 
deren Persönlichkeitsrechts.
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wehr Daten erhoben werden. Nun 
steht in den vielen detaillierten Vor-
schriften zur Datenerhebung und 
zum Datenaustausch alles mögli-
che drin, aber eben nichts dazu, ob 
Daten auch veröffentlicht werden 
dürfen. So schließt sich der Kreis 
wieder zurück zur Generalermäch-
tigung des § 10 Absatz 1: Es besteht 
vor allem die konkrete Gefahr, dass 
der Unbekannte nicht identifiziert 
und somit nicht in sein Umfeld zu-
rückgebracht werden kann. 

Fotofahndung ist 
das letzte Mittel
Über alledem schwebt wie immer 
der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit mit Geeignetheit, Erforder-
lichkeit und Angemessenheit. Alle 
andere Mittel müssen also ausge-
schöpft sein. Die Fotofahndung ist 
das letzte Mittel.

Für die Fahndung zur Strafver-
folgung und -vollstreckung (und 
damit nun doch zurück nach dort) 
regeln das auf der Basis des § 131 b 
StPO die Richtlinien für das Straf-
verfahren und das Bußgeldverfah-
ren (RiStBV), Anlage B. Dort ist in 
Nr. 4 allerdings geregelt: 

Die Inanspruchnahme der 
Fahndungshilfe durch Publikati-
onsorgane sowie die Nutzung des 
Internets oder anderer elektro-
nischer Kommunikationsmittel 
zur Fahndung für andere Aufga-
ben, insbesondere für präventiv-
polizeiliche Zwecke, zur Identifi-
zierung von unbekannten Toten, 
zur Auffindung von Vermissten 
sowie die Sachfahndung bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 
Dies gilt auch dann, wenn die 
Fahndungshilfe durch die Medi-
en für eine andere Aufgabe in An-
spruch genommen wird, zugleich 

sen wie so oft Generalklauseln 
oder ein Kompositum aus Gene-
ralklauseln und speziellen Rege-
lungen herhalten. Es ist das übli-
che Verfahren, wenn der Gesetz-
geber eine klare Regelungslücke 
hinterlassen hat: Ist es zweckmä-
ßig, sachgerecht und richtig, dass 
eine Maßnahme notwendig ist und 
erlaubt sein muss, sucht man sich 
die Vorschriften dazu zusammen. 

Nach § 1 Absatz 1, § 10 Absatz 
1 und vor allem § 30 Absatz 1 Nr. 
1 BbgPolG dürfen zur Gefahrenab-

Die Regelungslücke mit 
passenden Normen füllen
Doch welche Ermächtigungs-
grundlage hat die Polizei? Welche 
Vorschriften erlauben die öffentli-
che Fahndung mit Foto? Wonach 
dürfen unbekannte Personen zur 
Gefahrenabwehr identifiziert wer-
den, wenn alle üblichen internen 
polizeilichen Mittel (die hier nicht 
Thema sind) ausgeschöpft sind? 
Da leider im Polizeigesetz dazu 
nichts Spezielles geregelt ist, müs-

Polizeimeldung 
zu unbekann-
tem Jogger, 
ergänzt um den 
Hinweis, dass 
der Mann iden-
tifiziert und 
sein Foto daher 
entfernt wurde.

Das Internet vergisst nie. Hier ein Beispiel. Das klar 
erkennbare Foto des Unbekannten, veröffentlichte 
im März 2018. Auch im Oktober 2018 zeigt ein News-
Portal das Bild des Mannes klar erkennbar, zu die-
sem Zeitpunkt ist er bereits identifiziert (den Balken 
haben wir aus genannten Gründen für die Ausgabe 
der info110 ergänzt) 
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dungsaufruf  auf ihren Seiten zu 
löschen, insbesondere das Foto zu 
entfernen oder unkenntlich zu ma-
chen.

Das alles muss einem Bundes-
land selbstverständlich einheitlich 
geregelt sein und gehandhabt wer-
den, im optimalen Fall bundesweit 
– wie man es sich von so vielen po-
lizeilichen Regelungen wünscht. 

Michael Schmuck

■■ Bei Nutzung des Internets zur 
Fahndung ist zu berücksichti-
gen, dass die eingestellten Da-
ten weltweit abgerufen, verar-
beitet und weiterverbreitet wer-
den können, ähnlich einer in-
ternationalen Fahndung.
■■ Um die Aufmerksamkeit der In-
ternetnutzer für die Öffentlich-
keitsfahndung zu erlangen, ist 
es zweckmäßig, die Fahndungs-
aufrufe auf den Seiten der Poli-
zei zu bündeln. Private Interne-
tanbieter sollen grundsätzlich 
nicht eingeschaltet werden.  

Sobald das Fahndungsziel er-
reicht ist, ist die Nutzung des Inter-
nets zu Fahndungszwecken unver-
züglich zu beenden und sind An-
dere dazu aufzurufen, den Fahn-

aber auch der Strafverfolgung 
dient und die andere öffentliche 
Aufgabe vorrangig ist.  

Das bedeutet aber nun nicht, 
dass es verboten wäre, sich ent-
sprechend an den RiStBV, Anlage 
B, zu orientieren. Denn dort ist das 
alles gut geregelt. Hier die wichtigs-
ten Punkte – umgesetzt, verändert 
und fokussiert auf die Fahndung 
zur Gefahrenabwehr:

■■ Die gesetzlichen Regelungen der 
Öffentlichkeitsfahndung stellen 
in weiten Teilen Ausgestaltun-
gen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes dar. In jedem Ein-
zelfall bedarf es daher einer sorg-
fältigen Abwägung zwischen 
dem Interesse an einer wirksa-
men Gefahrenabwehr einerseits 
und den schutzwürdigen Inter-
essen des Betroffenen anderer-
seits. 
■■ Daher ist stets zu prüfen, ob der 
Fahndungserfolg auch durch 
Maßnahmen erreicht werden 
kann, die den Betroffenen und 
sein Umfeld, vor allem seine Ver-
wandten, weniger beeinträchti-
gen, etwa dass 
• nur Medien von geringerer 

Breitenwirkung genutzt wer-
den,  

• andere Formen der Öffent-
lichkeitsfahndung wie Plaka-
te, Handzettel oder Lautspre-
cherdurchsagen gewählt wer-
den oder  

• die Fahndungshilfe örtlich 
oder in anderer Weise be-
schränkt wird, etwa durch Ver-
zicht auf die Verbreitung der 
Abbildung des Betroffenen.  

(Schwierig ist bei den milderen 
Formen allerdings zu verhindern, 
dass Andere die Fahndung via In-
ternet weiterverbreiten.)

Eine Fotosuche zum Thema ergibt 
Monate nach der Identifizierung 
des Mannes diese Treffer. Auf 
mehreren Fotos ist der Betroffene 
klar erkennbar. Auch hier wurden 
die Balken erst durch die Redak-
tion der info110 ergänzt. 
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ganz erheblichen Schaden anrich-
ten. Das allein steigert die Zahl der 
Probleme und Streitigkeiten schon 
ganz enorm. Wie enorm genau, ist 
schwer herauszufinden. Die Ge-
richte jedenfalls haben immer 
mehr damit zu tun. Was ohne Ge-
richte so alles ausgefochten wird, 
dazu gibt es keine Zahlen.

Zudem: Früher wurde noch mehr 
oder weniger genau geprüft, was 
in einer Zeitung oder Zeitschrift 
stand oder was durch den Äther 
ging – bevor es in die Welt posaunt 
wurde (auch Leserbriefe, Zuschau-
ermeinungen und Pressemitteilun-
gen). Erfahrene Schlussredakteu-
re oder Rechtsabteilungen hatten 
den Daumen drauf. Irgendwelche 
Deppen konnten ungeprüft (schon 
mangels Finanzkraft) allenfalls 
Flugblätter verteilen und an Bäu-
me nageln. Die Pamphlete verrot-
teten dann rasch. Und beim „Ver-
rotten“ sind wir schon beim nächs-
ten Punkt.

Punkt 1 
Presserecht ist nicht mehr nur das 
Recht der Presse. Was früher nur 
die klassischen Medien konnten, 
etwas weit verbreiten, weil nur 
sie die Technik, Druckereien und 
Sender hatten, können heute auch 
Blogs, Facebook, Twitter & Co. – 
und das ganz einfach, millionen-
fach und weltweit. Weltweit! Das 
schaffte früher kaum ein Medium. 
Da war bundesweit schon sehr 
weit, wenn man bedenkt, welche 
Verbreitung die meisten Hörfunk-
sender und Regionalzeitungen 
hatten.

Heute kann jeder pubertieren-
de, spätpubertierende, infanti-
le, senile Depp oder radikale Idi-
ot (und auch mancher narzissisti-
sche Präsident) von der Bettkan-
te oder aus der Kassenschlange via 
Internet und Social Media mit glo-
baler Wirkung andere wüst belei-
digen, hetzen, drohen und hem-
mungslos falsche Tatsachen in die 
Welt setzen, in Sekunden weiter-
verbreiten oder teilen – und damit 

Es wird immer komplexer, nebulöser und kniffliger: Presse- und 
Medienrecht zerfranst. Blogs, Facebook, Twitter und Smartphones 
zerfetzen es. Und nun schießt auch noch das neue Datenschutzrecht 
quer. Gleichzeitig wird immer mehr gestritten in dem Gestrüpp von 
unterschiedlichen Urteilen diverser Gerichte und widersprüchlichen 
Entscheidungen verschiedenster  Behörden. Was ist noch erlaubt 
und was schon verboten? Was darf noch angstfrei geschrieben, foto-
grafiert, gefilmt und dann publiziert werden? Und wie sieht es dann 
aus, wenn die Polizei als Exikutivorgan das alles tut und zu alledem 
womöglich eine Eingriffbefugnis braucht? Kaum einer weiß es heute 
noch so recht und kann es guten Gewissens vorhersagen oder gar 
entscheiden. Besonders schwierig ist das, wenn man „an der Front“ 
in Sekunden Entscheidungen treffen muss – und nicht erst ein (meist 
doch vages) Rechtsgutachten einholen kann. Der Rechtsfall wird 
immer mehr zum Zufall. Doch warum? Um auf die komplizierten 
Fragen möglichst einfach zu antworten: Hier sind kurz und bündig 
zehn Punkte, warum Medienrecht immer diffuser wird. 

Eine kritische, glossierende Betrachtung 
von Rechtsanwalt Michael Schmuck 
zur Entwicklung des Medienrechts
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kriegen sind. Namen und Kon-
terfeis von Verdächtigen werden 
im Netz verewigt. Der Verdacht 
wird global zementiert. Doch wer 
ist dafür verantwortlich, wenn die 
Behörden nach erfolgreicher Fah-
nung oder womöglich sogar fal-
schem Verdacht dazu aufrufen, 
diese Daten zu löschen und den 
Zement aufzubröseln?

Das zu klären, danach aasgei-
ern dann Advokaten: Anwälte und 
Anwältinnen suchen nach Feh-
lern und Streitpunkten und finden 
viele – auch alte und unbedeuten-
de, aber gebührenträchtige. Der 
neue Datenschutz bietet nun fri-
sche Beute. Aber auch Bürger und 
Mandanten fahnden nach Mög-
lichkeiten, mal wieder einen klei-
nen Streit zu entfachen. Denn viele 
Menschen sind streitsüchtiger und 
dünnhäutiger geworden. Und da 
ist schon der nächste Punkt.

Punkt 3
Hatten vor allem Promis, Schau-
spieler, Politiker, Wirtschaftsbos-
se früher noch meist ein relativ 
dickes Fell und haben blödsinni-
ge aber harmlose Unterstellun-
gen, kleine Unverschämtheiten, 
Nickligkeiten und Fehlerchen in 
Presseberichten an sich abprallen 
lassen, so sind viele Promis heute 
bei kleinstem Herumgekratze an 
ihrer (oft zweifelhaften) Ehre aufs 
Allerschwerste verletzt. Und bei 
mikroskopischen Abweichungen 
von den wahren Tatsachen füh-
len sie sich aufs Allerschlimmste 
geschädigt. Und Kritik können sie 
schon gar nicht mehr vertragen. 
Aber hallo! 

Und dabei gibt es ja immer mehr 
Promis. Wer heute so alles promi-
nent und damit Opfer von Kratzern 

gelangen. An Nachrichten, die so 
wichtig waren, dass Sie dafür den 
Weg ins Archiv machten. Heute ge-
nügen ein paar Tastendrucke, um 
Nachrichten zu finden, für die Sie 
niemals in vergilbten Seiten ge-
blättert hätten. „Was schert mich 
mein Geschwätz von gestern“ oder 
„nichts ist so alt wie die Zeitung 
von gestern“, das sind heute stein-
zeitliche Sprüche, die damals aber 
auch friedenserhaltende Funktion 
hatten. Heute wird die oft bemüh-
te nächste Sau zwar immer noch, 
und sogar noch öfter, durchs in-
zwischen globale Dorf getrieben, 
aber die alten Sauen werden nicht 
vergessen. Das macht Polizei und 
Staatsanwaltschaft dann Proble-
me, wenn persönliche Daten aus 
Pressemitteilungen, Facebook-
Postings, Twittermitteilungen, vor 
allem Fahndungsaufrufe und -fo-
tos nicht mehr aus dem Netz zu 

Punkt 2 
Internet und Social Media lassen 
Nachrichten ewig leben und im-
mer jung aussehen. Da verrottet 
nichts. Experten nennen das: die 
Perpetuierungsfunktion. Googeln 
Sie mal nach einem Namen oder 
einem Ereignis und schon sind 
alle Informationen darüber da. 
Mühelos. Ob alt, ob richtig, ob 
bedeutsam, ob interessant – ganz 
gleich: Alles frisch auf dem Bild-
schirm oder Display. Nichts wird 
vergessen (und darum oft auch 
nicht vergeben). Ob bedeutsam 
oder interessant entscheidet nicht 
der Sucher, sondern oft nur ein Al-
gorithmus.

Früher mussten Sie in ein dunk-
les, modriges Archiv herabsteigen 
und in vergilbten Seiten staubiger 
Kladden blättern, um an Nach-
richten aus der Vergangenheit zu 
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blick über eine Sache, verliert aber 
die Trennschärfe für Details. Aber 
diese Trennschärfe lieben Juristen, 
also eben auch Medienanwältin-
nen und -anwälte. Sie nehmen al-
les sehr genau. Und oft aus Jour-
nalistensicht zu genau. Auch aus 
Polizeisicht nehmen es Juristen ja 
manchmal etwas zu genau, wenn 
Sie im Nachhinein (auf schlau: ex 
post) einer Pressemitteilung, Fahn-
dung oder bereits eines Einsatzes 
alles besser und genauer wissen.

Da können Sie nicht einfach mal 
lapidar und redensartlich schrei-
ben, dass dicke Schmiergelder für 
die Vergabe etwa einer WM bei ei-
nem Glas Wein übergeben wur-
den oder verbotene Preisabspra-
chen bei einer Tasse Kaffee getrof-
fen wurden. Was passiert, wenn es 
in Wahrheit ein Glas Bier oder ei-
ne Tasse Tee war? Wer weiß, ob 
nicht ein Medienanwalt einen di-
cken Fehler daraus macht und den 
ganzen (ansonsten richtigen) Bei-
trag verbieten lassen will? Oder 
schreiben Sie mal redensartlich, 
dass jemandem die Haare zu Berge 
standen, sich ihm die Nackenhaa-
re sträubten oder er mit den Ohren 
schlackerte – womöglich kommt 
ein Anwalt und lässt darüber Be-
weis erheben, ob es wirklich so 
war. (An Redensarten wie „Arsch-
kriechen“ gar nicht zu denken.)

Viele Journalisten fragen sich, 
wie sie überhaupt noch kritisch be-
richten können, wie sie den Mäch-
tigen auf die Finger schauen und 
klopfen sollen, ohne einen teuren 
und absurden Prozess zu riskieren. 
So wie sich Polizistinnen und Po-
lizisten oft fragen müssen, ob und 
wie sie jemanden behandeln, be-
fragen oder anfassen sollen, ohne 
im Nachhinein als Prügelknaben 
und -mägde darzustehen.

her nicht einmal Gegenstand eines 
Telefonates gewesen wären (was 
aber auch in anderen Rechtsgebie-
ten nicht besser ist): ob jemand tat-
sächlich eine Träne im Auge hatte 
oder nur traurig war; ob jemand ei-
ne schlimme Nachricht (die unbe-
stritten via Smartphone gesendet 
wurde) per Mail, Twitter, Whatsap 
oder als SMS verschickt hat. Oder 
ob ein nachweislich megaböser Bu-
be eine tiefdunkelblaue oder eine 
schwarze Limousine fährt; ob je-
mand bei seiner Haarfarbe ein we-
nig nachgebessert hat oder gern 
Mettwurstbrötchen isst – das sind 
billige Themen für teure Prozesse. 
Und da ist der nächste Punkt:

Punkt 4 
Falsch ist falsch, ganz gleich wie 
bedeutsam der Fehler ist oder wen 
er peripher ein wenig interessieren 
mag. Fehler ist Fehler. 1,9 ist eben 
nicht gleich 2. Und 43 Mitarbeiter 
sind nicht einfach rund 40, auch 
wenn es gar nicht um die Zahl von 
Mitarbeitern geht, sondern darum, 
wie schlecht die Chefin ihre rund 
40 oder genau 43 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter behandelt. 
Aber gefunden haben die vielen 
Anwältinnen und Anwälte der 
Chefin nur diesen garstigen Run-
dungsfehler.

Das ist ja nun alles umso blöder, 
wenn man bedenkt, dass Journa-
listen und Journalisten zwar nicht 
fünf immer gerade sein lassen sol-
len, aber dem Leser oder Zuschau-
er Sachverhalte einfach, verständ-
lich und anschaulich darstellen 
müssen und dabei auch mal auf mi-
kroskopisch genaue Abgrenzun-
gen verzichten. Aus einer gewis-
sen Distanz, aus größerer Höhe, 
gewinnt man den besseren Über-

oder wirklichen Verletzungen wer-
den kann, ist beinah unüberschau-
bar. Lange vor den Bloggern, Fa-
cebooklern, Twitterern und You-
tubern kamen ja bereits die vielen 
privaten Fernsehsender. Sender, in 
denen Moderatoren und Redak-
teure arbeiten, die in öffentlich-
rechtlichen (jedenfalls damals) al-
lenfalls einen Job als Hilfsbeleuch-
ter, oder Kabelträger bekommen 
hätten. Und in Privatsendern, in-
zwischen leider auch im öffent-
lich-rechtlichen, treten Gäste (so-
gar als Experten) auf, die früher al-
lenfalls als Zuschauer auf die hin-
tersten Studiobänke eingelassen 
worden wären. 

Doch zurück zur Dünnhäutig-
keit. Nun weiß man nicht so ganz 
genau, ob es an der Dünnhäutig-
keit der Betroffenen liegt oder am 
gebührenjagenden Anwalt. Das 
mag mal so oder so sein, manch-
mal findet sich auch die passende 
Kombination. Dann aber Halali. 
Diese Kombination passt übrigens 
oft, wenn manche Verleger oder 
Chefredakteure sich durch einen 
Bericht über ihre vielleicht nicht 
immer so ehrenvolle Arbeit in ih-
rer zweifelhaften Würde angegrif-
fen fühlen. Diese Würdenträger ha-
ben eine exzellente Presserechts-
abteilung oder die besten Medien-
anwälte – und das nötige Geld, um 
sich ihrer dünnen Haut zu weh-
ren. Da herrscht schon längst nicht 
mehr das weise Prinzip „Wer aus-
teilt, muss auch einstecken“. Das 
gilt häufig auch für Großkriminel-
le, die exquisite und spektakeln-
de Medienanwälte beschäftigen. 
(Wobei ich nun nicht Verleger und 
Chefredakteure mit Großkriminel-
len gleichsetzen will.)

Jedenfalls wird heute abgemahnt 
und geklagt wegen Punkten, die frü-



„Hans-guck-
in-die App“
Als völlig 
weggetreten 
sieht der Ber-
liner Karika-
turist Klaus 
Stuttmann den 
Handy-User

29

RECHT & WISSEN

nur mal den Namen des Mandan-
ten in falschen Zusammenhang er-
wähnt. Möglicherweise hätte ein 
Musterprozess gegen eine Zei-
tung oder ein Online-Medium ge-
nügt, um den anderen die Lage 
klarzumachen. Doch welcher An-
walt bedenkt das, wenn er sich 
reich (aber seinen Mandaten arm) 
klagen kann. Und auch der beste 
deutsche Medienanwalt ist in die-
ser Hinsicht ein ekelhafter Beutel-
schneider. (Mal schauen, wer hier-
gegen klagt …)

Punkt 6
Da gibt es das einstweilige Verfü-
gungsverfahren. Von Verlagen bei-
nah gehasst und von Presseopfern 
und ihren Anwälten geliebt, das 
Eilverfahren, das dem Verletzten 
in aller Regel schnell eine Un-
terlassungsverfügung bringt: Das 
Medium darf dann nicht weiterhin 
die angegriffenen Behauptungen 
aufstellen. Doch dabei prüfen die 
Richter wegen der Eilbedürftigkeit 
zunächst nur, ob der Eilantrag/
Verfügungsantrag des Verletzten 
plausibel und auf den ersten Blick 
glaubhaft ist. Der Verletzte muss 
also nur gut begründet etwas vor-

trägt die Gebühr 1024,40 Euro, bei 
fünf Verletzungen 1511,90 Euro – 
jeweils zzgl. 20 Euro Auslagenpau-
schale und Mehrwertsteuer. 

Wie schön, wenn der Anwalt 
oder die Anwältin so viele Verlet-
zungen wie nur möglich in einem 
Beitrag finden kann – oder will. 
Denn die Gebühr bleibt ja auch 
dann so hoch, wie der Kläger oder 
(wie es im Eilverfahren heißt) An-
tragsteller sie durch die angegrif-
fene Zahl der Verletzungen vor-
gibt, wenn sich herausstellt, dass 
die Zahl geringer ist oder es kei-
ne gibt. Wirklich sehr praktisch. 
Das wäre allerdings alles harmlos, 
wenn die Mandanten – wie es vor 
zehn oder zwanzig Jahren in aller 
Regel war – zahlungskräftige Verle-
ger oder Prominente wären. Heute 
sind es – siehe Punkt 1 – zu oft nur 
kleine, arme Blogger und beleidig-
te, drittklassige Moderatoren oder 
Schauspieler. Ihnen kann ein Pres-
serechtsstreit finanziell das Genick 
brechen.

Aber auch manche vermögende 
Mandanten müssen Häuser und 
Wohnungen verkaufen oder sonst 
ans Eingemachte gehen, wenn ihr 
Presseanwalt in einer Art Amok-
lauf alles verklagt, was vielleicht 

Punkt 5 
Es gibt immer mehr Anwältin-
nen und Anwälte. Waren es in 
Deutschland vor zwanzig Jahren 
noch knapp 75 000 und vor zehn 
Jahren rund 133 000, so sind es 
nun rund 165 000 (davon rund 
64 000 in Berlin, Hamburg, Mün-
chen und Frankfurt). Und gab es 
vor zwanzig Jahren, lapidar gesagt, 
eine gute Hand voll Presseanwäl-
te, so gibt es heute immer mehr, 
die sich auf Medienrecht und In-
ternetrecht verlegen, allein knapp 
300 Fachanwältinnen und -anwäl-
te für Urheber- und Presserecht 
(und 480 für IT-Recht, die auch im 
Medienrecht „wildern“).

Medienrecht spielt viel Geld in 
die Kasse. Die sogenannten Ge-
genstandswerte, auf denen die An-
waltsgebühren basieren, liegen ver-
gleichsweise hoch. Pro Verletzung, 
also je Punkt, der falsch oder mut-
maßlich falsch (das ist ja erst noch 
zu prüfen) berichtet wird, liegt der 
Gegenstandswert traditionell bei 
10 000 Euro: Das ergibt bei einer 
Verletzung bereits eine Abmahn-
gebühr von 725,40 Euro. Bei drei 
falschen Behauptungen und somit 
30 000 Euro Gegenstandswert be-
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bis in jedes Detail ein öffentlich be-
deutsames Ereignis? Oder sind es 
die Steuerschulden einer Frauen-
rechtlerin? Ist die Hochzeit eines 
prominenten Fernsehmoderators 
lupenreine Privatsache? Darf eine 
bekannte Journalistin wegen eines 
lapidaren Tippfehlers als Nach-
richtenfälscherin bezeichnet wer-
den oder ein Anwalt als Winkelad-
vokat? Darf man „Scheißbulle“ ins 
Netz pusten oder „Fck Cps“ her-
umfacebookeln? Dürfen Bilder ei-
nes angeblich um sich schlagenden 
Sängers gezeigt werden, der auf-
dringliche Paparazzo abwimmeln 
will? Nehmen investigative Jour-
nalistinnen und Journalisten bei 
ihrer Schnüffel-Arbeit „berechtigte 
Interessen“ wahr und dürfen das 
Erschnüffelte, aber nicht knallhart 
zu Beweisende publizieren? Darf 
die Polizei dienstlich, darf eine Po-
lizistin privat Fotos einer Demo ins 
Netz stellen? Welcher Mix aus Me-
dienrecht, Datenschutz und Poli-
zeirecht gilt da? Und was in wel-
chem Bundesland? Puh! Knifflige 
Fragen, über die Richter und Rich-
terinnen bei verschiedenen Ge-
richten und in verschiedenen Ins-
tanzen mal so, mal so entscheiden 
können.

Punkt 9 
Die neuen Techniken im Online 
machen es nicht nur möglich, 
was auch immer und wann auch 
immer zu senden, zu bloggen und 
zu posten. Mit dem Smartphone 
kann jeder ganz einfach Fotos ma-
chen, Videos drehen und Ton auf-
nehmen. So kann nicht nur jeder 
Nachrichten weltweit verbreiten, 
er kann sie auch ohne großen ei-
genen Aufwand produzieren. War 
es früher in aller Regel deutlich 

Punkt 8 
Wären presserechtliche Strei-
tigkeiten klare Fälle, wären sie 
rasch abgehandelt und ad acta 
gelegt. Doch in aller Regel sind 
es schwierige Grenzfälle: Ist die 
angegriffene Aussage eine Tatsa-
chenbehauptung, also ein beweis-
bares Faktum? Und wenn ja, ist 
es falsch und somit verboten oder 
nur etwas verkürzt oder überspitzt 
dargestellt? Oder aber ist die Aus-
sage eine erlaubte Meinungsäuße-
rung, also eine vom Grundgesetz 
geschützte subjektive Ansicht? 
Die Grenzen sind oft fließend 
und verschwommen. (So ist zum 
Beispiel die Aussage „Er hat mich 
bedroht“ höchstwahrscheinlich 
eine Tatsachenbehauptung und 
„Ich fühlte mich bedroht“ höchst-
wahrscheinlich eine Meinungsäu-
ßerung.)

Da kann die 1. Instanz ganz klar 
von einer verbotenen Tatsachen-
behauptung ausgehen und die 
2. Instanz das ebenso klar als er-
laubte Meinungsäußerung einstu-
fen. Oder als verdeckte Tatsachen-
behauptung im Mantel einer Mei-
nungsäußerung (Ja, was es alles 
so gibt). Und das alles kann dann 
wieder vom Bundesgerichtshof an-
ders und vom Bundesverfassungs-
gericht nochmals anders und vom 
Europäischen Gerichtshof ganz 
anders gesehen werden. Und kaum 
sind fünf oder mehr Jahre vergan-
gen, hat man ein endgültiges Urteil.

Darf über Anklage und Gerichts-
verfahren gegen einen Prominen-
ten berichtet werden, sei es von 
großen Zeitungen oder kleinen 
Bloggern, wenn die Sache sehr pri-
vat ist und intimste Details in die 
Öffentlichkeit posaunt werden? 
Ist ein Skiunfall eines Rennfahrers 

bringen und die Richter werden 
dem Antrag – vor allem bei den 
eher „pressefeindlichen“ Gerich-
ten – meist ohne mündliche Ver-
handlung folgen. Was bleibt ihnen 
sonst auch übrig bei der Flut von 
Anträgen.

Wenn das Medium die einstwei-
lige Verfügung nicht anerkennt, 
auch nicht nach einem Wider-
spruch mit mündlicher Verhand-
lung und auch nicht nach einer Be-
rufung, kommt es – auf verschiede-
nen Wegen – zum so genannten 
Hauptsacheverfahren., dem „ech-
ten“ Gerichtsverfahren mit aus-
führlicher mündlicher Verhand-
lung, in der auch Zeugen gehört 
werden. Nun genügt das schlich-
te plausible, glaubhafte Vorbrin-
gen des Verletzten nicht mehr. Jetzt 
muss „Butter bei die Fisch“.

Punkt 7
Der verflixte „fliegende Gerichts-
stand“. Der Verletzte, der Betrof-
fene kann sich das Gericht aus-
suchen, an dem er klagt, überall 
dort, wo die Verletzung stattge-
funden hat. Und das ist überall, 
wo ein Medium zu kaufen oder 
empfangen ist. Bei WWW also 
einfach überall. Die Landgerich-
te in Berlin, Hamburg, Köln und 
München zum Beispiel haben spe-
zielle Pressekammern. Sie kennen 
sich gut aus mit der schwammigen 
Materie, weil sie viele Fälle oft wie 
am Fließband bearbeiten. Doch 
die Richter sind unterschiedlich 
streng oder liberal, wenn es um 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
geht. Unterschiedlich eingestuft 
werden auch Urheberrechtsverlet-
zungen.
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Pressemitteilung oder einer Fah-
nung der Polizei noch immer im 
Netz sind. Fragen, Fragen, Fragen, 
auf die es leider in der Praxis kaum 
befriedigende Antworten gibt. 

Und: Kann ein deutsches oder ein 
europäisches Gericht einen ameri-
kanischen oder sonst fremdländi-
schen Konzern zwingen, Falschin-
formationen und Schmähungen zu 
löschen? Und das auch durchset-
zen? Sind Netzwerkdurchsetzung-
gesetz und Datenschutzgrundver-
ordnung wirklich wirksame Däm-
me gegen eine globale Sturmflut 
von Fake und Hass? Wir sind ja 
schon so weit, dass Regierung-
Chefs und -Chefinen einen spätpu-
pertierenden Social-Media-Boss 
höflich bitten oder beinah beknien 
müssen, rassistische Kommentare 
aus seinen neuen sozialen Medien 
zu entfernen oder nicht zuzulassen 
und Daten nicht zu missbrauchen. 
Ganze Staaten und sogar das Eu-
ropäische Parlament können dop-
pelzüngige und aalglatte Medien-
Muränen nicht mehr fassen.

Alles ist in heftiger Bewegung im 
Medienrecht (und nicht nur da) – 
vorwärts, rückwärts, seitwärts und 
vielleicht abwärts.

Michael Schmuck

Eine modifizierte und aktuali-
sierte Version eines Beitrages 
aus der Zeitschrift Kommuni-
kation&Recht (dort in Heft 
1/2016 abgedruckt)

viel flexibler auf Veränderungen 
reagieren als ein Rechtsgebiet mit 
vielen engen und detailreichen 
gesetzlichen Regeln. Doch der 
Entwicklung der Technik kann 
auch die flinkste Rechtsprechung 
nicht mehr folgen. Ist gerade übers 
Downloaden halbwegs entschie-
den, kommt schon Streaming. 
Haben Gerichte den Unterschied 
der beiden Techniken juristisch 
grob erfasst, sind schon Embed-
ding und Framing da. Und haben 
Richterinnen und Richter endlich 
gelernt, was mit Facebook alles 
möglich ist, und geregelt, was wie 
damit nicht möglich sein darf, 
kommen whatsapp, instagram, te-
legraf – und fast noch neu: jodeln.
Wer ist kann haftbar gemacht wer-
den für Rechtsverletzungen im 
Netz neben dem Verantwortlichen 
im Impressum? Der es publiziert? 
Klar. Auch der Domaininhaber ei-
ner Webseite? Auch der Provider? 
Nicht so klar. Wann oder wie oft 
muss ein Blogger oder Websei-
tenbetreiber Kommentare prüfen 
und, wenn rechtswidrig, eventuell 
löschen? Muss er vorhersehen, 
dass bei bestimmten Themen ver-
botene, persönlichkeitsrechtsver-
letzende Kommentare quasi pro-
voziert werden? Muss er die Kom-
mentare darum dauernd im Blick 
haben? Wie soll einem Straftäter 
ein „Recht auf Vergessen“ zuge-
sprochen werden, wenn zum Bei-
spiel via Google seine Taten und 
Daten mittels Algoritmus, ohne 
großes menschliches Zutun jeder-
zeit wieder aus der Versenkung 
ans Licht geholt werden können. 
Wie kann jemand anonym blei-
ben, wenn sein Name durch Ein-
gabe einiger Fakten mit zwei, drei 
Klicks ergoogelt werden kann? 
Weil etwa die Daten aus einer 

zu sehen, wenn ein Fotorepor-
ter oder ein Filmteam unterwegs 
war und Aufnahmen gemacht hat 
oder man in den Focus eines pri-
vaten Schnappschusses geraten 
ist, so kann heute jeder überall 
weitgehend unbemerkt Gesichter 
und Szenen in druck- und sen-
defähiger Qualität einfangen. Je-
der Opfer einer Veröffentlichung 
im Web werden. Selbst wenn der 
Smartphone-Fotograf das Bild 
nicht selbst weltweit postet, kann 
es einer seiner „friends“ tun. Und 
Gesichtskennungsystem erlauben 
es praktisch jedermann auch un-
bekannte Foto-Opfer zu identifi-
zieren. 

Über Urheberechtsverletzun-
gen wollen wir hier gar nicht groß 
sprechen, sonst sprengt dieser Bei-
trag jeden Rahmen und zerfranst 
wie das Presserecht. Copy and 
paste lässt praktisch so gut wie al-
les zu, was an geistigem Diebstahl 
möglich ist. Und zudem erwirbt et-
wa Facebook zusätzlich noch Nut-
zungsrechte, an allem, was dann 
dort gepostet wird. Alles kompli-
ziert und faktisch schwer zu hand-
haben.

Punkt 10 
Die technischen Möglichkeiten 
in der Medienwelt, die Verbei-
tungsarten und Verbreitungswege 
entwickeln sich viel zu schnell, 
als das die eher schwerfällige Ju-
risdiktion sie juristisch fassen 
könnte. Presse- und Medienrecht 
ist zwar gerade bei Persönlich-
keitsrechtsverletzungen fast aus-
schließlich Richterrecht, „Case-
law“, basierend auf wenigen, sehr 
allgemein gehaltenen gesetzlichen 
Regeln wie den §§ 823 und 1004 
BGB; und darum kann es oft sehr 
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Mitarbeiter berichteten jedoch 
vielerorts über Probleme in 
der Handhabung und vor al-

lem mit der Netzabdeckung im 
ländlichen Raum. Nach der Ab-
schaffung der Zahlstellen und da-
mit des Verwarngeldblocks war die 
Erhebung von Verwarngeldern nur 
noch bargeldlos und daher mit ei-
nem teils erheblichem Zeitauf-
wand möglich. 

Ausgehend von diesen Rahmen-
bedingungen beauftragte das Mi-
nisterium des Innern und für Kom-
munales den Zentraldienst der Po-
lizei (ZDPol) mit der Entwicklung 
einer neuen technischen Lösung. 

Dieser Auftragslage folgend er-
gaben sich für Rene Behrend, den 
Leiter des Projekts „SC-OWiWeb“, 
vier konkrete Ziele:

Verwarngelder 
bargeldlos zahlen

Die Idee des bargeldlosen Zahlungs-
verkehrs in der Polizei der Landes 
Brandenburg ist nicht neu. Technische 
Umsetzungen gab es bereits seit 2004. 
Durch die Ausstattung des Wach-und 
Wechseldienstes mit mobilen Arbeits-
platzcomputern (mAPC) sind im Jahr 
2012 die Voraussetzungen für die Um-
stellung des Verfahrens zur Erhebung 
von Verwarnungsgeldern auf das bar-
geldlose Verfahren flächendeckend 
geschaffen worden. 

Neue Technik: 
bargeldlos 
zahlen am 
Funkwagen

1. Die Handhabung der zu ent-
wickelnden Lösung muss sich 
an den „alten Verwarngeld-
blöcken“ orientieren. 

2. Die Anwendung muss einfa-
cher werden als die bisheri-
gen Lösungen und gleichzei-
tig praxistauglich sein. 

3. Die Einführung kann nur mit 
einer hohen Akzeptanz bei 
den Mitarbeitern und in der 
Bevölkerung gelingen. 

4. Es sollte weitestgehend auf 
bereits vorhandene Tech-
nik zurückgegriffen werden, 
auch um den Einweisung- 
und Schulungsbedarf so ge-
ring wie möglich zu halten. 

GRÜN



„Wir wollten den Kollegen 
etwas Praxistaugliches an 

die Hand geben, etwas, was 
ihre Arbeit einfacher macht.“ 
Rene Behrend, Projektverantwortlicher
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SC-OWI-Web im Praxistest
Zu Beginn des Praxistests wurden 
zunächst vier Funkstreifenwagen 
vom Typ VW Passat am Standort 
Königs Wusterhausen mit der neu-
en Softwarelösung und der Hard-
ware ausgerüstet. In dieser frühen 
Phase war den Verantwortlichen 
neben der technischen Stabilität 
des Systems, vor allem die Mei-
nung der Kollegen wichtig, um die 
Anwendung auf die Bedürfnisse 

der Anwender anzupassen. 
Ideen und Änderungswünsche 
der Kollegen in Königs Wus-
terhausen wurden sukzessive 
durch Updates eingefügt. Das 
Ergebnis ist eine Benutzer-
oberfläche, die der bekannten 
SC-OWi-Maske ähnelt und 

reicht. Dritter wesentlicher Partner 
waren die Mitarbeiter, um das Pro-
jekt „von unten“ aufwachsen zu las-
sen. Die späteren Anwender sollten 
direkt Einfluss auf die weitere Ent-
wicklung und Anpassung der An-
wendung nehmen können. Rene 
Behrend konnte den Leiter der Po-
lizeiinspektion Dahme-Spreewald 
Christian Hylla von der Idee über-
zeugen und damit die Polizeiinspek-
tion Dahme-Spreewald als Dienst-
stelle für den Praxistest gewinnen. 

Die Umsetzung erforderte das Zu-
sammenwirken mehrerer Partner. 
Mit der Zentralen Bußgeldstelle 
mussten im ersten Schritt die fach-
lichen Anforderungen geklärt sowie 
neue, einfachere Abläufe und Pro-
zesse entwickelt werden. Für die An-
wendung selbst sollte kein zusätz-
licher Computer mehr notwendig 
sein. Daher wurde eine Webanwen-
dung, die über die bereits verbau-
ten interaktiven Komponenten be-
dient werden kann, entwickelt. Die 
Eingabe der Daten erfolgt über 
eine Tastatur, die neben dem 
Zahlungsterminal im Hand-
schuhfach Platz findet. Durch 
die Anbindung der Multifunk-
tions-PC via LTE an das Mo-
bilfunknetz wird zusätzlich ei-
ne höhere Netzabdeckung er-

Test und 
Einführung – 
Verantwort-
liche beim 
Austausch

BESTÄTIGEN 
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die Dateneingabe mit wenigen 
Klicks ermöglicht. Der gesamte 
Vorgang, inklusive der Karten-
zahlung dauert nur zwei bis drei 
Minuten. Nach der Ausrüstung 
weiterer Funkstreifenwagen in der 
PI DS folgte die Ausweitung des 
Praxistests auf die Polizeiinspek-
tion Cottbus/Spree-Neiße im Juni 
2017. Mit diesem Schritt sollte zu-
nächst die Stabilität des Systems 
im ländlichen und grenznahen 
Raum und der im Hintergrund be-
findlichen IT-Infrastruktur erprobt 
werden. Immerhin verdoppelte 
sich damit die Zahl der umgerüs-
teten Funkstreifenwagen auf 20. 
Die Umrüstung der Funkstreifen-
wagen in Cottbus, Guben, Forst 
und Spremberg begleitete auch 
Andreas Lorenz vom Weiterbil-

dungszentrum Süd der Fachhoch-
schule. Er führte mit seinem Schu-
lungskoffer die Einweisungen in 
die wenigen neuen Arbeitsschritte 
durch und war auch in der weite-
ren Projektphase Ansprechpartner 
für die Kollegen. 

„Die Technik vereinfacht und 
beschleunigt die Arbeit auf dem 
Funkstreifenwagen und ist da-
mit eine Erleichterung gegenüber 
der bisherigen Lösung. Die der-
zeitigen Ergebnisse des Praxis-
tests sind sehr positiv“, sagte Tors-
ten Brockhaus, Leiter des Sach-
bereichs Haushalt im Behörden-
stabsbereich Logistik.

Im September 2017 startete die 
letzte Projektphase. Nach mehr 
als zwölf Monaten Praxistest, im 
regelmäßigen Austausch mit den 

Anwendern, wertvollen Erfahrun-
gen aus dem Realbetrieb und tech-
nischen Anpassungen im Hinter-
grund bilanzierte Michael Penk, 
der die technische Komponen-
te im Projekt verantwortete: „Das 
System läuft fehlerfrei und stabil“. 
René Behrend zeigte sich eben-
so mit dem bisherigen Projektver-
lauf  zufrieden: „Die Entscheidung 
der Projektverantwortlichen aus 
Polizeipräsidium, Zentraldienst, 
Fachhochschule, Polizeidirekti-
on und- inspektion, SC-OWI-Web 
sukzessive einzuführen und wei-
terzuentwickeln sowie das Ein-
weisungskonzept haben sich be-
währt“. Damit gaben die Verant-
wortlichen den Startschuss für die 
Ausweitung des Projekts in der ge-
samten Polizeidirektion Süd. 

Vorstellung 
der Software-
Komponenten

BITTE MIT  
BESTÄTIGEN 

GRÜN
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SC-OWI-Web in 7 Schritten

1. Starten der Anwendung und Anmeldung bei SC-OWiWeb 
(kann zu Dienstbeginn erfolgen)

2. Sachgebiet auswählen

3. Tatorttyp und Fahrzeugart angeben

4. Tatbestand eingeben

5. Kartenzahlung aktivieren

6. Kartenzahlung mit dem PIN-Pad abschließen

7. Kundenbeleg aushändigen, Händler beleg ablegen, fertig

Projektleiter René 
Behrend (l.) im 
Gespräch mit Kol-
legen der Po lizei-
Inspektion Dahme-
Spreewald

Rollout im gesamten Land
Das Rollout ist mittlerweile im ge-
samten Land abgeschlossen und 
SC-OWi-Web zu einem festen Be-
standteil der polizeilichen Arbeit 
geworden. Damit können Zahl-
vorgänge im Bereich der Sofort-
zahler zukünftig im ganzen Land 
mobil abgewickelt werden. Für 
Personenanzeigen ist weiterhin 
eine komplette Datenerfassung, 
die nicht über die im Fahrzeug 
verbauten Komponenten möglich 
ist, notwendig. Weitergehende 
Möglichkeiten einer Nutzung, wie 
sie beim mAPC in Bezug auf Com-
Vor offline und mobile webbasier-
te Abfragemöglichkeiten gegeben 
waren, stehen nicht zur Verfü-
gung. Entsprechende  Anforde-
rungen sind bereits in einem An-
wenderworkshop aufgenommen 
worden. Ob und inwieweit diesbe-
züglich Verbesserungen möglich 
sind, bleibt den weiteren Entwick-
lungsschritten vorbehalten. 

Maik Kettlitz
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Die Bachelorthesis – akademischer Höhepunkt 
des Studiums an der Fachhochschule der Polizei

POLIZEIPREIS 
des Fördervereins 
der Fachhochschule Preis wird dann öffentlichkeits-

wirksam im Rahmen der Festver-
anstaltung zur Zeugnisübergabe 
und Ernennung der Studierenden 
an der Fachhochschule verliehen. 
Seit der erstmaligen Verleihung des 
Preises im Jahr 2013 konnte er be-
reits sechsmal an Studierende ver-
liehen werden. 

Was tatsächlich für ein inhaltli-
cher Schatz in den Bachelorarbei-
ten liegt, kann auch daran ermes-
sen werden, dass sich bereits der 
erste Preisträger Janik Skibinski 
für seine Arbeit ebenfalls für den 
im Jahr 2014 mit 5.000 Euro do-
tierten Nachwuchswissenschaft-
lerpreis des Landes Brandenburg 
qualifizieren konnte2. 

Dabei stehen die Preisträger 
stellvertretend für viele engagierte 
Studierende und deren Abschluss-
arbeiten, die letztlich auch zeigen, 
dass Bachelorarbeiten an Polizei-
hochschulen ein großer Gewinn 
für die Wissenschaft aber auch die 
Polizeipraxis sein können. Um so-
wohl der Fachwelt als auch der 
Öffentlichkeit diese Arbeiten nä-
her zu bringen, ist 2017 erstma-
lig eine Ausgabe der Oranienbur-
ger Schriften erschienen, in denen 
auch Arbeiten der Preisträger pu-
bliziert wurden. (Ausgabe 1/ De-
zember 2017)3. 

Thomas-Gabriel Rüdiger, 
Kriminologe am Institut 
für Polizeiwissenschaft der 
Fachhochschule der Polizei 
des Landes Brandenburg

die Vielzahl der Arbeiten muss-
ten dabei zunächst einige Kriteri-
en aufgestellt werden, welche Ar-
beiten überhaupt für eine Preisver-
leihung in Betracht kommen.

Dabei gilt zunächst der Grund-
satz, dass nur die Betreuer die 
aktive Möglichkeit haben, Ab-
schlussarbeiten für die Preisverlei-
hung vorzuschlagen. Da es aber ei-
ne Vielzahl an wirklich hervorra-
genden Arbeiten jedes Jahr gibt, 
kommt als Kriterium hinzu, einen 
Mehrwert für die polizeiliche Pra-
xis, die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit polizeilichen 
Themen oder einen entsprechen-
den gesellschaftlichen Mehrwert 
erkennen zu können.

Die so vorgeschlagenen Arbei-
ten werden von der Jury gesich-
tet, die unter Vorsitz des Vizeprä-
sidenten, Herrn Dr. Christe-Zey-
se tagt und sich bislang aus Frau 
Prof. Dr. Bernhardt, den Herren 
Professoren Dr. Robertz, Dr. Alle-
weldt, der Vorsitzenden des För-
dervereins Frau Ehlert und dem 
Kriminologen Herrn Rüdiger zu-
sammensetzt. Die Jury schlägt 
dem Präsidenten der Fachhoch-
schule im Ergebnis eine Auswahl 
von drei Arbeiten vor, aus denen 
der Preisträger auswählt wird. Der 

Auch wenn nicht immer 
alle Arbeiten in der Gän-
ze glänzen konnten, so 
haben doch alle erfolg-
reichen Arbeiten den 
Anspruch, einen Teilas-

pekt der polizeilichen Arbeit und 
auch der Wissenschaft voranzu-
bringen. Dabei stechen aus dieser 
Vielzahl an Arbeiten in jedem Jahr-
gang einige nochmals durch eine 
besonders professionelle Herange-
hensweise, außergewöhnliche Un-
tersuchungsfragen und -felder oder 
auch durch besondere kreative Un-
tersuchungsmethoden heraus. Um 
solche Arbeiten besonders zu wür-
digen und auch bei einem breite-
ren polizeilichen Fachpublikum 
bekannt zu machen, wurde im Jahr 
2012 ein Polizeipreis initiiert. Die-
ser wird einmal im Jahr – immer 
zur Verabschiedung im Septem-
ber – zusammen für beide Einstel-
lungstermine im Kalenderjahr ver-
geben. Der Förderverein der Fach-
hochschule der Polizei des Landes 
Brandenburg1 hat sich dabei be-
reits von Beginn an bereit erklärt, 
diesen Preis mit 250 Euro zu dotie-
ren. Neben der entgegengebrach-
ten Anerkennung wird die Preis-
verleihung so auch noch ein wenig 
materiell versüßt. Bedingt durch 

1  http://www.fv-fhpol-bb.de/
2  https://www.fhpolbb.de/article/absolvent-der-

fachhochschule-erh%C3%A4lt-
nachwuchswissenschaftlerpreis

3  https://www.fhpolbb.de/sites/default/files/field/
publikationen/oranienburger_schriften_intra_kleiner.
pdf 

Das Verfassen und die Verteidigung einer Bachelorarbeit 
stellt den akademischen Höhepunkt – letztlich das Finale – 
eines an spruchsvollen dreijährigen Polizeistudiums dar. 
In den letzten fünf Jahren wurden fast 600 Bachelorarbeiten 
an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg 
geschrieben. Dabei wurden etwa 20 Prozent der Arbeiten 
mit 13-15 Punkten bewertet.



Fachhochschule
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Jahr Preisträger Thema der Arbeit

2013 Janik Skibinski „NS-Ideologie in der Polizeiausbildung 
1933 –1945“

2014 Bent Herzog „Hate Communities im Internet 
Rechtsextremismus online“

2015 Christoph Timmel „Beeinflussung von Blutnachweisen 
Nachweisbarkeit substanzarmer 
Blutspuren mittels chemischer 
Reagenzien in Abhängigkeit von der 
Blutkonzentration und der Beein-
flussung durch haushaltsübliche 
Substanzen“

2016 Alexander Graf „Einsatzmöglichkeiten des Mantrailer-
Hundes in der polizeilichen Praxis“

2017 Lisa Bölke „Probleme der Beweisführung beim 
Schütteltrauma“

2018 Helen Jahn „Erfahrungen von 
Wohnungseinbruchsopfern mit der 
Polizei des Landes Brandenburg“

Auszeichnung: 
Fachhoch-
schulpräsident 
Rainer Grieger 
und Polizei-
kommissarin 
Lisa Bölke bei 
der Auszeich-
nung der bes-
ten Bachelor 
Thesis 

Die Preisträgerin des Jahres 
2017, Lisa Bölke, überzeugte 
mit einer inhaltlich und me-

thodisch hervorragenden Arbeit 
zu einem Thema, das einen sach-
lichen Blick schwer, aber nicht un-
möglich macht.

Ein Säugling wird leblos von 
seinen Eltern in die Rettungsstel-
le gebracht. Schnell drängt sich 
der Verdacht beim Klinikpersonal 
auf, dass etwas nicht stimmt. Die 
Symptome des Babys passen so gar 
nicht zu den Erklärungen der El-
tern. Die Polizei wird informiert 
und die Kolleginnen und Kollegen 
vom Kriminaldauerdienst müssen 
nun besonnen und gründlich die 
ersten Ermittlungen führen und 
dabei in Betracht ziehen, dass die 
Eltern gar selbst für den Tod ihres 
Kindes verantwortlich sein könn-
ten.

Diesen glücklicherweise nicht 
alltäglichen Fällen kriminalpoli-
zeilicher Ermittlungstätigkeit wid-
mete sich Lisa Bölke, die ihr Stu-
dium an der Fachhochschule Ende 
September 2017 beendet hat, in ih-
rer Bachelorarbeit. Unter dem Ti-
tel „Probleme der Beweisführung 
beim Schütteltrauma“ erörtert 
sie Ursachen, Geschehensabläu-
fe und das Verletzungsbild dieser 
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zen, die Qualität der Polizeiarbeit 
zu verbessern. Das ist mit dieser 
Bachelorthesis zweifelsohne ge-
lungen. Lisa Bölke arbeitet inzwi-
schen im Kriminaldauerdienst und 
wird vielleicht einmal selbst von ih-
rer Arbeit profitieren, wenn es dar-
um geht, die Schutzbehauptungen 
der tatverdächtigen Angehörigen 
in Fällen von Schütteltraumata von 
Säuglingen und Kleinkindern als 
solche zu enttarnen. Dann könn-
te sie ihren Wunsch, den wehrlo-
sen kleinen Opfern eine Stimme zu 
geben, in die Tat umsetzen. 
Das ganze Interview mit Lisa 
Bölke zur ihrer Bachelorthesis 
„Probleme der Beweisführung 
beim Schütteltrauma“ kann un-
ter YouTube-LINK aufgerufen 
werden. 

Wer Interesse daran hat, die Ar-
beit zu lesen, kann sich entweder 
direkt an Lisa Bölke (lisa.boelke@
polizei.brandenburg.de) wenden 
oder die Bibliothek der Fachhoch-
schule der Polizei besuchen (Öff-
nungszeiten unter www.fhpolbb.
de/hochschulbibliothek).

Die aktuelle Preisträgerin ist He-
len Jahn, der es gelang, mit einer 
Arbeit zu „Erfahrungen von Woh-
nungseinbruchsopfern mit der Po-
lizei des Landes Brandenburg“ die 
Jury von sich zu überzeugen. In ei-
ner nächsten Ausgabe der info110 
werden wir auf die Autorin und 
den Inhalt ihrer Arbeit näher ein-
gehen. 

Marion Ratzsch, Fachhoch-
schule der Polizei des Landes 
Brandenburg, Präsidialbüro

Bei der Verteidigung ihrer Bachelorarbeit konnte Lisa Bölke auf 
einen Shaken-Baby Simulator zurückgreifen, der sehr anschaulich 
erfahrbar macht, welche zerstörerischen Kräfte im Körperinneren 
eines Säuglings wirken, wenn er geschüttelt wird. Dieser Simulator 
wurde ihr freundlicherweise von Hans-Jürgen Wirthl vom Landes-
verband „Früh- und Risikogeborene Kinder Rheinland-Pfalz“ e.V. 
zur Verfügung gestellt und kann dort auch für die Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit ausgeliehen werden.
Info: www.fruehgeborene-rlp.de 
Quelle Bildmaterial: babybedenkzeit GbR

Punkten bewertet wurde und sich 
auch bei der Preisverleihung für 
den Polizeipreis des Fördervereins 
der Fachhochschule am 29. Sep-
tember 2017 durchsetzen konnte. 

Im November 2017 besuchte Li-
sa Bölke noch einmal die Fach-
hochschule und stand für ein Vi-
deointerview zur Verfügung. Wir 
wollten noch so Einiges wissen, 
zum Beispiel, warum sie sich für 
das Thema entschieden hat und 
wie es ihr gelang, einen sachlichen 
Blick auf das Thema zu bewah-
ren. Sie gab einen kurzen Einblick, 
wie sie methodisch vorgegangen 
ist und berichtete mit viel Leiden-
schaft für die Sache, zu welchen 
für sie mitunter überraschenden 
Erkenntnissen sie gelangte und be-
zog dabei auch Präventionsansät-
ze mit ein. 

Das unmittelbare Ziel einer Ba-
chelorarbeit ist in erster Linie, die 
Laufbahnbefähigung der Verfas-
serin bzw. des Verfassers für den 
gehobenen Polizeivollzugsdienst 
nachzuweisen. Sie soll aber nicht 
nur Selbstzweck sein, sondern 
auch einen wichtigen Beitrag für 
die in der Polizeipraxis relevan-
ten Themen leisten und durch gu-
te Information in die Lage verset-

speziellen Form der Kindesmiss-
handlung, die zu schweren inne-
ren Verletzungen und leider auch 
nicht selten zum Tode des Kindes 
führen. Dieses spurenarme De-
likt stellt die Ermittelnden regel-
mäßig vor besondere Herausfor-
derungen. Durch intensive Litera-
turrecherche und aus der Analy-
se echter Fallakten hat Lisa Bölke 
Grundsätze für die Beweisführung 
herausgearbeitet, die die Doku-
mentation am Tatort als auch Ver-
nehmungsfragen betreffen. Ebenso 
wird ausführlich auf die Bedeutung 
der Obduktion für die Beweisfüh-
rung eingegangen.

Die Korrektoren waren beson-
ders beeindruckt vom logischen 
Aufbau der Arbeit und von der Fä-
higkeit der Verfasserin, „die teil-
weise komplizierten traumatologi-
schen Zusammenhänge sowohl in 
der Ätiologie als auch bei der Sym-
ptomatik und Diagnostik prak-
tisch fehlerfrei und verständlich“ 
darstellen zu können und sehen in 
dem unmittelbaren kriminalprakti-
schen Bezug einen Vorzug der The-
sis. So verwundert es nicht, dass 
die mit wissenschaftlichen Metho-
den erstellte Abschlussarbeit mit 
dem Maximalpunktwert von 15 



Den reichen Erfahrungs-                   
und Wissensschatz zu sichern,            

den sich Beamtinnen und Beamte 
über Jahre aufgebaut haben, ist eine 

neue Herausforderung auch im 
Verwaltungs bereich der Polizei.           
Mit der Einstellung von externen 

Kräften stellt man sicher, dass Wissen 
nicht verloren geht. 
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ergab sich bereits ein Einstellungs-
korridor von 115 externen Ein-
stellungen, für die das Land Bran-
denburg die entsprechenden Ein-
stellungsermächtigungen vorge-
sehen hat. Auch für das Jahr 2018 
ist mit dem Anhalten dieses Trends 
zu rechnen. Der Begriff des Brain-
drains – also des Verlorengehens 
von spezifischem Fachwissen, 
durch Abwerbung oder wie bei Po-
lizei häufig durch Pensionierung 
ohne entsprechende Nachbeset-
zung von Stellen, hat auch die Po-
lizei erreicht. Den reichen Erfah-
rungs- und Wissensschatz zu si-
chern, den sich Beamtinnen und 
Beamte über Jahre aufgebaut ha-
ben und der verloren gehen könn-
te, ist eine neue Herausforderung 
auch im Verwaltungsbereich der 
Polizei. Mit der Einstellung von ex-

ternen Kräften stellt man si-
cher, dass Wissen nicht ver-
loren geht. So können zum 
einen praktische Erfahrun-
gen von Kollege zu Kolle-
ge weitergeben werden und 
gleichzeitig können exter-
ne Fachkräfte neue Impul-
se, Ideen und ganz ande-
re Erfahrungen mit in den 
Alltag einflechten. So ge-
lingt es der Polizei im voll-
zugsunterstützenden Be-

reich Erfahrungen weiterzugeben 
und mit neuen Impulsen von au-
ßen weiter zu professionalisieren. 

Wie dies gelingen kann und wel-
che Erfahrungen mit externen Ein-
stellungen in den Dienststellen bis-
her gesammelt wurden, ist sicher 
unterschiedlich. An einem Beispiel 
wollen wir die Erfah rungen aus der 
Polizeidirektion West auf den 
nächsten Seiten vorstellen.

Daniel Keip

amten auf der Straße ein. Denn der 
Erfolg der polizeilichen Arbeit und 
die Gewährleistung eines professi-
onellen Auftretens haben nicht zu-
letzt mit einer guten Absicherung 
und Unterstützung durch die Ver-
waltungs- und Dienstleistungsbe-
reiche der Polizei zu tun. Damit 
dies auch in Zukunft gewährleistet 
werden kann und die Anwärterin-
nen und Anwärter, die jetzt in Ora-
nienburg noch in den Hörsälen sit-
zen, zukünftig möglichst als Voll-
zugsbeamte von Verwaltungsarbei-
ten entlastet werden können, wird 
immer öfter durch externe Einstel-

lungen der Personalbedarf im Ver-
waltungsbereich gedeckt. In den 
letzten Jahren waren es stets nur 
etwa 25 externe Einstellungen, die 
in den Bereichen der allgemeinen 
Verwaltung, im Geschäftsdienst 
oder auf speziellen Gebieten des 
technischen Bereiches von außen 
in die Polizei kamen. 2016 stieg die 
Zahl der Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Polizei mit ihrem spezi-
alisierten Fachwissen unterstützen 
konnten auf 40 an. Ein Jahr später 

Man trifft junge Menschen, die 
die Kriminalpolizei unter-
stützen wollen. Spricht mit 

Anwärtern, die den Wach- und 
Wechseldienst verstärken werden 
und möglichst dicht an den Men-
schen und den alltäglichen Her-
ausforderungen bleiben wollen. 
Und lernt angehende Polizeibe-
amte kennen, die bei den Bereit-
schaftspolizeiabteilungen ihr Kön-
nen unter Beweis stellen wollen. 

Doch wen man wirklich suchen 
muss, sind Anwärterinnen und An-
wärter, die den Bereich der Verwal-
tung der Polizei für sich als zukünf-
tige Wirkungsstätte be-
schreiben würden. Da-
bei ist die Arbeit in den 
Stäben, Stabs- und voll-
zugsunterstützenden Be-
reichen so vielfältig wie 
der Polizeiberuf insge-
samt. Und wie der Voll-
zugsdienst sucht auch 
der vollzugsunterstüt-
zende Bereich Nach-
wuchs. Denn die Viel-
falt der Aufgaben in teils 
hochspezialisierten Materien er-
fordern ein profundes Fachwissen, 
eine sichere Handhabung der spe-
zifischen Aufgabenstellung und ei-
nen breit aufgestellten Erfahrungs- 
und Wissensschatz. All diese Din-
ge haben sich viele Kolleginnen 
und Kollegen, die als Polizeibeam-
te in ihrer Laufbahn gestartet und 
später in die Verwaltungsbereiche 
gewechselt sind, über Jahre erar-
beitet und setzen sie nun täglich 
zur Unterstützung der Vollzugsbe-

Spezialisten für Spezielles
Externe Einstellungen 
in der Polizei Brandenburg
Fragt man die Anwärter an der Fachhochschule 
der Polizei nach den Vorstellungen ihrer künftigen 
Aufgaben und Verwendungen spannt sich ein 
weites Feld auf. 
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für die Gemeinschaft leisten zu 
können, das ist im Grunde mein 
Antrieb und mein Ziel – so alt-
modisch und idealistisch das jetzt 
auch klingen mag. 

Also war es kein Zufall, dass Sie 
zur Polizei gefunden haben?
Rückblickend schon. Mein Refe-
rendariat führte mich eher zufällig 
in das Polizeipräsidium – jedoch 
nicht klassisch in den Stabsbe-
reich Recht, sondern den Stabs-
bereich Personal. Dadurch wurde 
mir erst bewusst, wie vielfältig die 
Tätigkeitsfelder für Juristen auch 
in der Polizei sind. Die Polizei ist 
den meisten Juristen als potentiel-
ler Arbeitgeber bei Weitem nicht so 
präsent wie die Arbeit als Rechts-
anwalt, Richter, Staatsanwalt oder 
in der allgemeinen Verwaltung des 
Landes. Für mich persönlich war 
es jedenfalls ein Glücksfall. Umso 
mehr habe ich mich gefreut, als 
die Stellenausschreibung kam und 
meine Bewerbung in der Polizeidi-
rektion West erfolgreich war. 

Ihre rechtswissenschaftliche Aus-
bildung war ja sehr breit ange-
legt. Sahen sie im Verwaltungs-
bereich schon damals ihren 
Schwerpunkt?
Mein Schwerpunkt während der 
Ausbildung lag eigentlich mehr 
im Strafrecht. Aber bereits zu 
Schulzeiten habe ich immer gerne 
meine Unterlagen organisiert und 
strukturiert. Nichts anderes ist im 
Grunde ja die Verwaltung. Bei Ge-
richt, in der Staatsanwaltschaft, 
im Ministerium und selbst in einer 
Rechtsanwaltskanzlei hängt vieles 
von der guten Organisation und 
klaren Struktur ab. Damit wird 
man zwar nicht unbedingt ein bes-
serer Richter, Staats- oder Rechts-

konkreter Aufgabenbereich blieb 
jedoch recht vage: Ich leite eben 
den Stabsbereich mit allem, was 
so anfällt, und der Rest ergibt sich 
dann von alleine. Da habe ich mich 
schon gefragt, wie ich damit bloß 
meinen Tag werde füllen können. 
Mittlerweile mache ich regelmä-
ßig Überstunden und es ist immer 
noch mehr als genug Arbeit übrig. 
Jetzt weiß ich auch, dass eine ganz 
konkrete Beschreibung meiner Tä-
tigkeit gar nicht möglich ist. Kein 
Tag ist wie der andere. Es ist viel 
Organisation und Personalführung 
und die rechtlichen Bewertungen 
sind das Sahnehäubchen oben-
drauf. Es war ein Sprung ins Unge-
wisse für alle und ich bin froh, dass 
ich ihn gewagt habe, und mein Di-
rektionsleiter mir das erforderliche 
Vertrauen entgegengebracht hat.

Gehen wir noch einmal einen 
Schritt zurück. Was war eigent-
lich ihr Antrieb zur Polizei zu 
gehen?
Gute Frage. Wie ich während des 
Referendariats feststellen durfte, 
bietet die Polizei erstaunlich viele 
Einsatzmöglichkeiten für Juristen 
– wenn auch die Stellen durch-
aus begrenzt sind. Die Aufgaben 
sind überaus vielfältig. Speziell 
im Stabsbereich Recht habe ich 
dabei nicht nur die Gelegenheit 
die Polizei intern rechtlich zu be-
raten, sondern habe auch direkten 
Bürgerkontakt in Waffenerlaub-
nis- und Versammlungsangele-
genheiten sowie im Beschwerde-
management der Polizeidirektion. 
So erlebe ich die Sorgen und Pro-
bleme beider Seiten. Außerdem ist 
die Arbeit der Polizei für die Ge-
sellschaft enorm wichtig und steht 
stets im kritischen Blick der Öf-
fentlichkeit. Hier meinen Beitrag 

Frau Kussatz, sie sind jetzt ein 
Jahr Leiterin des Stabsbereiches 
Recht. Wie waren ihre ersten 
Eindrücke?
Am Anfang war alles neu und 
hatte zunächst wenig mit meiner 
juristischen Ausbildung zu tun. 
Es ging vielmehr darum, die Po-
lizei als Ganzes und die internen 
Gepflogenheiten zu verstehen. 
Ich konnte erste Eindrücke ja 
bereits durch mein Referendariat 
im Behördenstab gewinnen. Aber 
die Leitung eines Stabsbereiches 
bringt noch einmal ganz andere 
Herausforderungen mit sich als 
die reine Bewertung rechtlicher 
Fragen. Ziemlich schnell konn-
te ich aber feststellen, dass ich 
doch zumindest das erforderliche 
Handwerkszeug gelernt hatte, 
um mich mit der Unterstützung 
meines Teams schnell einzuar-
beiten. Als Jurist ist man anfangs 
vielleicht auch ein kleiner Son-
derling in der Polizei. Ich wurde 
von all meinen Kolleginnen und 
Kollegen  aber  sehr herzlich im 
Team Polizei aufgenommen und 
ich fühle mich hier wirklich wohl. 
Es gibt viel zu tun und manchmal 
dauert die Umsetzung leider ziem-
lich lange. Daran musste ich mich 
erst gewöhnen. Das scheint nach 
meiner Erfahrung aber vielmehr 
eine Eigenschaft des öffentlichen 
Dienstes allgemein zu sein. 

Wie war der erste Tag für Sie?
Mein erster Tag war natürlich sehr 
aufregend – vor allem, weil ich 
nicht genau wusste, was auf mich 
zukommt. Natürlich hatte ich 
mich bereits im Vorfeld bei mei-
nem Vorgänger und dem Direkti-
onsleiter erkundigt, was von mir 
erwartet wird und wie sich mein 
Arbeitstag gestalten würde. Mein 

»Ich habe das Gefühl, 
  etwas Wichtiges zu tun«

Danine Kussatz, Leiterin des Stabsbereiches Recht 
der Polizeidirektion West, im Interview
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fektiver zu werden. Dazu trägt für 
mich auch eine digitale Schnitt-
stelle zu aktueller Fachliteratur 
bei.  Ich erhoffe mir auch von der 
geplanten Einführung der Service-
konten mehr Bürgernähe und eine 
effektivere Sachbearbeitung.

Nach einem guten Jahr kann 
man doch sicherlich schon einen 
Rat an Menschen geben, die sich 
selbst mit dem Gedanken tragen, 
zur Polizei zu gehen, oder?
Nach meinen bisherigen Erfah-
rungen ist die Polizei für Externe, 
insbesondere auch für Juristen ein 
sehr attraktiver Arbeitgeber. Natür-
lich ist es immer eine Typenfrage, 
ob man sich in einem Verwaltungs-
apparat mit seinen hierarchischen 
Strukturen zurechtfinden kann 
und möchte. Aber wer sich ein-
bringen möchte, gute Ideen hat 
und die nötige Geduld mitbringt, 
kann auch in der Verwaltung viel 
bewegen. 
Ich glaube auch, dass die Einstel-
lung von Externen für die Polizei 
ein Gewinn ist. Denn der Blick 
von außen bringt nicht nur neue 
Ansätze, sondern hilft der Polizei 
auch dabei, sich gelegentlich selbst 
zu hinterfragen und Optimierungs-
bedarfe zu erkennen. Ganz nach 
Herrn Meyritz Motto: Gemeinsam 
jeden Tag ein bisschen besser.

Man hört heraus, dass Sie sich 
wohlfühlen. Aber was sind die 
Punkte, die Sie gerne ändern 
würden?
Ich würde gerne die Arbeitsbe-
dingungen für mein Team verbes-
sern, um so unsere Qualität auch 
in Zeiten steigender Arbeitsraten 
aufrechterhalten zu können. Da-
bei geht es nicht nur um perso-
nelle Verstärkung, auch die uns 
zur Verfügung stehenden Mittel 
entsprechen noch nicht meinen 
Vorstellungen. Die Polizei darf hier 
den digitalen Fortschritt nicht ver-
passen. So sind in vielen Behörden 
und Kanzleien bereits juristische 
Datenbanken vollwertiger Ersatz 
für den Handkommentar oder die 
Fachzeitschrift geworden und bie-
ten optimale Recherchemöglich-
keiten. Bei uns ist dieser Wandel 
noch nicht umfänglich vollzogen. 
Sicher konnten wir unsere Aufga-
ben bislang auch in  guter Qualität 
erledigen. Das sollte uns aber nicht 
daran hindern, noch besser und ef-

anwalt – aber dies erleichtert doch 
die Erledigung der täglichen Ar-
beitsraten erheblich. Und dann 
kann man sich eben doch besser 
auf den Inhalt konzentrieren. 

Also war der Weg in Richtung 
Verwaltung nur folgerichtig?
Zumindest der Weg in den Verwal-
tungsbereich der Polizei war damit 
folgerichtig. Denn hier kann ich 
meine Interessen und Stärken sehr 
gut einbringen und habe das Ge-
fühl auch etwas Wichtiges zu tun. 
Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben 
und auch Persönlichkeiten kann 
ich mich auch fachlich und per-
sönlich immer weiterentwickeln. 
Die Arbeit ist spannend, mein 
Team und die Arbeitsatmosphäre 
sind toll. Ich erlebe mein Team 
hier erfreulicherweise als sehr of-
fen und mit einem großen Willen 
zur Weiterentwicklung. Das moti-
viert mich ungemein. 

Danine Kussatz ist seit Oktober 2017 Leiterin des Stabsbereiches 
Recht der Polizeidirektion West. Sie studierte an der Universität 
Potsdam Rechtswissenschaften und absolvierte ihr Referendariat 
am OLG Brandenburg, unter anderem mit einer Station im Stabs-
bereich Personal des Polizeipräsidiums des Landes Brandenburg 
sowie im Referat 43 des Ministeriums des Innern und für Kommu-
nales des Landes Brandenburg.

Im Gespräch: 
Direktions leiter 
Peter Meyritz 
und Danine 
Kussatz, Leite-
rin des Stabs-
bereiches Recht
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Externe Einstellungen bringen 
den Blick von außen mit

Kernverwaltung der Polizei. In der 
Polizeidirektion West haben wir 
beispielsweise auch einen Präven-
tionsberater, einen Mitarbeiter der 
Pressestelle, einen Sachverständi-
gen bei der Sonderüberwachungs-
gruppe und einen Schiffsführer 
für die WSP 1 extern eingestellt. 
Dabei haben wir uns immer sehr 
intensiv mit der Frage befasst, wie 
sinnvoll eine externe Einstellung 
in diesem Bereich ist und welchen 
Mehrwert das für die Kolleginnen 
und Kollegen bringen kann. Dane-
ben haben wir aber natürlich auch 
in den klassischen Verwaltungs-
funktionen externe Einstellungen 
vorgenommen. Das geht soweit, 
dass die Leiterin des Stabsreiches 
Recht in der Direktion eine exter-
ne Einstellung war und heute ein 
Team aus Kollegen mit und ohne 
Uniform führt. Und das, wie ich 
finde, sehr gut.

Sie sind also mit ihren bisherigen 
Erfahrungen zufrieden?
Frau Kussatz ist unsere – ich will 
es mal so formulieren – expo-
nierteste externe Einstellung. Als 
Leiterin des Stabsbereichs Recht 
hat sie einen großen Verantwor-
tungsbereich. Aber sie hatte be-
reits während ihres Referendariats 
enge Bezüge zur Polizei, das hilft 
ihr. Sie hatte Stationen im Präsi-
dium und im Innenministerium 
und damit schon viel Vorwissen. 
Und gleichzeitig hatte sie den Mut 
den Stabsbereich Recht mit allen 
seinen Zuständigkeiten kennen 
zu lernen und mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern weiter-
zuentwickeln. Sie hat durch ihr 
Studium hervorragende fachliche 
Kompetenzen und sie hat auch 
menschlich die Fähigkeit, die Kol-
leginnen und Kollegen einzubin-

Fähigkeit, dadurch den Personal-
bedarf in der Polizei zu decken. 
Wenn wir sicherstellen wollen, 
dass der Erfahrungsschatz aus der 
Polizei nicht mit der Pensionie-
rung von Kolleginnen und Kolle-
gen verloren geht, dann brauchen 
wir weiterhin externe Einstellun-
gen. Gleichzeitig können wir so 
in spezialisierten Bereichen in den 
Stäben, Verwaltungsfunktionen 
und Dienstleistungsbereichen wei-
terhin kompetente Nachwuchs-
kräfte gewinnen. Darauf sind wir 
angewiesen. Und externe Einstel-
lungen bringen den Blick von au-
ßen mit. Ein Polizeibeamter, der 
sich nach dem Studium an der 
Fachhochschule der Polizei und 
nach den ersten Verwendungen 
nach einigen Jahren in der Ver-
waltung wiederfindet, hat einen 
reichen Erfahrungsschatz, aber 
Verwaltung und Verwaltungsalltag 
muss er dann ganz neu lernen. 
Und letztlich haben die wenigsten 
Polizisten irgendwann einmal die 
Uniform angezogen, um dann nur 
im Büro zu sitzen. Deshalb haben 
wir gerade im Verwaltungsbereich 
oder in Bereichen, in denen es um 
hochspezialisiertes Anwendungs-
wissen geht, auch einen großen 
Bedarf, Fachleute von außen ein-
zustellen.

In welchen Bereichen sehen Sie 
noch Möglichkeiten für externe 
Einstellungen in Ihrer Direkti-
on?
Aus meiner Sicht haben wir in 
einigen Bereichen, in denen wir 
seit Jahren Vollzugsbeamte ein-
setzen mussten, weil keine Ver-
waltungsfachkräfte eingestellt 
werden konnten, noch mehr Po-
tenzial für externe Einstellungen. 
Dabei blicke ich nicht nur auf die 

Herr Meyritz, wie sind ihre ers-
ten Erfahrungen mit Kolleginnen 
und Kollegen die extern einge-
stellt wurden?
Externe Einstellungen tun uns gut. 
Denn die Kolleginnen und Kolle-
gen von außen sind unglaublich 
bereichernd. Sie bringen einen 
ganz anderen Erfahrungsschatz 
mit und ein ganz anderes Organi-
sationsverständnis.

Wie meinen Sie das?
Lassen Sie es mich so erklären, 
wir als Polizei haben zum Beispiel 
von der Arbeit der Feuerwehr ein 
sehr bestimmtes Verständnis. Wir 
arbeiten regelmäßig mit den Ka-
meradinnen und Kameraden zu-
sammen, wissen was sie leisten 
und haben eine Idee davon, wie 
die Organisation im Hintergrund 
funktioniert. Würden wir nur ei-
ne Woche bei der Feuerwehr aus-
helfen, würden wir schnell mer-
ken, wie falsch unser Bild vom 
vermeintlichen Alltag und der 
Arbeitsweise der Feuerwehr ist. 
So geht es unseren neuen Kolle-
ginnen und Kollegen von außen 
auch. Sie kommen aus der Privat-
wirtschaft, der Hochschule oder 
anderen Verwaltungsteilen und 
haben alle ganz unterschiedliche 
Vorstellungen, wie die Polizei ar-
beitet. In den ersten Tagen und 
Wochen merken sie schnell, dass 
die Polizei noch einmal ganz an-
ders funktioniert. Und sie machen 
noch etwas ganz Anderes wichti-
ges: Sie hinterfragen unsere bishe-
rige Praxis.

Warum sind Einstellungen von 
außen so wichtig für Polizei?
Es gibt zwei Gründe, warum ex-
terne Einstellungen für die Polizei 
wichtig sind. Das ist zum einen die 

Peter Meyritz, Leiter der Polizeidirektion West, 
im Interview
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ihn Feierabend, aber was mache 
ich, wenn die Einsatzlage dann 
nicht beendet ist? Solche Fragen 
stellen wir uns in den Direktio-
nen und wir lösen sie Schritt für 
Schritt in enger Abstimmung mit 
dem Polizeipräsidium.

Wie viele externe Einstellungen 
verträgt die Polizei aus ihrer 
Sicht?
Der Ergänzung des Polizeiappa-
rats durch externe Einstellungen 
sind natürlich Grenzen gesetzt. 
Schon wegen der besonderen 
Rahmenbedingungen der staat-
lichen Eingriffsverwaltung. Aber 
ich sehe durchaus noch Spielräu-
me in den klassischen Verwal-
tungsbereichen. Dabei fürchte ich 
auch nicht die Gefahr einer Kon-
kurrenz zwischen den Vollzugsbe-
amten und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die von außen 
zu uns gekommen sind. Wir sind 
eine Polizei und arbeiten im Auf-
trag der Menschen unseres Landes 
gemeinsam daran, jeden Tag etwas 
besser zu werden.

unterschiedlichen Perspektiven 
Herausforderungen zu betrachten. 
Und sie lehren einen auch man-
che Prozessträgheit zu verstehen. 
(Lacht.)

Was ändert sich denn ganz prak-
tisch durch die neuen Kollegin-
nen und Kollegen?
Natürlich sind wir als Polizei ein 
lernendes System, das sich auf 
neue Situationen einstellt. In vie-
len Bereichen des Alltages merken 
wir jetzt, dass die Vorschriftenlage 
den neuen Gegebenheiten ange-
passt werden muss. Ganz prak-
tisch ist zum Beispiel die Frage 
aufgetaucht, wer ist für die Ein-
kleidung des extern eingestellten 
Schiffsführers auf der WSP 1 zu-
ständig und wie soll er eingeklei-
det werden. Immerhin kann man 
ihn schwer in Latzhose und T-
Shirt das Flaggschiff der Branden-
burger Polizei fahren lassen. Oder 
was mache ich mit einem Mitar-
beiter der Pressestelle, der am Wo-
chenende Bereitschaft hat und zu 
einem Einsatz gerufen wird. Tarif-
vertraglich ist nach 10 Stunden für 

den und zu motivieren. Sie ist an-
gekommen in der Direktion West 
und bereichert den Direktions-
stab außerordentlich. Und sie hat 
schnell etwas gelernt, das auch ich 
als Referatsleiter im Innenminis-
terium schnell lernen musste, du 
kannst fachlich noch so hervorra-
gend sein, Personalführung ist ein 
Bereich, der dich täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Da ist 
vieles „learning on the job“.

Sie sprechen es gerade an, im 
weitesten Sinne sind Sie ja auch 
von außen in die Polizei gekom-
men.
Ja. Und mir selbst hat der Pers-
pektivwechsel gut getan. Damit 
sie mich nicht falsch verstehen, 
ich war sehr gern Staatsanwalt in 
Cottbus. Und auch im Innenmi-
nisterium hatte ich sehr spannen-
de Aufgaben und Herausforderun-
gen. Doch die Wechsel von einem 
Bereich in den Anderen, waren 
immer die Zeiten, in denen ich am 
meisten gelernt habe. Ich fand die-
se Phasen sehr bereichernd und 
sie haben mir ermöglicht, aus ganz 

Peter Meyritz ist seit Juli 2011 Leiter der Polizei direktion West. 
Er war zunächst neun Jahre Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft 
Cottbus. Seit 2001 war er Referats- und stellvertretender Abtei-
lungsleiter im Ministerium des Innern des Landes Brandenburg. 

Gemeinsam 
unterwegs 
im Direktions-
neubau in 
Brandenburg 
an der Havel:
Peter Meyritz 
und Danine 
Kussatz 



44

INTERN

Wenige Monate später trafen ins-
gesamt drei französische Gäste am 
Bildungswerk in Angermünde ein.

Der 16-jährige Kevin beabsich-
tigt sich in seiner Heimat als Ver-
waltungsangestellter ausbilden 
zu lassen. Der ebenfalls 16-jähri-
ge Dorien strebt eine perspekti-
vische Verwendung bei der fran-
zösischen Feuerwehr an und der 
17-jährige Julien will den Polizei-
beruf erlernen. Gegenwärtig besu-
chen alle drei eine Berufsfachschu-
le in Poitiers, einer Stadt, ca. 340 
Kilometer südwestlich von Paris. 
Angesichts der unterschiedlichen 
angestrebten beruflichen Perspek-
tiven und Interessenlagen war ver-
einbart worden, dass die Betreu-
ung durch das Bildungswerk An-
germünde, die Feuerwehr Anger-
münde und die Polizeiinspektion 
Uckermark erfolgt. 

Sich in einem fremden Land in ei-
nem unbekannten Umfeld zurecht-
zufinden, ist zu Beginn eines Aus-
tauschprogramms sicher die ers-
te Herausforderung. Wenn hinzu-

Ein Mitglied des Gremiums, 
hauptberuflich Lehrkraft an einer 
Angermünder Berufsschule, infor-
mierte über bestehende partner-
schaftliche Kontakte nach Frank-
reich. An der französischen Part-
nerschule werden auch Schüler 
ausgebildet, die eine Anstellung im 
Staatsdienst anstreben. 

Vor diesem Hintergrund wurde 
erfragt, ob ein oder zwei Auszubil-
denden Einblicke in die polizeili-
che Arbeit gewährt werden könnte.

Der Leiter der Polizeidirektion 
Ost, Olaf Fischer, wandte sich al-
so an die örtlich zuständige Poli-
zeiinspektion Uckermark. Die Po-
lizeiinspektion Uckermark stimm-
te letztlich zu, sich zu beteiligen.

Drei französische Auszubildende hielten sich im Rahmen 
eines mehrwöchigen Austauschprogramms im Landkreis 
Uckermark auf. Soweit so gut. Nichts Besonderes mag man 
meinen. Einer der drei, der 17-jährige Julien, wurde in der 
Zeit allerdings durch die Polizeiinspektion Uckermark be-
gleitet und betreut, und das kam so:

Willkommen in Brandenburg

Bereits im Jahr 2017 wand-
te sich ein Mitglied des 
Polizeibeirates der Poli-
zeidirektion Ost an den 
Leiter der Polizeidirekti-
on Ost. Dem Polizeibei-

rat, der als Bindeglied zwischen 
der Bevölkerung, der kommunalen 
Gebietskörperschaft und der Poli-
zei fungieren soll, gehören mehr-
heitlich Kommunalpolitiker der 
Landkreise des Zuständigkeitsbe-
reiches der PD Ost und der kreis-
freien Stadt Frankfurt (Oder) an. 
Das Gremium soll Anregungen 
und Hinweise aus der Bevölkerung 
an die Polizei herantragen und zu-
gleich für mehr Verständnis für po-
lizeiliche Belange werben. 

Erinnerungsfoto auf der Dachterrasse 
des Brandenburger Landtages
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kommt, dass sich die vorgesehenen 
Rahmenbedingungen kurzfristig 
verändern, dann ist das nicht ideal.

Ein Austausch lebt von Verstän-
digung  und Verständigung erfor-
dert Kommunikation. Diese wur-
de dadurch erschwert, dass eine 
vorgesehene Sprachmittlerin, die 
die Gäste begleiten sollte, kurz-
fristig ausfiel. Die Kenntnisse der 
deutschen Sprache unseres Gastes 
bzw. aller drei französischen Gäs-
te waren nicht so stark ausgeprägt, 
wie es die Bewerbungsschreiben 
vermuten ließen. Da sich die Kom-
munikation in englischer Sprache 
ebenfalls als keine erfolgverspre-
chende  Alternative erwies, wur-
den praktikable Lösungsansät-
ze innerhalb der Polizeiinspekti-
on gesucht und für die ersten Tage 
gefunden. Ergänzend dazu wurde 
durch eine französisch sprechen-
de Kollegin des Einsatz- und Lage-
zentrums an mehreren Tagen Un-
terstützung gewährt. 

Für die Dauer des Aufenthaltes 
ist durch Herrn Hildebrandt, der 

münde sind unterschiedli-
che Zuständigkeiten vor al-

lem aber Berührungspunkte in der 
täglichen Zusammenarbeit darge-
legt worden.

In Frankreich, so war zu erfah-
ren, ist die Polizei etwas anders 
strukturiert. Zunächst einmal ver-
fügt das Land über keine födera-
listischen Strukturen. Polizeili-
che Aufgaben werden dennoch 
im Wesentlichen durch drei un-
terschiedliche Behörden wahrge-
nommen. Neben der Police natio-
nale, der Nationalpolizei, existiert 
die Gendarmerie und die Police 
municipale, eine Art Gemeindepo-
lizei, die den Bürgermeistern un-
terstellt ist. Die Police municipale 
hat beschränkte Kompetenzen, bei 
der Überwachung der Einhaltung 
von Verkehrsregeln und setzt zu-
dem die Regelungen des Ortsrech-
tes durch. 

Die Zuständigkeit der Gendar-
merie entfaltet sich überwiegend 
in ländlichen Gebieten und Klein-
städten bis zu 20.000 Einwohnern. 

die Betreuung des 
Gastes innerhalb der Poli-
zeiinspektion Uckermark koordi-
niert hat, ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm er-
stellt worden. 

In der ersten Woche wurde dem 
17-Jährigen ein  praxisorientier-
ter Eindruck von den Strukturen 
und der Aufgabenbewältigung in 
der Polizeiinspektion Uckermark 
vermittelt.  Bei Stippvisiten in al-
len polizeilichen Standorten der 
Uckermark lernte Julien Kollegin-
nen und Kollegen unterschiedli-
cher Bereiche, deren Aufgaben, 
polizeiliche Führungs- und Ein-
satzmittel und nicht zuletzt die 
Uckermark kennen. Auch die viel-
fältigen Formen der Zusammenar-
beit mit anderen Behörden und Or-
ganisationen mit Sicherheitsaufga-
ben und deren Bedeutung für die 
polizeiliche Aufgabenbewältigung 
wurden vermittelt. Bei Besuchen 
der Stadtverwaltung Schwedt, dem 
Amtsgericht in Schwedt oder der 
Bundespolizeiinspektion Anger-

kommt, dass sich die vorgesehenen 
Rahmenbedingungen kurzfristig 

münde sind unterschiedli
che Zuständigkeiten vor al

die Betreuung des 
Gastes innerhalb der Poli-

Direktionsleiter Olaf Fischer begrüßt die Gäste 
in der Polizeidirektion Ost

Besichtigung des Lehr kabinetts 
für die kriminaltechnische Aus- 

und Fortbildung an der FHPol

Frau Alter (MdL) führt die Gäste 
durch den Brandenburger Landtag

Polizeikommissarin Kostorz 
informiert über die Entgegennahme 

polizeilicher Notrufe.
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Es folgten an diesem Tag in je-
dem Fall noch viele weitere Ein-
drücke von der Landeshaupt-
stadt, denn im Anschluss an den 
Besuch des Landtages führte die 
französisch sprechende Kollegin, 
Frau Kostorz, die Gäste durch so 
manches Tor zu sehenswerten Or-
ten. Am Schloss Sanssouci dem 
Schlusspunkt der Stadtführung 
wurden historische und architek-
tonische Bezüge zu Frankreich 
hergestellt und eine eindrucksrei-
cher Tag endete ganz ohne Sorge.

Der Leiter der Polizeidirekti-
on Ost, der die drei französischen 
Gäste während ihres Aufenthaltes 
in Frankfurt (Oder) begrüßte, ging 
in dem Gespräch darauf ein, dass 
der sich innerhalb der Branden-
burger Polizei vollziehende Ver-
änderungsprozess, insbesondere 
durch die Ereignisse in Frankreich 
in den zurückliegenden Jahren be-
einflusst worden ist. Das Atten-
tat auf das Satiremagazin „Charlie 

nen teilnahm, informierte die Gäs-
te umfassend und kompetent. Sie 
ging dabei auf die Aufgaben, Be-
lastungen und bestehende Heraus-
forderungen ein. Erst theoretisch, 
dann im „Echtbetrieb“ in der Leit-
stelle wurden Handlungsabläufe 
und Abstimmungsprozesse, die mit 
nachgeordneten Bereichen aber 
auch mit externen Partnern erfor-
derlich sind, erläutert. 

Vom Zentrum der polizeilichen 
Einsatzbewältigung ging es am 
Nachmittag im Zentrum der politi-
schen Macht, in den Brandenbur-
ger Landtag. Frau Alter, die Mit-
glied des Landtages und zugleich 
die Vorsitzende des Polizeibeira-
tes der PD Ost ist, hieß die Gäste 
willkommen. Sie informierte über 
die Historie des Parlamentsgebäu-
des und vermittelte einen Eindruck 
von ihrer Tätigkeit. 

Natürlich war sie interessiert zu 
erfahren, welche Eindrücke die 
Gäste von  Brandenburg bereits ge-
wonnen haben.

Darüber hinaus nimmt die Gendar-
merie Polizeiaufgaben auf See und 
auf Flugplätzen war. Eine Beson-
derheit der Gendarmerie ist, dass 
sie sowohl dem Verteidigungs- als 
auch dem Innenministerium un-
terstellt ist. Infolgedessen obliegen 
der Gendarmerie auch heute noch 
Angelegenheiten, die das Militär 
betreffen. 

Die Police nationale ist in Abtei-
lungen untergliedert, die unter an-
derem die Bereiche Kriminalpoli-
zei, Schutzpolizei, Grenzpolizei 
und  die Bereitschaftspolizei um-
fassen, welche in jedem Depart-
ment des Landes verortet sind. 

Julien strebt nach einem Bekun-
den eine künftige Verwendung in 
der Gendarmerie an.

Einen konkreteren Eindruck 
von den Strukturen der Branden-
burger Polizei erlangten die fran-
zösischen Gäste bei einem Be-
such im Einsatz- und Lagezentrum 
in Potsdam, wo sie über die poli-
zeiliche Notrufbearbeitung unter-
richtet wurden. Da dies nicht nur 
für den durch die Polizeiinspek-
tion Uckermark betreuten Gast, 
sondern für alle drei von Interes-
se schien und zudem ein touristi-
scher Eindruck von der Landes-
hauptstadt vermittelt werden soll-
te, wurde der Ausflug gemeinsam 
unternommen. 

Begrüßt wurden die drei franzö-
sischen Gäste im Einsatz- und La-
gezentrum der Brandenburger Po-
lizei in ihrer Landessprache. Frau 
Kostorz, die in der Leitstelle als 
Einsatzbearbeiterin tätig ist und in 
der Vergangenheit bereits an ver-
schiedenen Auslandsmissionen 
in französisch-sprachigen Regio-

Willkommen in Brandenburg

Vor Schloss Sanssouci, einem 
der bekanntesten Sehenswürdig-
keiten der Landeshauptstadt 
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Schon beim Beschreiten 
des Geländes der Fachhochschu-
le war offenkundig, dass hier nicht 
nur theoretische Rechtskenntnis-
se vermittelt werden. Rollenspie-
le und praktische Übungen, die 
auf Fluren und in Gebäuden wahr-
nehmbar waren, zeugten beispiel-
weise davon. Und auch die Be-
sichtigung von Lehrkabinetten so-
wie ein kurzer Eindruck von der 
Schießausbildung verstärkten den 
Eindruck einer praxisorientierten 
Wissensvermittlung.

Herr Spenn, einer der Schieß-
trainer an der FHPol, unterstrich 
die Bedeutung der Interaktion 
bei der Schießausbildung und de-
monstrierte am Beispiel der „Blue 
Box“, wie diese genau erfolgt. 

Auch er brachte zum Ausdruck, 
dass sich terroristische Anschläge 
in den zurückliegenden Jahren auf 
die taktische Ausbildung und auch 
auf die materielle Ausstattung aus-
gewirkt haben. 

Vom Zusammenwirken der 
Brandenburger Polizei mit den Eu-
ropäischen Nachbarn, insbeson-
dere der polnischen Polizei bei der 
Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität, haben die 
französischen Gäste sowohl bei 
einem Besuch bei der polnischen 
Partnerdienststelle in Gryfino als 
auch beim Besuch des gemein-
samen Zentrums für die deutsch-

Hebdo“, bei dem 12 Menschen ihre 
Leben verloren, die Anschlagsse-
rie im November 2015 in Paris, bei 
der 130 Menschen in Bars, Restau-
rants sowie der Konzerthalle „Ba-
taclan“ getötet wurden und auch 
der Anschlag am 14. Juli 2016, dem 
französischen Nationalfeiertag, in 
Nizza, dem 80 Menschen zum Op-
fer fielen, sind nur einige ausge-
wählte Ereignisse, durch die neue, 
reale Formen der Bedrohung auf-
gezeigt wurden. Die Sicherheitsar-
chitektur in Europa aber auch das 
Selbstverständnis der Branden-
burger Polizei hat sich in der Folge 
verändert. Der Leiter der Polizei-
direktion Ost brachte seine Ach-
tung den Kollegen gegenüber Aus-
druck, die den wachsenden Anfor-
derungen entsprechen müssen. 

Einen Eindruck vom Wandel 
und den Veränderungsprozessen 
innerhalb der Brandenburger Po-
lizei gewannen die französischen 
Gäste auch bei einem Besuch der 
Fachhochschule der Polizei des 
Landes Brandenburg. Da sie selbst 
sich noch im Ausbildungsprozess 
befinden, waren sie interessiert, 
von der polizeilichen Ausbildung 
hierzulande zu erfahren. Rund 
1.000 Auszubildende und Studen-
ten werden derzeit an der Fach-
hochschule der Polizei des Landes 
Brandenburg unterrichtet.

polnische Poli-
zei- und Zollzusammenar-
beit erfahren. Dass das Gemeinsa-
me Zentrum für deutsch-polnische 
Polizei- und Zollzusammenarbeit, 
in dem insgesamt 62 Bedienste-
te aus verschiedenen Sicherheits-
behörden beider Länder an sie-
ben Tagen in der Woche rund um 
die Uhr ihren Dienst versehen, in 
vergleichbarer Weise auch an der 
deutsch-französischen Grenze, 
in Kehl, existiert, blieb natürlich 
nicht unerwähnt.   

Als der Aufenthalt von Julien, 
Kevin und Dorien in Angermün-
de endete, hatten die Drei fast vier 
erlebnisreiche Wochen in Bran-
denburg verbracht und nicht alles 
konnte hier Erwähnung finden. 

Ich persönlich habe das Gefühl, 
dass die drei Gäste einen umfängli-
chen und auch positiven Eindruck 
von der Polizei des Landes Bran-
denburg und von unserer Region 
erworben haben.

Allen die daran mitgewirkt ha-
ben, sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. 

Ein besonderer Dank richtet 
sich an die betreuende Polizeiin-
spektion Uckermark, namentlich 
an Herrn Hildebrandt, sowie die 
durch das Einsatz- und Lagezent-
rum ermöglichte temporäre Unter-
stützung durch die sprachkundige 
Kollegin, Frau Kostorz, ohne die 
wir sicher in einigen Situationen 
recht sprachlos gewesen wären. 

Roland Kamenz

INTERN

des Geländes der Fachhochschu-
le war offenkundig, dass hier nicht 
nur theoretische Rechtskenntnis-
se vermittelt werden. Rollenspie

polnische Poli-
zei- und Zollzusammenar- und Zollzusammenar- und Zollzusammenar
beit erfahren. Dass das Gemeinsa

Julien

Dorien
Kevin

Vor der Friedensglocke in Frankfurt (Oder)
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Neue Brandenburgische
Polizeilaufbahnverordnung 

bahngruppe übernommen werden, 
wenn sie hierfür geeignet sind und 
ein dienstliches Interesse vorliegt. 
Die Entscheidung trifft die Lauf-
bahnordnungsbehörde.

5. Altershöchstgrenzen sind 
nicht mehr in der Laufbahn-
verordnung, sondern im Lan-
desbeamtengesetz geregelt 
(einheitlich 36 Jahre für den 
Vorbereitungsdienst bei allen 
Polizeilaufbahnen) 

Im Bericht der Landesregierung 
„Altersgrenzen in Brandenburger 
Rechtsvorschriften“ (Drs. 5/8307) 
wurden auch Vorschriften in der 
Laufbahnverordnung der Polizei im 
Hinblick auf altersdiskriminieren-
den Regelungen als „überarbeitungs-
bedürftig“ identifiziert. Die bislang 
gültigen Altershöchstgrenzen für 
die Einstellung in den mittleren Poli-
zeivollzugsdienst (25 Jahre), den ge-
hobenen und höheren Polizeivoll-
zugsdienst (31 Jahre) entfallen er-
satzlos, da die Festlegung solcher 
Berufszugangsbeschränkungen ge-
mäß höchstrichterlicher Rechtspre-
chung allein dem Gesetzgeber ob-
liegt. Der Verordnungsgeber ist nicht 
befugt, diese ohne Beteiligung des 
Parlaments zu bestimmen. Die be-
treffenden Vorschriften sind nun 
im Lichte der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung gesetzlich gere-
gelt und betragen einheitlich 36 
Jahre bei allen Polizeilaufbahnen.

6. Übernahme bewährter Ins-
trumente der Personalent-
wicklung in das Laufbahn-
recht, z.B. das jährliche Mit-
arbeitergespräch und das 
Führungsfeedback (§ 13)

Die bereits heute üblichen Instru-
mente der Personalentwicklung 
wie etwa das jährliche Mitarbeiter-

bahn des mittleren Polizeivollzugs-
dienstes sind ausreichend nachge-
wiesene Kenntnisse für diese Lauf-
bahn. Die Entscheidung hierzu 
trifft ausschließlich die konkret 
bestellte Prüfungskommission. 
Diese Möglichkeit der Laufbahn-
anerkennung ist jedoch auf Fälle 
beschränkt, in denen lediglich die 
Bachelor-Thesis endgültig nicht 
bestanden wurde.

3. Einheitliche Probezeitdauer 
von drei Jahren, die unter be-
stimmten Voraussetzungen 
auf 1 Jahr verkürzt oder  5 
Jah re verlängert werden kann 
(§§ 10, 11)

Gemäß den Vorgaben des Landes-
beamtengesetzes gilt in allen Po-
lizeilaufbahnen eine einheitliche 
Probezeitdauer von drei Jahren. 
Zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sollen Mutter-
schutzzeiten die Probezeit - anders 
als bislang - nicht mehr verlängern. 
Gleiches gilt für Teilzeitbeschäfti-
gung in der Probezeit bei einer 
mindestens hälftigen Stelle. In Fäl-
len, in denen sich die Bewährung 
bis zum Ablauf der Probezeit nicht 
feststellen lässt, kann die Probezeit 
um höchstens zwei Jahre verlän-
gert werden; die Probezeit beträgt 
dann insgesamt fünf Jahre.

4. Probebeamte im gehobenen 
Polizeivollzugsdienst kön-
nen bei Nichtbewährung in 
der Probezeit statt entlassen, 
im mittleren Polizeivollzugs-
dienst übernommen werden 
(§ 10)

Beamtinnen oder Beamte, die sich 
nicht bewährten, mussten bis-
lang entlassen werden. Stattdes-
sen können sie mit ihrer Zustim-
mung in die nächstniedrigere Lauf-

Nachfolgend ein kurzer Überblick 
der wesentlichen Änderungen:

1. Übernahmegarantie für er-
folgreiche Absolventinnen 
und Absolventen der Polizei-
fachhochschule (§ 5)

Nunmehr wird wieder die Über-
nahmegarantie für erfolgreiche 
Polizeifachhochschulabsolventin-
nen und -absolventen im mittleren 
und gehobenen Dienst entspre-
chend den Vorgaben des Koaliti-
onsvertrages aufgenommen. Dies 
wurde möglich, da 2014 die bis da-
hin als unzulässig erklärten nor-
mierten Übernahmegarantien ge-
setzlich aufgehoben wurden.

2. Studierenden, die alle 
Modul prüfungen bestanden 
haben, aber zum Schluss an 
der Bachelor-Thesis schei-
tern, kann die Laufbahnbefä-
higung für den mittleren Po-
lizeivollzugsdienst anerkannt 
werden (§ 5)

Neu ist für Studierende, dass bei 
Nichtbestehen der Laufbahnprü-
fung die Möglichkeit besteht, in 
den mittleren Polizeivollzugs-
dienst übernommen zu werden. 
Voraussetzung für die Anerken-
nung der Befähigung für die Lauf-

Die Neufassung der Brandenburgi-
schen Polizeilaufbahnverordnung 
ist am 4. September 2018 in Kraft 
getreten. Sie konkretisiert und ergänzt 
die laufbahnrechtlichen Regelungen 
des Landesbeamtengesetzes für die 
Beamtinnen und Beamten des Polizei-
vollzugsdienstes. 
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nalentwicklung insbesondere in 
den Fällen ermöglicht, in denen 
Beamtinnen und Beamte durch Ei-
geninitiative über die für ihre Lauf-
bahn vorgeschriebenen Vorausset-
zungen hinaus weitere Qualifika-
tionen erwerben. Für Beamtinnen 
und Beamte besteht aber kein An-
spruch, in die nächsthöhere Lauf-
bahn übernommen zu werden.

12. Wer seine Aufstiegsausbil-
dung nur mit der Note „aus-
reichend“ absolviert hat, 
kann das höhere Amt  
u. U. erst nach einer sechs-
monatigen Bewährung über-
tragen bekommen (§ 20)

Um den Leistungsgedanken um-
zusetzen, ist es nunmehr möglich, 
bei einem Bestehen der Aufstiegs-
prüfung mit lediglich nur ausrei-
chenden Leistungen, die Amtsver-
leihung von einer sechsmonatigen 
Bewährungszeit abhängig zu ma-
chen. 

Nicht zuletzt wurden mit Blick 
auf die Anwenderfreundlichkeit 
einzelner Regelungen und rechts-
förmliche Gesichtspunkte Ände-
rungsbedarfe in der neuen Bran-
denburgischen Polizeilaufbahn-
verordnung umgesetzt.

Einige Neuregelungen, vor al-
lem die vg. Punkte 8 und 12, bedür-
fen noch einer näheren Ausgestal-
tung. Beispielsweise finden zu den 
innerdienstlichen Ausschreibun-
gen nach § 15 (hier Punkt 8) der-
zeit noch Abstimmungen zwischen 
dem Innenministerium und dem 
Polizei-Hauptpersonalrat für eine 
Dienstvereinbarung zur Besetzung 
von Dienstposten in der Polizei des 
Landes Brandenburg statt. Mit die-
ser Dienstvereinbarung sollen ein-
heitlich in der Polizei Regelungen 
über die Ausschreibung von Dienst-
posten gelten und sämtliche zu die-
ser Thematik bestehende Dienst-
vereinbarungen ersetzt werden. Da-
mit wird die eigenverantwortliche 
Personalführung der Dienststellen 
gestärkt und das Personalentwick-
lungskonzept umgesetzt. 

Matthias Kandler, MIK, Ref. 43

Grundvoraussetzungen für den 
Aufstieg in eine höhere Laufbahn 
war bislang eine bestimmte Min-
destverweildauer. Da jüngere Be-
amtinnen und Beamte hierdurch je-
doch benachteiligt wurden, ist diese 
Voraussetzung entfallen und damit 
wird künftig vorrangig die dienstli-
che Leistung maßgeblich sein. Der 
Leistungsvergleich soll künftig al-
lein anhand der Beurteilungsnote 
unter Berücksichtigung eines etwa-
igen „Statusamtsvorteils“ erfolgen. 

Soweit Regelungen existieren, 
die inhaltlich eine größere Sach-
nähe zu ausbildungs- und prü-
fungsrechtlichen Vorschriften im 
Polizeibereich aufweisen, wurde 
der Regelungsgehalt in der Verord-
nung reduziert.

10. Beamtinnen und Beamte des 
mittleren Polizeivollzugs-
dienstes mit Abitur o. ä. kön-
nen sich im Eingangsamt für 
den Aufstieg bewerben (§ 18)

Bewerberinnen und Bewerber für 
den Aufstieg in den gehobenen Po-
lizeivollzugsdienst müssen künf-
tig nicht mehr zwingend das erste 
Beförderungsamt erreicht haben, 
wenn sie bereits im Besitz einer 
Hochschulzugangsberechtigung 
sind. 

11. Beamtinnen und Beamte des 
mittleren Polizeivollzugs-
dienstes können sich zur Zu-
lassung für das Studium an 
der Polizeifachhochschule 
bewerben, dabei können Aus-
bildungsinhalte angerechnet 
werden (§ 21 mit § 6)

Bisher war nicht geregelt, unter 
welchen Voraussetzungen Beam-
tinnen und Beamte, die eine Vor-
bildung für eine höhere Laufbahn 
besitzen oder nachträglich erlan-
gen oder die nicht entsprechend 
ihrer Vorbildungsvoraussetzun-
gen in eine höhere Laufbahn ein-
gestellt worden sind, zu dieser hö-
heren Laufbahn zugelassen wer-
den können. Da solche Fallkons-
tellationen häufiger vorkommen, 
wurde zur einheitlichen Handha-
bung eine Regelung geschaffen, 
die jetzt eine sachgerechte Perso-

gespräch, Personalrotationen zur 
Erweiterung von Kenntnissen, die 
Förderung von Führungskräften 
und nicht zuletzt das Führungs-
feedback werden hier auf dem Ver-
ordnungswege verankert.

7. Regelung zur verpflichten-
den dienstlichen und eigenen 
Fortbildung (§ 12), Förderung 
körperlicher Leistungsfähig-
keit (§ 14), Schaffung der er-
forderlichen Rahmenbedin-
gungen

Die Anforderungen an die öffent-
liche Verwaltung steigen stän-
dig. Vor diesem Hintergrund wird 
in der Verordnung die Bedeutung 
der Fortbildung für den Dienst-
herrn betont, stellt aber ebenso die 
für die einzelne Beamtin und den 
einzelnen Beamten bestehenden 
Pflichten heraus. Durch die Bezug-
nahme auf qualifizierende Fortbil-
dungen im Hinblick auf die Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten 
wird gleichzeitig die Verbindung 
zum Leistungsgrundsatz deutlich 
gemacht. Damit soll die Bedeu-
tung von Personalführungs- und 
-entwicklungsmaßnahmen unter-
strichen werden. 

8. Dienstposten können ohne 
Ausschreibung mit rangglei-
chen Beamtinnen oder Be-
amten besetzt werden; Aus-
schreibungen entfallen auch, 
wenn deren vorherige Dienst-
posten ranggleich sind (§ 15)

Die neue Verordnung bietet bei Be-
amtinnen und Beamten, die sich 
auf einem gleichwertigen, durch 
Auswahlentscheidung besetzten 
Dienstposten bewährt haben, ei-
ne Versetzungs- und Umsetzungs-
möglichkeit ohne Ausschreibung. 
Dies findet auch Anwendung aus 
gesundheitlichen oder altersbe-
dingten Gründen. Eine Konkur-
renz mit anderen Bewerberinnen 
und Bewerbern soll dadurch ver-
mieden werden.

9. Konkretisierung von Rege-
lungen für den Laufbahn-
aufstieg (§§ 18 bis 20), Weg-
fall Mindestverweildauer
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Ein eingehender Drohanruf, die Aufzeichnung einer Telefonüberwachung, si-
chergestellte Whats-App-Sprachnachrichten eines Verdächtigen – immer wie-
der tauchen in der Polizeiarbeit Audiomaterialien auf, welche für die Lösung 
eines Falls nützlich sein können. Dabei geht es nicht nur um den Inhalt einer 
solchen Nachricht, also WAS gesagt wird, auch die Art und Weise, WIE eine 
Person spricht, kann wichtige Hinweise für die Ermittler enthalten. Ein wichti-
ger Teil dieses WIE ist die Stimmqualität eines Sprechers. Jede Stimme ist eine 
individuelle Kombination verschiedener Merkmale. Es gibt nasale Stimmen, 
raue Stimmen, behauchte Stimmen, und die meisten Stimmen weisen mehrere 
solcher Merkmale auf. Damit kann die Beschreibung dieser Stimmeigenschaf-
ten in der Fallarbeit nützlich sein, um die Täterstimme genauer zu definieren 
und möglicherweise von anderen in Frage kommenden Stimmen abzugrenzen.

Sprecher-Erkennung: 
Forschungsvorhaben zur Verteilung 
von Stimmqualitäten im Deutschen

Projektmitar-
beiterinnen bei 
der Analyse 
der Aufnahmen
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nen angemessenen Einsatz der 
Sprechweise werden die zur Unter-
suchung vorliegenden Audio-Auf-
zeichnungen insbesondere hin-
sichtlich etwaiger regionaler und/
oder individueller Abweichungen 
umfassend analysiert. Grundla-
ge hierfür bildet ein im forensisch-
phonetischen Kontext speziell ent-
wickelter Katalog, mit dem die be-
stimmbaren Merkmale der drei Be-
reiche sprachlichen Verhaltens des 
Menschen, nämlich die der Stim-
me, der Sprache und der Sprech-
weise, systematisch erfasst und 
hinsichtlich des Grades ihrer Aus-
prägung und der Auftretenshäufig-
keit bewertet und gewichtet wer-
den, um daraus eine Gesamtaussa-
ge hinsichtlich der Ähnlichkeit der 
Stimmen zu formulieren.

Das Leistungsspektrum der fo-
rensischen Sprecher-Erkennung 
ist breit gefächert: Zunächst kann 
eine Stimmenanalyse durchge-
führt werden, mit dem Ziel, spre-
cherspezifische Merkmale heraus-

Meinerz 2014). Darüber hinaus 
können Aufzeichnungen mensch-
licher Stimmen beispielsweise 
auch im Zusammenhang mit der 
auditiven Wiedererkennung durch 
Hörzeugen eine Rolle spielen.

Aus diesem Grund arbeiten 
Sachverständige für Sprecher-Er-
kennung in verschiedenen polizei-
lichen Behörden und werden mit 
der Erstattung forensisch-phone-
tischer Gutachten beauftragt. Im 
Mittelpunkt der eingehenden Un-
tersuchungsaufträge steht die Aus-
wertung von Sprachaufzeichnun-
gen. Diese werden hinsichtlich der 
vorliegenden Merkmale von Stim-

me, Sprache und Sprechweise mit-
tels der sogenannten auditiv-akus-
tischen Methode untersucht (vgl. 
ebd.). 

Das wichtigste Instrument des 
forensischen Phonetikers ist das 
speziell geschulte Gehör. Mit ihm 
und seinem im Studium erworbe-
nen Wissen über die physiologi-
sche Stimmgebung, eine normge-
rechte Aussprache und die grund-
sätzlichen Anforderungen an ei-

Dafür aber ist es wichtig zu wis-
sen, wie häufig ein konkretes 
Merkmal überhaupt bei Spre-

chern der jeweiligen Sprache vor-
kommt, wie gewöhnlich es also 
ist. Besäßen zum Beispiel 90% al-
ler Muttersprachler des Deutschen 
einen nasalen Stimmklang, so wä-
re die Feststellung von Nasalität 
im Spurenmaterial nicht außeror-
dentlich hilfreich. Läge die Ver-
breitung von Nasalität allerdings 
bei 10%, besäße der Täter damit 
ein vergleichsweise spezifisches 
Stimmmerkmal, welches ihn aus 
dem Kreis der Verdächtigen mögli-
cherweise herausstechen lässt.
Bis heute existiert zur Stimmquali-
tät keine solche Statistik, weshalb 
Experten vor Gericht bislang auf 
ihre „innere Empirie“, also Erfah-
rungswerte, angewiesen sind, um 
den Wert der gefundenen Stimm-
merkmale einzuschätzen. Aus 
diesem Grund beschäftigt sich ein 
EU-gefördertes Forschungsvorha-
ben des Polizeipräsidiums Bran-
denburg im Landeskriminalamt, 
Sachbereich Sprecher-Erkennung, 
seit Frühjahr 2017 mit der Erstel-
lung einer Häufigkeitsverteilung 
von Stimmmerkmalen. Im Folgen-
den sollen erste Ergebnisse vorge-
stellt werden.

Was leistet Sprecher-
Erkennung?

Sprechsprachliche Kommuni-
kation ist ein grundlegender As-
pekt menschlichen Verhaltens. Im 
forensischen Bereich wird dies re-
levant, da Täter vor, während und 
nach ihren Tathandlungen mitei-
nander sprechen. Diese Äußerun-
gen können somit entsprechend 
zum be- oder entlastenden Be-
weismittel werden (vgl. Dubielzig/

Dr. Cornelia Dubielzig, Sachver-
ständige für Sprecher-Erkennung 
des LKA Brandenburg, Magdalena 
Müller, Projektphonetikerin, und 
Dr. Christoph Meinerz, Sachver-
ständiger für Sprecher-Erkennung 
des LKA Brandenburg (v.r.n.l)

sichtlich etwaiger regionaler und/
oder individueller Abweichungen 
umfassend analysiert. Grundla-
ge hierfür bildet ein im forensisch-
phonetischen Kontext speziell ent-
wickelter Katalog, mit dem die be-
stimmbaren Merkmale der drei Be-
reiche sprachlichen Verhaltens des 
Menschen, nämlich die der Stim-
me, der Sprache und der Sprech-
weise, systematisch erfasst und 
hinsichtlich des Grades ihrer Aus-
prägung und der Auftretenshäufig

Meinerz 2014). Darüber hinaus 
können Aufzeichnungen mensch-
licher Stimmen beispielsweise 
auch im Zusammenhang mit der 
auditiven Wiedererkennung durch 
Hörzeugen eine Rolle spielen.

Aus diesem Grund arbeiten 

Dafür aber ist es wichtig zu wis-
sen, wie häufig ein konkretes 
Merkmal überhaupt bei Spre-

chern der jeweiligen Sprache vor-chern der jeweiligen Sprache vor-chern der jeweiligen Sprache vor
kommt, wie gewöhnlich es also 
ist. Besäßen zum Beispiel 90% al-
ler Muttersprachler des Deutschen 
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rung von Voice Lineups (auditive 
Wiedererkennung durch Hörzeu-
gen) oder Perzeptionsexperimen-
ten. Entsprechende behördliche 
Expertisestrecken existieren zur 
Zeit in den Landeskriminalämtern 
Brandenburg, Berlin, Bayern und 
Nordrhein-Westfalen sowie im 
Bundeskriminalamt.

Das Forschungsvorhaben
Das Sachgebiet für Sprecher-Er-
kennung des LKA Brandenburg 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Verteilung verschiedener Stimm-
qualitäten unter männlichen 
Muttersprachlern des Deutschen 
zu ermitteln. Diese Statistik soll 
helfen, die Aussagekraft gefun-
dener Stimmqualitätsmerkmale 
in Audio-Spurenmaterial und 
Audio-Vergleichsmaterial objek-
tiv einschätzen und vor Gericht 
belegen zu können. Zur Reali-
sierung des Vorhabens wurden 
anonyme Stimmproben von 200 
freiwilligen Probanden erhoben, 
welche im nächsten Schritt einer 
Analyse der auftretenden Stimm-
qualitäten unterzogen wurden. 
Die Analyse erfolgte auditiv; das 
Vorgehen wird weiter unten aus-
führlicher geschildert. Aus den 
Analysen der Stimmproben wur-
de schließlich eine prozentuale 
Häufigkeitsverteilung der einzel-
nen Stimmqualitäten extrahiert. 
Des Weiteren kann anhand der 
soziobiografischen Daten der Pro-
banden erforscht werden, inwie-
fern das Auftreten verschiedener 
Stimmqualitäten von Parametern 
wie z.B. Rauchen oder dem Alter 
des Probanden abhängig ist.

Als Partnerinstitutionen am Vor-
haben beteiligt sind das Sachgebiet 
für Sprecher- und Audioanalyse 
des LKA Berlin, das Fach Phone-
tik der Universität Trier, die Trans-
ferstelle für Phonetik, Sprachver-
arbeitung und Akustische Muste-
rerkennung PHONAM der Uni-
versität Trier sowie das Institut für 
Schallforschung der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaf-
ten. 

gleichsaufzeichnungen mit einer 
verdächtigen Person aufgenom-
men werden, um diese mit dem 
Audio-Spurenmaterial zu verglei-
chen. Jede zu vergleichende Au-
dio-Aufzeichnung wird dann zu-
erst einzeln analysiert, bevor die 
Ergebnisse der jeweiligen Analy-
sen miteinander verglichen wer-
den. Zum Schluss formuliert der 
Experte eine Einschätzung der 
Wahrscheinlichkeit, mit der zwei 
konkrete Aufnahmen die Stimme 
derselben Person enthalten. Dabei 
kommt eine verbale Wahrschein-
lichkeitsskala zur Anwendung, 
welche zwischen den Polen „Iden-
tität mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit“ und „Nichti-
dentität mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit“ insgesamt 
9 Stufen unterscheidet. Den Mit-
telpunkt bildet dabei die Aussage 
„Identität kann nicht beurteilt wer-
den (non liquet)“. Wie die einzel-
nen Stufen auf einer Wahrschein-
lichkeitsrangskala zu interpretie-
ren sind, verdeutlicht Abbildung 1.

Des Weiteren führen Experten 
für forensische Sprecher-Erken-
nung phonetische Textanalysen, 
Geräuschanalysen sowie Sprach-
signalverbesserung durch und lei-
ten die Planung und Durchfüh-

zufiltern, mittels derer der Täter-
kreis eingegrenzt werden kann. Zu 
diesen Merkmalen, welche über 
Stimme und Sprache ermittelt wer-
den können, gehören zum Beispiel 
das Geschlecht des Sprechenden, 
die Herkunft (anhand von Dialekt 
und/oder Fremdsprachenakzent), 
das wahrnehmbare Alter (welches 
durchaus, z.B. aufgrund starken 
Rauchens, vom tatsächlichen Alter 
abweichen kann), der Bildungs-
grad und besondere, teils patho-
logische Merkmale des Sprechver-
haltens wie Stottern oder Lispeln.

Häufig ist die Stimmenanaly-
se an einen Stimmenvergleich ge-
koppelt. Hierbei liegen verschie-
dene Materialien vor, deren Spre-
cher miteinander verglichen wer-
den sollen, um herauszufinden, 
in welchen Fällen es sich mög-
licherweise um denselben Spre-
cher handelt. Zudem können Ver-

ren sind, verdeutlicht Abbildung 1.
Des Weiteren führen Experten 
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Abb. 1: Wahrschein-
lichkeitsrangskala 
(Dubielzig /Meinerz 
2016)
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Analyse der Stimmproben
Die extrahierten zwei Minuten 
jeder Stimmprobe wurden von 
zwei Experten hinsichtlich der 
vorliegenden Stimmqualitäten 
analysiert. Dabei wurde der Merk-
malskatalog verwendet, welcher 
am LKA Brandenburg entwickelt 
wurde und in der Fallarbeit be-
reits seit vielen Jahren im Einsatz 
ist. Der Katalog unterscheidet 14 
Stimmqualitäten, welche sowohl 
hinsichtlich ihrer Auftretenshäu-
figkeit als auch ihrer Ausprägung 
bewertet werden. Nach der Ein-
zelanalyse wurden die Ergebnis-
se beider Experten miteinander 
verglichen; im Falle einer unter-
schiedlichen Bewertung wurde 
das Urteil mindestens eines wei-
teren Experten hinzugezogen. Un-
terschiede lagen dabei in der Be-
wertung der Stärke des Auftretens 
und der Häufigkeit; über das Vor-
liegen bzw. Nicht-Vorliegen der 
Merkmale bestand gewöhnlich 
Einigkeit. Die durchschnittliche 
Übereinstimmung der Experten 
betrug für die bisher ausgewerte-
ten 100 Stimmproben rund 75%, 
was den Ergebnissen vergleichba-
rer Studien entspricht (vgl. Krei-
man 1993) und dem Merkmals-
katalog eine gute intersubjektive 
Anwendbarkeit bescheinigt.

Merkmale der Stimmqualität
Die analysierten Merkmale der 
Stimmqualität werden in Merk-
male des primären und des se-
kundären Stimmklangs unter-
teilt. Der primäre Stimmklang 
beschreibt dabei alle Merkmale, 
die auf der Ebene des Kehlkopfes 
an den Stimmlippen entstehen. 
Dazu gehören zum Beispiel Rau-

doch gewisse Informationen über 
den Stimmklang verloren. 

Alle Versuchspersonen sind 
männlichen Geschlechts und be-
fanden sich zum Zeitpunkt der 
Aufzeichnungen im Alter von 18-
45 Jahren. Des Weiteren wurde der 
Probandenkreis auf Muttersprach-
ler des Deutschen aus Deutschland 
und Österreich eingegrenzt. Für 
Nichtmuttersprachler des Deut-
schen ist aufgrund dieser Aus-
wahl eine reduzierte Anwendbar-
keit der Ergebnisse zu vermuten. 
In Zukunft bietet sich jedoch, auf-
bauend auf den Ergebnissen die-
ses Forschungsvorhabens, eine 
Betrachtung der Stimmqualität in 
anderen Sprachen sowie ein Ver-
gleich mit den in der aktuellen Stu-
die erzielten Ergebnissen an.

Für die Gewinnung der Stimm-
proben wurde das in der Fallar-
beit übliche Vorgehen zur Erstel-
lung einer Vergleichsprobe für den 
Stimmenvergleich gewählt: Die 
Probanden führten mit den Ver-
suchsleitenden ein ungezwunge-
nes Gespräch mit einer Dauer von 
ca. 5 Minuten, in dem sie über All-
tagsthemen wie Urlaub, Hobbies 
oder Interessen sprachen. Da-
durch konnte eine möglichst na-
türliche Gesprächssituation her-
gestellt werden. Im Weiteren wur-
den die erhobenen Aufnahmen 
geschnitten, sodass nur die rei-
ne Redezeit des Probanden übrig 
blieb. Daraus wurden die mittleren 
zwei Minuten zur Analyse ausge-
wählt. Dies erhöht die Vergleich-
barkeit der Aufnahmen unterei-
nander und garantiert, dass nur 
Ausschnitte analysiert werden, in 
denen der Proband bereits im Re-
defluss ist und so seine Stimme na-
türlich gebraucht. 

Das Forschungskorpus

Für die Analyse der Stimmqua-
litäten wurden im Rahmen des 
Forschungsvorhabens 200 Stimm-
proben erhoben. Zudem wurden 
Hintergrunddaten der Probanden 
erfasst, wie Alter, Herkunft und 
weitere Wohnorte, sowie Fak-
toren, welche die Stimmgebung 
beeinflussen können, wie Rau-
chen oder akute bzw. chronische 
Erkrankungen. Die Stimmproben 
selbst wurden in ihren Eigenschaf-
ten so weit wie möglich der foren-
sischen Realität angepasst. Dies 
betraf sowohl die Auswahl der 
Probanden als auch den Aufzeich-
nungskanal sowie die Aufzeich-
nungssituation.

Die Stimmproben wurden über 
Telefon erhoben, um die Qualität 
der Aufnahmen möglichst nah an 
der forensischen Realität zu hal-
ten: Auch wenn heutzutage zuneh-
mend Audio-Spurenmaterial z.B. 
in Form von Whats-App-Sprach-
nachrichten eingeht, bei denen die 
Aufzeichnungsqualität gewöhn-
lich hochwertiger erscheint als bei 
Telefonmitschnitten, sehen sich 
Sprecher-Erkenner weiterhin am 
häufigsten mit Aufnahmen in Te-
lefonqualität konfrontiert, so zum 
Beispiel aus der Telefonkommuni-
kationsüberwachung (TKÜ). Da-
bei ist zu beachten, dass über den 
Telefonkanal nur ein reduzierter 
Teil des Frequenzspektrums der 
menschlichen Stimme übertra-
gen wird. Während die mensch-
liche Stimme Signale im Bereich 
von ca. 50-13.000 Hz sendet (vgl. 
Nawka/Wirth 2008), überträgt das 
Telefon lediglich einen Ausschnitt 
von ca. 200-4000 Hz. Dadurch ist 
zwar der Inhalt des Gesagten meist 
noch gut verständlich, es gehen je-

Katharina 
Kluge, Projekt-
phonetikerin, 
bei der Auf-
zeichnung der 
Telefongesprä-
che über einen 
Fernabfrage-
rechner
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Gaumensegels, welches entweder 
zu sehr gehoben ist und somit den 
Nasenraum verschließt (geschlos-
sene Nasalität) oder zu sehr ge-
senkt ist und dadurch zu viel Luft 
durch den Nasenraum entweichen 
lässt (offene Nasalität). Zusätzlich 
gibt es jedoch auch Mischformen 
der Nasalität, welche sowohl auf-
grund organischer Ursachen (z.B. 
Verengungen im Nasenbereich) als 
auch aufgrund habituellen Stimm-
gebrauchs entstehen können.

Vorläufige Ergebnisse
Zum aktuellen Zeitpunkt wur-
den 100 Stimmproben analysiert 
und ausgewertet. Bezüglich der 
Stimmqualitätsmerkmale ergibt 
sich folgendes Bild (s. Abb. 2): Auf 
der Ebene des primären Stimm-
klangs wurde Rauigkeit in 95% 
der Stimmproben festgestellt, Be-
hauchung bei 51% und Tremolie-
ren bei 24%. Es zeigt sich somit, 

Stimmlippen (Knötchen, Öde-
me etc.) als auch durch den indi-
viduellen Stimmgebrauch bedingt 
sein. Rauigkeit tritt auditiv in vie-
len unterschiedlichen Formen auf, 
gemeinsam ist ihnen jedoch, dass 
die Stimme nicht vollständig klar 
klingt. Auch bei der Behauchung 
liegt kein geräuschfreier Stimm-
klang vor, hierbei besteht die Ur-
sache jedoch darin, dass nicht die 
gesamte Luft für die Stimmgebung 
genutzt wird. Behauchung ent-
steht, wenn die Stimmlippen sich 
beim Sprechen nicht vollständig 
aneinander anlegen. Dadurch ent-
steht der auditive Eindruck „wilder 
Luft“. Das Tremolieren beschreibt 
minimale kurzzeitige Schwankun-
gen in Tonhöhe und/oder Laut-
stärke, welche auditiv als „Flat-
tern“ oder „Wackeln“ der Stimme 
wahrgenommen werden können. 
Während das Tremolo im klassi-
schen Gesang erwünscht ist und 
trainiert wird, geschieht das Tremo-
lieren in der Sprechstimme unwill-
kürlich und erweckt den Eindruck 
von Unsicherheit in der Stimm-
gebung. Nasalität bezeichnet ei-
nen von der Norm abweichenden 
und damit auffälligen nasalen Bei-
klang der Stimme. Es wird unter-
schieden zwischen offener und ge-
schlossener Nasalität. Die Ursache 
liegt häufig in der Einstellung des 

igkeit, Behauchung oder das Tre-
molieren (minimale Variationen 
in Frequenz und/oder Amplitude, 
wahrgenommen als „Wackeln“ 
in der Stimme). Dieser primä-
re Stimmklang wird dann beim 
Passieren des Vokaltraktes, also 
des Rachen-, Mund- und Nasen-
raumes, der infolge anatomisch-
physiologischer Eigenheiten bei 
jedem Menschen individuell aus-
fällt, resonatorisch weiter über-
formt. Dabei entsteht der sekun-
däre Stimmklang. Beispiele für 
Merkmale auf dieser Ebene sind 
Nasalität, Kieferenge bzw. -weite 
oder Lippenrundung bzw. -sprei-
zung. Im Folgenden sollen die 
genannten Merkmale des primä-
ren und sekundären Stimmklangs 
kurz erläutert werden.

Rauigkeit ist als Irregularität im 
Stimmklang infolge unregelmäßi-
ger Stimmlippenschwingung zu 
verstehen. Dies kann sowohl durch 
organische Veränderungen an den 

Abb. 2: 
Merkmals-
verteilung (%) 
in 100 Stimm-
proben

Gaumensegels, welches entweder 
zu sehr gehoben ist und somit den 
Nasenraum verschließt (geschlos-
sene Nasalität) oder zu sehr ge-
senkt ist und dadurch zu viel Luft 
durch den Nasenraum entweichen 
lässt (offene Nasalität). Zusätzlich 

len unterschiedlichen Formen auf, 
gemeinsam ist ihnen jedoch, dass 
die Stimme nicht vollständig klar 
klingt. Auch bei der Behauchung
liegt kein geräuschfreier Stimm-
klang vor, hierbei besteht die Ur-klang vor, hierbei besteht die Ur-klang vor, hierbei besteht die Ur
sache jedoch darin, dass nicht die 
gesamte Luft für die Stimmgebung 
genutzt wird. Behauchung ent-
steht, wenn die Stimmlippen sich 
beim Sprechen nicht vollständig 
aneinander anlegen. Dadurch ent-
steht der auditive Eindruck „wilder 

igkeit, Behauchung oder das Tre-
molieren (minimale Variationen 
in Frequenz und/oder Amplitude, 
wahrgenommen als „Wackeln“ 
in der Stimme). Dieser primä-
re Stimmklang wird dann beim 
Passieren des Vokaltraktes, also 
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Fallbeispiel

Im Leipziger Elsterflutbecken 
wird die zerstückelte Leiche 
eines 23jährigen gefunden. 
Der TV, ein gleichaltriger Be-
kannter, wird über TKÜ-Maß-
nahmen bei Freunden aufge-
spürt und festgenommen. Auf 
einem in seinem Besitz befind-
lichen digitalen Diktiergerät 
können gelöschte Audio-Da-
teien wiederhergestellt wer-
den, die den durch eine männ-
liche Person aufgesprochenen 
Plan zur Tötung und Zerstü-
ckelung eines Menschen und 
zur anschließenden Flucht 
enthalten, der auffallende 
Übereinstimmungen zum Ta-
thergang besitzt. Mit einer 
Untersuchung zum Stimmen-
vergleich war zu klären, ob 
der TV mit dem Sprecher der 
relevanten Passagen auch 
identisch ist. Hierzu diente ei-
ne im Haushalt des TV aufge-
fundene Videoaufzeichnung, 
in der er sich selbst sprechend 
filmt. Beide Sprecher wiesen 
übereinstimmend mehrere 
als stark individualisierend 
zu klassifizierende Merkma-
le von Stimme, Sprache und 
Sprechweise auf. Unter ihnen 
ragen eine Fehlbildung des 
sch-Lautes (lateraler Sche-
tismus), umgangssprachlich 
auch „Hölzeln“ bezeichnet, 
und eine spezifische Form des 
klonisch-tonischen Stotterns 
hervor. Darüber hinaus war 
im Bereich der Stimmqualität 
in beiden Aufzeichnungen 
eine auffällige Ausprägung 
der Nasalität festzustellen. 
Im Ergebnis der stimmenver-
gleichenden Untersuchung 
konnte aufgrund der großen 
Anzahl spezifischer Sprecher-
merkmale die höchste Identi-
tätsaussage „mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlich-
keit“ getroffen werden. 
Dr. Cornelia Dubielzig

dass das Merkmal Rauigkeit in 
Stimmproben von deutschspra-
chigen Männern im Alter von 18-
45 Jahren zu erwarten, ein Fehlen 
dieses Merkmales hingegen als 
äußerst ungewöhnlich zu bewer-
ten ist. Behauchung tritt in vielen 
Fällen auf; fast ebenso häufig ist 
sie jedoch nicht vorhanden. Tre-
molieren hingegen ist als ein ver-
gleichsweise seltenes Merkmal zu 
bewerten. In den meisten analy-
sierten Stimmproben konnte diese 
Stimmqualität nicht beobachtet 
werden. 

Auf der Ebene des sekundär-
en Stimmklangs ergab die Analy-
se das Vorhandensein von nasa-
lem Stimmklang in 82% der Fäl-
le. Eine Kieferenge war in 23% der 
Fälle zu beobachten, während Kie-
ferweite lediglich bei 11% festge-
stellt wurde. Lippenrundung und 
-spreizung traten mit 9% und 5% 
sehr selten auf. Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass ein Sprecher 
mit wahrnehmbarer Lippenrun-
dung oder -spreizung bzw. Kiefer-
weite über ein hoch sprecherspe-
zifisches Merkmal verfügt, wäh-
rend die Feststellung von Nasalität 
im deutschen Sprachraum eher die 
Regel als die Ausnahme ist. 

Diese Ergebnisse sind zwar vor-
läufig und können sich unter Ein-
beziehung der übrigen 100 Stimm-
proben noch relativieren, sie zei-
gen jedoch bereits erste Tendenzen 
auf, welche Stimmqualitäten im 
deutschen Sprachraum für männ-
liche Sprecher im Alter von 18-
45 Jahren eher typisch sind und 
welche selten auftreten. So könn-
te man in Bezug auf die oben be-
schriebenen Merkmale die Ten-
denz annehmen, dass eine „unauf-
fällige“ deutschsprachige männ-
liche Stimme im Alter von 18-45 
Jahren zu einem gewissen Grad rau 
klingt, eventuell in Abschnitten be-
haucht ist und eine Form von Na-
salität besitzt. Sie wird jedoch eher 
kein Tremolieren aufweisen, und 
der Kieferöffnungsgrad sowie die 
Lippenposition werden keine Auf-
fälligkeiten zeigen.

Fazit
Zum aktuellen Zeitpunkt wurde 
die Hälfte aller Stimmproben des 
Korpus analysiert. Es zeigen sich 
Tendenzen, welche Stimmqualitä-
ten im deutschen Sprachraum bei 
männlichen Sprechern im Alter 
von 18-45 Jahren eher häufig auf-
treten, und welche eher die Aus-
nahme sind. Die Analyse der rest-
lichen Stimmproben wird zeigen, 
ob diese Tendenzen sich verfesti-
gen oder gegebenenfalls relativiert 
werden. Die Analysen von insge-
samt 200 Stimmproben ermögli-
chen Rückschlüsse auf die Vertei-
lung der Stimmqualitäten in der 
deutschsprachigen Bevölkerung. 
Mit diesen Ergebnissen werden 
Experten für Sprecher-Erkennung 
vor Gericht zum ersten Mal be-
legen können, welches Merkmal 
(aufgrund seines seltenen Auftre-
tens im Sprachraum) eine hohe 
Aussagekraft besitzt, und welches 
eher als gewöhnlich einzustufen 
ist. Damit leistet das vorgestellte 
Forschungsvorhaben einen wich-
tigen Beitrag zur weiteren Objek-
tivierung der kriminaltechnischen 
Expertisetätigkeit im Bereich der 
Sprecher-Erkennung.
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Dunkelfeldstudie
send Brandenburger Wahlberech-
tigten eine recht präzise (mit einer 
Fehlertoleranz von 2,5 Prozent-
punkten) Vorhersage des nächs-
ten Landtagswahlergebnisses er-
stellen. Dies liegt daran, dass jeder 
der Befragten eine politische Mei-
nung hat und somit jeder ein Ur-
teil zur Parteienpräferenz abgege-
ben kann (und sei es, dass er Nicht-
wähler sein wird). Man erhält so-
mit an die zweitausend Urteile, die 
eine robuste Vorhersage ermögli-
chen. Beim Viktimisierungsfrage-
bogen wird neben Einstellungsfra-
gen (z. B. zur Kriminalitätsfurcht), 
die jeder Proband beantworten 
kann, auch gezielt nach Opferer-
fahrungen von diversen Delikt-
stypen in den letzten 12 Monaten 
oder 5 Lebensjahren gefragt. Man 
spricht hier von einer Einjahres- 
und Fünfjahresprävalenz. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass man-
che Delikte (z. B. Fahrraddieb-
stähle) relativ häufig vorkommen 
und somit unter den zweitausend 
Brandenburgern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch einige Perso-
nen darunter sein sollten, die über 
einen Fahrraddiebstahl berichten 
können. Bei schwereren und da-
mit auch selteneren Delikten (z. B. 
Vergewaltigung durch einen frem-
den Vergewaltiger oder Einbruch) 
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich mehrere Opfer unter den be-
fragten zweitausend Personen be-
finden, deutlich. Da zudem aus 
testökonomischen Gründen nicht 
alle Personen in der Befragung 
auch nach allen Delikttypen ge-
fragt wurden, sondern nur zu ei-
ner zufälligen Auswahl aller De-
likte, reduziert sich zusätzlich die 
Chance, für bestimmte Delikte in-
nerhalb der Brandenburger Stich-
probe noch genügend große Teil-

sich möglicherweise selbst die 
Schuld geben oder sich gar nicht 
genügend bewusst sind, dass sie 
auch Internetstraftaten zur Anzei-
ge bringen können). Traditionell 
hoch ist die Anzeigenbereitschaft, 
bei Deliktfeldern, bei denen die 
Versicherungen eine Anzeige im 
Falle von Erstattungsleistungen 
voraussetzen oder sich die Opfer in 
ihrer persönlichen Integrität ange-
griffen fühlen (z. B. Wohnungsein-
bruch mit Diebstahl).

Die vorliegenden Brandenbur-
ger Teilstichprobe (N=2102) bil-
det trotz einer Aufstockung nur ei-
nen relativ kleinen Teil (5,9%) aus 
der Gesamtstichprobe zum deut-
schen Viktimisierungssurvey 2012 
(N=35.503). Dies führt bezüglich 
der Auswertung im Landesrahmen 
zu Einschränkungen der Auswert-
barkeit. Die Gründe dafür sollen 
im Folgenden kurz erörtert wer-
den. Ohne Probleme ließe sich 
mit einer gut geschichteten Reprä-
sentativstichprobe von zweitau-

Im Nachgang bekamen die Bun-
desländer auf Wunsch ihre Teil-
datensätze zur eigenen Verwen-

dung zur Verfügung gestellt. Es ist 
geplant, diese Art der Dunkelfeld-
befragung kontinuierlich zu verste-
tigen und zukünftig regelmäßig ei-
ne Befragung zur Sicherheit und 
Kriminalität in Deutschland 
(SKiD) durchzuführen. Der Frage-
bogen dazu befindet sich derzeit in 
der Überarbeitungsphase und die 
nächste Erhebungswelle ist für das 
Jahr 2020 vorgesehen. Aus diesem 
Anlass sollen hier in der Zwischen-
zeit exemplarisch einige Befunde 
aus der Brandenburg-Stichprobe 
veröffentlicht werden. In Ergän-
zung zur PKS, die in dieser Form 
seit 1953 die Straftaten im Hellfeld 
abbildet, sind bei der Dunkelfeld-
forschung die Deliktfelder von be-
sonderem Interesse, in denen aus 
verschiedenen Gründen eine ge-
ringere Anzeigebereitschaft ver-
mutet werden darf (z.B. bei Inter-
netbetrug, weil viele Anwender 

Dipl.-Psych. Ronja Zannoni (Institut für Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel) & Dipl-Psych. Jan-Gerrit Keil (Abteilung Staatsschutz, Landeskriminalamt Brandenburg)

Innerhalb des Projektes der Bundesregierung zur Erstellung eines Barometers für 
Sicherheit in Deutschland (BaSiD) wurde im Jahr 2012 unter Federführung des BKA 
und der kriminologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und 
Internationales Strafrecht in Freiburg (Breisgau) erstmals eine bundesweite repräsen-
tative telefonische Dunkelfeld-Opferbefragung („Deutsche Viktimisierungssurvey 
2012“) von Juni 2012 bis November 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zu-
nächst auf Bundesebene zentral ausgewertet und durch das BKA und MPI veröffent-
licht:

Birkel, C.; Guzy, N.; Hummelsheim, D.; Oberwittler, D. & Pritsch, J. (2014): Der Deutsche 
Viktimisierungssurvey 2012: Erste Ergebnisse zu Opfererfahrungen, Einstellungen gegen-
über der Polizei und Kriminalitätsfurcht. Arbeitsberichte aus dem Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht A 7 10/2014. Freiburg i. Br.: Max-Planck-Ins-
titut für ausländisches und internationales Strafrecht. 

Birkel, C.; Hummelsheim-Doss, D.; Leitgöb-Guzy & Oberwittler, D. (2016). Opfererfah-
rungen und kriminalitätsbezogene Einstellungen in Deutschland – Vertiefende Analysen 
des Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 unter besonderer Berücksichtigung des räum-
lichen Kontextes. Polizei + Forschung, Bd. 49, Wiesbaden: Kriminalistisches Institut des 
Bundeskriminalamtes.
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und Haushaltsgrößen-Verteilung), 
wird bei Darstellungen, die sich 
auf die Untersuchungsstichprobe 
beziehen, ein vom Bundeskrimi-
nalamt eingeführter Gewichtungs-
faktor getrennt für Personen und/
oder Haushalte herangezogen, um 
die Daten annähernd repräsenta-
tiv für das Land Brandenburg dar-
stellen zu können. In Tabelle 1 
werden zur reinen Stichproben-
beschreibung die Basisdaten (oh-
ne Gewichtungs-und Hochrech-
nungsfaktoren) zu Personen und/
oder Haushalten in absoluten Zah-
len dargestellt.

ne zwischen 16 und 90 Jahren. Ge-
messen an der Wohnbevölkerung 
Brandenburgs im Jahr 2010 ist die 
Altersspanne von 45 Jahren bis 64 
Jahren leicht überrepräsentiert. Ein 
Anteil von 99% der Befragten hat 
die deutsche Staatsangehörigkeit, 
d.h., lediglich 1% der Teilnehmer 
haben einen ausländischen Pass. 
Von den 2102 Befragten stammen 
3 Personen aus dem außereuro-
päischen Raum. Da die Branden-
burger Basisstichprobe von der so-
zio-demografischen Verteilung her 
nicht kongruent zur Landesstich-
probe ist (u.a. in der Geschlechts-

mengen zu finden. Noch kleiner 
wird die Substichprobe, wenn nur 
noch die Personen in Betracht ge-
zogen werden sollen, denen ein 
solches schweres Delikt zum ei-
nen zwar widerfahren ist, die es 
zum anderen dann aber nicht an-
gezeigt haben. Möchte man nun 
eruieren, wieso es zu keiner Anzei-
ge gekommen ist, lassen sich bei 
einer auf diese Art mehrfach gefil-
terten Stichprobe nur noch Aussa-
gen über eine Handvoll Personen 
treffen. Diese statistischen Einzel-
ergebnisse zu generalisieren ist in 
der Brandenburgstichprobe nicht 
möglich, gleichwohl kann auf der 
Bundesebene eine Gesamtauswer-
tung vorgenommen werden.  

Im Folgenden sollen exempla-
risch einige Befunde aus der Bran-
denburgstichprobe, die auswertbar 
sind, dargestellt werden und diese 
auch mit den Ergebnissen der Bun-
desstichprobe verglichen werden1. 
Die Auswertung erfolgte mit der 
Statistiksoftware IBM SPSS Com-
plex Surveys in der Version 24 und 
richtete sich nach den Empfehlun-
gen des Methodenberichtes der 
Bundesauswertung.

Die vollständige Stichprobe be-
steht wie erwähnt aus 2102 Per-
sonen. 44,1% der Befragten sind 
Männer, 55,9% sind Frauen, wo-
mit die Anzahl der Teilnehmerin-
nen leicht überwiegt, was kongru-
ent mit den statistischen Angaben 
zur Wohnbevölkerung Branden-
burgs im Jahr 2010 ist. Das Durch-
schnittsalter aller Befragten liegt 
bei 54 Jahren und die Altersspan-

Brandenburg (2010)2

Merkmale Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Wohnbevölkerung ab 16 Jahren 2.503.000 100,0

Geschlecht 

männlich 926 44,1 2.241.488 49,6

weiblich 1176 55,9 1.261.512 50,4

Alter 

bis 17 Jahre 31 1,5 337.905 13,5

18 bis 24 Jahre 62 2,9 185.222  7,4

25 bis 34 Jahre 176 8,4 277.833 11,1

35 bis 44 Jahre 252 12,0 332.899  13,3

45 bis 54 Jahre 519 24,7 468.061 18,7

55 bis 64 Jahre 465 22,1 340.408 13,6

65 bis 74 Jahre 395 18,8 563.175 22,5 (> 65 J.)

75 Jahre und älter 211 9,6 

Ausländer 

Ausländer gesamt 21 1 67.000 2,67

Anteil europäischer Bürger 
an allen Ausländern

18 0,9 31.900 1,27

2 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: 
Die kleine Brandenburg-Statistik 2015 (orientiert 
an den Angaben zur Wohnbevölkerung 2010)

1 Der Ergebnisbericht mit den deskriptiven Befun-
den des BKA (Birkel, C./Guzy, N./Hummelsheim, 
D./Oberwittler, D./Pritsch, J.,2014) lag zwar zum 
Vergleich vor, der originale SPSS-Datensatz der 
Gesamtstichprobe durfte aber nicht verwendet 
werden, so dass keine inferenzstatistischen Tests 
zu Unterschieden zwischen Landes- und Bundes-
stichprobe vorgenommen werden konnten.

Tabelle 1
Angaben zur Stichprobe und 
Wohnbevölkerung Brandenburgs 
ab 16 Jahren im Jahr 2012 
(in Prozent; N=2102)

Deutscher 
Viktimisierungssurvey 
2012
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der polizeilichen Verbrechensbe-
kämpfung sinken. Zu unterschei-
den ist zwischen einer kognitiven 
(verstandesbezogenen) und einer 
affektiven (emotionalen) Krimi-
nalitätsfurcht sowie dem dann tat-
sächlich gezeigten Sicherheitsver-
halten einer Person. 

Im Folgenden sind ausgewählte 
Befragungsergebnisse zur subjekti-
ven Sicherheit der Brandenburger 
Bevölkerung, im Vergleich zu den 
Bundesdaten aus der vom MPI und 

Als Kriminalitätsfurcht bezeich-
net man das subjektive Unsicher-
heitsempfinden der Menschen. Sie 
ist neben der objektiven Krimina-
litätslage ein wichtiger Faktor für 
das subjektive Wohlbefinden und 
Sicherheitsgefühl der Bevölke-
rung. Durch hohe Kriminalitäts-
furcht kann ein Misstrauen ge-
genüber institutionellen Einrich-
tungen wie der Polizei entstehen 
und dadurch die Bereitschaft zur 
Unterstützung und Befürwortung 

dem BKA durchgeführten Dunkel-
feldstudie dargestellt. Ein Standar-
ditem für die Erfassung des subjek-
tiven Sicherheitsgefühls nachts au-
ßerhalb der Wohnung ist die Frage: 
„Wie sicher fühlen Sie sich – oder 
würden Sie sich fühlen – wenn Sie 
nach Einbruch der Dunkelheit al-
leine zu Fuß in Ihrer Wohngegend 
unterwegs sind oder wären?“.  Die 
überwiegende Mehrheit (77,4%) 
fühlt sich nachts in ihrer Wohn-
umgebung sicher. Davon fühlen 
sich 33,7% der Befragten sehr si-
cher und 43,7% eher sicher. Un-
sicherheitsgefühle in der näheren 
Wohnumgebung sind bei insge-
samt 22,6% der Befragten vorzufin-
den, wobei ein Anteil von 7,5% von 
sehr starker Kriminalitätsfurcht be-
troffen ist (➞■Abb. 1). Die schwar-
zen Striche in den Balken geben die 
Streuung der Urteile in der Bran-
denburg-Stichprobe an. Im Ver-
gleich zur Bundesstichprobe ist das 
Unsicherheitsgefühl in Branden-
burg etwas stärker ausgeprägt vor-
handen. Es ließen sich in Bezug auf 
das Geschlecht, obwohl die Frau-
en in der Tendenz etwas ängstlicher 
urteilten, keine signifikanten Unter-
schiede finden. Es findet sich aber 
ein signifikanter U-förmiger Zu-
sammenhang in Bezug auf das Al-
ter. Die Altersgruppe der 25-64-Jäh-
rigen fühlt sich am sichersten, wäh-
rend sich die jüngeren und älteren 
unsicherer führen. Jugendliche sind 
dabei auf Grund ihres Lebensstils 
auch tatsächlich gefährdeter. Äl-
tere Menschen sind dagegen auf-
grund der erhöhten körperlichen 
Verwundbarkeit bei potentiell tät-
lichen Angriffen vulnerabler und 
müssen mit schwerwiegenderen 
Konsequenzen rechnen als jüngere 
Personen, obwohl sie statistisch tat-
sächlich viel seltener betroffen sind. 

➜■Abb. 1 
➜■Abb. 2 
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handen. Es ließen sich in Bezug auf 
das Geschlecht, obwohl die Frau-
en in der Tendenz etwas ängstlicher 
urteilten, keine signifikanten Unter-urteilten, keine signifikanten Unter-urteilten, keine signifikanten Unter
schiede finden. Es findet sich aber 
ein signifikanter U-förmiger Zu-
sammenhang in Bezug auf das Al-
ter. Die Altersgruppe der 25-64-Jäh-
rigen fühlt sich am sichersten, wäh-
rend sich die jüngeren und älteren 
unsicherer führen. Jugendliche sind 
dabei auf Grund ihres Lebensstils 
auch tatsächlich gefährdeter. Äl-
tere Menschen sind dagegen auf-tere Menschen sind dagegen auf-tere Menschen sind dagegen auf
grund der erhöhten körperlichen 
Verwundbarkeit bei potentiell tät-
lichen Angriffen vulnerabler und 
müssen mit schwerwiegenderen 
Konsequenzen rechnen als jüngere 
Personen, obwohl sie statistisch tat-
sächlich viel seltener betroffen sind. 

➜ Abb. 1 
➜ Abb. 2 

➜■Abb. 2: Allgemeine Kriminalitätsfurcht nach Alter (Standarditem)

➜■Abb. 1: Kriminalitätsfurcht (Standarditem)

Wie sicher fühlen Sie sich – oder würden Sie sich fühlen, wenn Sie nach 
Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind 
oder wären?
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Betrachtet man die affektive Furcht 
vor spezifischen Deliktformen, so 
gibt die Mehrheit der Befragten an, 
sich relativ sicher zu fühlen. Etwa 
31,1% der Brandenburger fürch-
ten sich jedoch „ziemlich“ oder 
„sehr stark“ vor einer Körperver-
letzung. Dieser Wert unterscheidet 
sich auffällig von der Bundesstich-
probe, die aggregiert für die Aus-
prägungen „ziemlich“ und „sehr 
stark“ beunruhigt zusammen nur 
16,6% aufweist und damit nur halb 
so viel Beunruhigung zeigt wie die 
Brandenburger Stichprobe. Die 
übrigen Werte unterscheiden sich 
in Bezug auf den Vergleich Bran-
denburg zum Bund kaum. In Be-
zug auf die affektive Furcht vor 
sexueller Belästigung sind erwar-
tungsgemäß insbesondere Frauen 
stärker betroffen als Männer. 

➜■Abb. 3
➜■Abb.4 

➜■Abb. 3: Deliktspezifische affektive Kriminalitätsfurcht der Brandenburger Stichprobe

➜■Abb. 4: Deliktspezifische affektive Kriminalitätsfurcht BKA-Stichprobe
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Die kognitive Kriminalitätsfurcht 
beschreibt die subjektive Ein-
schätzung des Risikos, innerhalb 
der nächsten zwölf Monate tat-
sächlich Opfer einer bestimm-
ten Straftat zu werden. ➞■Abb. 5 
zeigt, dass die Mehrheit der Be-
fragten es für ziemlich bis sehr un-
wahrscheinlich hält, in den nächs-
ten zwölf Monaten von einer Kör-
perverletzung, einem Einbruch, 
einem Raub oder von sexueller 
Belästigung betroffen zu sein. Die 
kognitive Kriminalitätsfurcht der 
Brandenburger liegt damit erwar-
tungsgemäß deutlich unter der af-
fektiven Kriminalitätsfurcht. Dies 
deckt sich im Trend mit den Ergeb-
nissen der BKA-Stichprobe, wo 
die Werte aber geringfügig höher 
ausfallen als in der Brandenburger 
Stichprobe. 

➜■Abb. 5 
➜■Abb.6 
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➜■Abb.5: Deliktspezifische kognitive Kriminalitätsfurcht der Brandenburger Stichprobe

➜■Abb.5: Deliktspezifische kognitive Kriminalitätsfurcht der BKA-Stichprobe

Wie wahrscheinlich ...

Wie wahrscheinlich ...



61

FORSCHUNG

3 Das korrelative Zusammenhangsmaß hat ein 
einen Wertbereich von 1 für einen perfekten 
Zusammenhang bis 0 für gar keinen systemati-
schen Zusammenhang der Merkmalsvariablen.

Die Beziehung zwischen der affek-
tiven und der kognitiven Krimina-
litätsfurcht ist in ➞■Abb. 7 für die 
Körperverletzungen abgebildet. 
Die Mehrheit der befragten Teil-
nehmer ist weder beunruhigt noch 
hält sie es für wahrscheinlich, Op-
fer einer Körperverletzung zu wer-
den. Interessanterweise gibt es je-
doch auch einen nicht unerhebli-
chen Anteil der Befragten, die 
ziemlich bis sehr stark beunruhigt 
sind, Opfer einer Straftat zu wer-
den (31,1%), jedoch nur eine ge-
ringfügige Wahrscheinlichkeit der 
Viktimisierung vermuten (4,3%). 
Betrachtet man das korrelative Zu-
sammenhangsmaß tau-b3, so fällt 
auf, dass der Zusammenhang zwi-
schen affektiver und kog nitiver 
Kriminalitätsfurcht bei Körperver-
letzung mit 0.2 nur gering ausge-
prägt ist. Die gefühlte Angst vor ei-
nem Delikt geht demnach nur 
schwach mit dem tatsächlich ver-
muteten Opferrisiko einher, wes-
halb es sehr wichtig ist die affekti-
ve und kognitive Komponente der 
Kriminalitätsfurcht zu unterschei-
den. Wenn man Menschen die 
richtige Frage stellt, sind sie also 
durchaus in der Lage, ihr Viktimi-
sierungsrisiko realistisch einzu-
schätzen. 

➜■Abb. 7

Im Rahmen der Befragung wurden 
die Brandenburger auch nach ih-
rer Lebenszufriedenheit befragt. 
Dabei zeigten sich in Bezug auf 
ihre Wohnsituation 98,9 % der 
Brandenburger zufrieden mit ihrer 
Nachbarschaft. 

➜■Abb. 8

➜■Abb. 7: Vergleich und Zusammenhangsmaß zwischen affektiver Kriminalitätsfurcht 
und kognitiver Kriminalitätsfurcht bzgl. Körperverletzung (Brandenburger Stichprobe)

➜■Abb.8: Zufriedenheit mit der Nachbarschaft in Brandenburg
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Zur Erfassung der allgemeinen Le-
benszufriedenheit der Befragten 
konnten die Personen auf einer 
Skala von 0 („ganz und gar nicht 
zufrieden“) bis 10 („ganz und gar 
zufrieden“) einschätzen, wie zufrie-
den sie alles in allem mit ihrem der-
zeitigen Leben sind. Zur übersicht-
licheren deskriptiven Darstellung 
wurden die Punktwerte in zwei 
Gruppen klassifiziert [0-5 = „eher 
unzufrieden“, 6-10 = „eher zufrie-
den“]. Allgemein stufen die Befrag-
ten (N=2101) ihr gegenwärtiges Le-
ben als eher zufrieden ein (71,8%). 
Der Mittelwert der angegebenen 
Skala liegt bei 6,78 (SD = 2,02). Le-
diglich 28,2% der Brandenburger 
Befragten sind eher unzufrieden 
mit ihrem derzeitigen Leben. Diffe-
renziert über die Altersklassen zeigt 
sich, dass die Lebenszufriedenheit 
bis zum dritten Lebensjahrzehnt 
absinkt und sich dann bei ca. 1/3 
unzufriedener und 2/3 zufriedener 
Personen einpendelt.

➜■Abb. 9

➜■Abb. 9: Einschätzung der empfundenen Lebenszufriedenheit 
differenziert nach Altersklassen (N=2099)  

➜■Abb. 10: 5-Jahresprävalenzen Personendelikte Brandenburg 
und BKA-Stichprobe

Ein Fokus der vorliegenden Da-
tenanalyse lag auf der Auswertung 
zu Angaben von Opfererlebnissen 
(Viktimisierungen). In ➞■Abb. 10 
werden die 5-Jahresprävalenzen 
dargestellt und mit den Daten der 
BKA-Stichprobe verglichen.

➜■Abb. 10

Viktimisierungserfahrungen
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Mit einem Anteil von 19,2% sind 
Datenverluste oder Schäden durch 
Infizierung von Computern die 
häufigste Form von Viktimisierung 
in der Brandenburger Stichprobe. 
Der Konsumentenbetrug belegt 
mit 15,4% den zweiten Platz, ge-
folgt von persönlichem Diebstahl 
(11,8%) und der Körperverletzung 
(5,6%).  Diese Delikte stimmen in 
ihrer Reihenfolge mit denjenigen 
des deutschen Viktimisierungssur-
vey 2012 überein. Bedeutend sel-
tener sind der Zahlungskartenbe-
trug (3,5%), Raub (3%), Pishing 
(1,8%) und der Missbrauch per-
sönlicher Daten (1,6%). Es ist da-
von auszugehen, dass im Bereich 
der Internetkriminaliät die Zah-
len in Zukunft nach oben gehen 
werden, wenn in der Bevölkerung 
mehr Wissen über diese Deliktfor-
men vorherrscht. Aus ➞■Abb. 11 ist 
zu erkennen, dass mit fortschrei-
tendem Lebensalter die Krimina-
litätsbelastung durch Internetkri-
minalität sinkt, was mit der Nicht-
Nutzung bestimmter Angebote in 
diesen Altersgruppen zu tun haben 
dürfte. Zukünftige Generationen, 
die mit dem Internet groß gewor-
den sind, werden auch im Alter das 
Internet nutzen, so dass dieser Be-
fund vermutlich nur eine Moment-
aufnahme darstellt. 

➜■Abb. 11

Betrachtet man die 1-Jahres-Prä-
valenz für die Haushaltsdelikten 
und rechnet diese auf jeweils 1000 
Haushalte hoch, dann liegt die Prä-
valenzrate mit knapp 26 von 1000 
Haushalten für Fahrraddiebstäh-
le am höchsten. Hier weist die 
Bundesstichprobe im Vergleich 
zu Brandenburg mit angegeben 
49 Fahrraddiebstählen pro 1000 
Haushalte einen höheren Wert als 
Brandenburg auf. 

➜■Abb. 12

➜■Abb. 11: 5-Jahres-Prävalenz für coumputerbezogene Kriminalität getrennt nach 
Altersgruppen

➜■Abb. 12: Inzidenzrate für Haushaltsdelikte pro 1000 Einwohner pro Jahr
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Während die Meldequote für De-
likte wie Diebstahl und Körper-
verletzung erwartungsgemäß hoch 
ausfällt, ist die polizeiliche Melde-
quote beim Konsumentenbetrug 
nur sehr gering ausgeprägt. Oft-
mals wissen die Betroffenen noch 
nicht, dass man auch Internetkri-
minalität anzeigen kann, sie geben 
sich zudem wegen ihrer Leicht-
gläubigkeit oder vermeintlichen 
Anwenderfehlern zum Teil selbst 
die Schuld und meiden aus Scham 
darüber eine Anzeige. 

➜■Abb. 13

Der deutsche Viktimisierungssur-
vey 2012 belegte, dass 73% der 
deutschen Bevölkerung ab 16 Jah-
ren das Internet für private Zwe-
cke nutzen. Davon sind 83% tägli-
che Nutzer oder mindestens mehr-
mals die Woche online. Es gibt 
starke altersspezifische Variatio-
nen: mit zunehmendem Alter sinkt 
der Internetgebrauch bis auf unter 
20% mit 75 Jahren. Im Vergleich 
zur BKA-Stichprobe für das ge-
samte Bundegebiet liegt Branden-
burg mit 64,1% privater Internet-
nutzung insgesamt knapp 9% un-
ter dem Bundesschnitt. 

➜■Abb. 14
➜■Abb. 15

Während die Meldequote für De-
likte wie Diebstahl und Körper-likte wie Diebstahl und Körper-likte wie Diebstahl und Körper
verletzung erwartungsgemäß hoch 
ausfällt, ist die polizeiliche Melde-
quote beim Konsumentenbetrug 
nur sehr gering ausgeprägt. Oft-
mals wissen die Betroffenen noch 
nicht, dass man auch Internetkri-
minalität anzeigen kann, sie geben 
sich zudem wegen ihrer Leicht-
gläubigkeit oder vermeintlichen 
Anwenderfehlern zum Teil selbst 
die Schuld und meiden aus Scham 
darüber eine Anzeige. 

➜ Abb. 13

Der deutsche Viktimisierungssur-Der deutsche Viktimisierungssur-Der deutsche Viktimisierungssur
vey 2012 belegte, dass 73% der 
deutschen Bevölkerung ab 16 Jah-
ren das Internet für private Zwe-
cke nutzen. Davon sind 83% tägli-
che Nutzer oder mindestens mehr-che Nutzer oder mindestens mehr-che Nutzer oder mindestens mehr
mals die Woche online. Es gibt 
starke altersspezifische Variatio-
nen: mit zunehmendem Alter sinkt 
der Internetgebrauch bis auf unter 
20% mit 75 Jahren. Im Vergleich 
zur BKA-Stichprobe für das ge-
samte Bundegebiet liegt Branden-
burg mit 64,1% privater Internet-
nutzung insgesamt knapp 9% un-
ter dem Bundesschnitt. 

➜ Abb. 14
➜ Abb. 15

➜■Abb. 13: Polizeiliche Meldequote für Opfererlebnisse 
mit 12-Monats-Prävalenz nach Deliktformen

➜■Abb.14: Vergleich der Internetnutzung zwischen Brandenburger 
Bürgern und der Bundesstichprobe

➜■Abb. 15: Private Internetnutzung in Brandenburg 
nach Altersklassen

Nutzen Sie das Internet oder e-Mail für private Zwecke?
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zum Bund in etwa gleich oder so-
gar etwas geringer ausgeprägt sind. 
Konträr dazu ist die affektive Kri-
minalitätsfurcht der Brandenbur-
ger leicht erhöht. Dies gilt vor al-
lem für die Angst vor Körperver-
letzungen. Bei in etwa gleicher 
Gefahrenlage und Einschätzung 
des Risikos sind die Brandenbur-
ger somit etwas besorgter. Auch im 
Bereich der Internetnutzung lag 
Brandenburg 2012 ein wenig unter 
dem Bundestrend. Vor allem bei 
jüngeren Kriminalitätsphänome-
nen wie der Internetkriminalität 
wird in Folgeerhebungen jedoch 

Bei Betrachtung der verschiede-
nen Arten der Internetnutzung, 
findet der Online-Kauf die meisten 
Nutzer (63,9%) in Brandenburg. 
Online-Banking betreiben hinge-
gen 44,6 % der Befragten. Soziale 
Portale wie Facebook, Twitter und 
Co. nutzen lediglich 31,8% der pri-
vaten Internetnutzer (N= 146). 

➜■Abb. 16

Insgesamt haben die Brandenbur-
ger einen gute Meinung von der 
Polizeiarbeit im Land. 90,2% der 
befragten Personen geben an, dass 
die Polizei eine sehr gute bzw. eine 
eher gute Arbeit leistet. Davon be-
werten 89,4% die polizeiliche Ar-
beit als eher gut, 0,8% als sehr gut. 
9,8% bewerten die Verbrechens-
bekämpfung der Polizei als eher 
schlecht bis sehr schlecht. Leider 
wurde diese Frage nur 57 zufällig 
ausgewählten Personen gestellt, so 
dass die Datenbasis hier klein ist.

➜■Abb. 17

Insgesamt zeigt der Viktimisie-
rungssurvey 2012 für Brandenburg 
Ergebnisse, die sich im Rahmen 
der der BKA-Studie bewegen. Mit 
der Polizeiarbeit und ihrer Nach-
barschaft zeigen sich die Branden-
burger grundsätzlich hoch zufrie-
den. In der Tendenz ist das sub-
jektive Unsicherheitsgefühl ge-
genüber dem Bundestrend jedoch 
etwas stärker ausgeprägt. Während 
die tatsächlichen Viktimisierungs-
erfahrungen und auch die kogniti-
ve Kriminalitätsfurcht in Bezug auf 
die geschätzte Wahrscheinlichkeit 
einer Opferwerdung im Vergleich 
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genüber dem Bundestrend jedoch 
etwas stärker ausgeprägt. Während 
die tatsächlichen Viktimisierungs-
erfahrungen und auch die kogniti-
ve Kriminalitätsfurcht in Bezug auf 
die geschätzte Wahrscheinlichkeit 
einer Opferwerdung im Vergleich 

➜■Abb. 16: Nutzungsaktivitäten Internet in Brandenburg 
nach Häufigkeit (N=146)

➜■Abb. 17: Effektivität der Polizeiarbeit in der 
Brandenburger Stichprobe

grundsätzlich zu beobachten sein, 
inwiefern sich hier die fortschrei-
tenden Technologisierung und Di-
gitalisierung des Alltags weiter aus-
wirken wird. Eine noch differen-
ziertere Betrachtung auf lokaler 
Ebene ist auf Grund der geschil-
derten Problem der Mehrfachfil-
terung der Stichprobe leider nicht 
möglich gewesen. 

Wie gut arbeitet die örtliche Polizei bei der Verbrechenbekämpfung?
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eigenes Leben eine möglichst ho-
he Anzahl an Menschen töten wol-
len (sog. „weiche Ziele“) und da-
bei eine Konfrontation mit der Po-
lizei suchen. Das Szenario ist Teil 
einer strategisch geplanten medi-
alen Inszenierung. Dieser Modus 
Operandi stellt die Polizeien Euro-
pas und auch in Deutschland vor 
neue Herausforderungen.

Im Auftrag der Innenminister-
konferenz hat eine Bund-Länder-
AG “Konsequenzen terroristischer 
Ereignisse für den Einsatz-, Strei-
fen- und Wachdienst sowie die Be-
reitschaftspolizeien der Länder 
und des Bundes“ Empfehlungen 
zu taktischen Konzeptionen, ad-
äquater Schutzausstattung und Be-
waffnung etc. gegeben. Parallel be-
schäftige sich seit April 2015 eine 
Arbeitsgruppe im Polizeipräsidium 
mit diesem Thema.

Es bleibt bei dem Grundsatz, dass 
eine professionelle und finale Lage-

am 7. Januar 2015 wurde realisiert, 
dass eine neue Form des Anschlags 
erfolgt war: 

Es agierten Täter, die militärisch 
ausgerüstet und ausgebildet waren 
und Kampferfahrung besaßen. Sie 
waren mit militärischer Bewaff-
nung ausgerüstet. Dabei ist auch 
bei künftigen Anschlägen wegen ih-
res hohen Verbreitungsgrades von 
Sturmgewehren Kalaschnikow AK-
47 und AK-74 auszugehen. Die Tä-
ter in Paris handelten entschlossen, 
planmäßig und koordiniert.

Die heutige Bewertung geht da-
von aus, dass Deutschland bei „ab-
strakt hoher Gefährdung“ jeder-
zeit von terroristischen Anschlä-
gen unmittelbar betroffen sein 
kann. Es muss künftig mit hoch-
dynamischen Einsatzlagen gerech-
net werden, bei denen mit militä-
rischen Waffen agierende, fanati-
sierte Täter, zeitgleich an mehre-
ren Orten ohne Rücksicht auf ihr Die Bundesrepublik hat in 

den späten 60er und in 
den 70er Jahren ihre Er-
fahrungen mit dem Ter-
rorismus in Deutschland, 
insbesondere mit der 

RAF, machen müssen. Die Annah-
men der Polizei und die entspre-
chende Vorschriftenlage zu terro-
ristischen Anschlägen ging in den 
letzten Jahren allerdings von „An-
schlag = Bombe“ aus. Unmittel-
bar nach dem Anschlag auf die Re-
daktion „Charlie Hebdo“ in Paris 

Die terroristischen Ereignisse im euro-
päischen Ausland, insbesondere in 
Paris im Jahr 2015, brachten die Poli-
zeien aller Bundesländer und des 
Bundes zum Überdenken der Anfor-
derungen an die Bewaffnung und Aus-
rüstung. Die Handlungserfordernisse, 
die sich aus mit militärischen Waffen 
verübten terroristischen Anschlägen 
ergeben, wurden im Frühjahr und 
Sommer 2015 beschrieben und bewer-
tet und führten auch in der Branden-
burger Polizei zu Beschaffungen von 
neuer Ausrüstung.
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schlagskraft eines Sturmgewehres 
ohne dessen vergleichsweise gro-
ße Reichweite, und mit der Kom-
paktheit und geringen Masse einer 
Maschinenpistole. Diese sog. „Per-
sönlichen Verteidigungswaffen“ 
sind beim Militär typische Bewaff-
nung von Funkern, Besatzungen 
gepanzerter Fahrzeuge, usw. Dabei 
sind derzeit als typische Vertreter 
der Kategorie PDW die MP7 von 
Heckler & Koch und die belgische 
FN P-90 zu nennen. Deren Muniti-
on im Kaliber 4,6 x 30 mm bzw. 5,7 
x 28 mm durchdringen Schutzwes-
ten noch bei einer Entfernung von 
200 m liegt. Sie bieten daher auch 
wesentlich höhere Leistungen als 
eine MP5 mit Hartkern-Munition. 
Die MP7 im Kaliber 4,6 x 30 mm 
wurde in der Bundeswehr einge-
führt. Weitere Verwendung findet 
sie bei Polizeien mehrerer Staaten. 
Die Waffe FN P-90 im Kaliber 5,7 
x 28 mm ist ebenfalls weltweit ver-
breitet bei Militär- und Polizeiein-
heiten. Die MP7 ist auch seit meh-
reren Jahren in der Bewaffnung der 
Brandenburger Spezialeinheiten.

Zur Bestimmung der künftigen 
Munitionsarten wurden durch den 
ZDPol am 12. und 13.06.2016 Be-
schussversuche mit MP7 und MP5 
durchgeführt. Die MP7 ist bei Ver-
wendung von Vollmantelmuniti-
on in der Lage, auf getesteten Ent-
fernungen von bis zu 100 Metern 
leichten ballistischen Schutz si-
cher zu durchschlagen. Es muss 
auch davon ausgegangen wer-
den, dass auch leichte Deckungen 
wie Autoblech, Holztüren usw. si-
cher durchschlagen werden. Da-
her besteht allerdings eine höhe-
re Hintergrundgefährdung im Ver-
gleich zu der Munition, die aus den 
Dienstpistolen und aus der MP5 
verschossen wird. 

und wirksame Reichweite. Im Fall 
eines tatsächlich ausgetragenen 
Feuerkampfes wären mit Sturmge-
wehren Kalaschnikow bewaffne-
te Täter den Polizeikräften überle-
gen. Es wäre grundsätzlich denk-
bar, dass durch die Feuerführung 
mehrerer Polizeibeamter es zeit-
weilig gelingen könnte, dass Agie-
ren der Täter zu stoppen oder zu 
verlangsamen, sie an ihren Platz 
zu binden. Im Zuge dieses Feuer-
kampfes würde aber durch den re-
lativ geringen Munitionsvorrat und 
die vorgenannten geringeren Leis-
tungsparameter mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Polizei mit deut-
lichen Verlusten unterlegen sein. 

Die Konsequenz daraus war die 
Beschaffung von neuen Waffen. 
Neben den oben stehenden Anfor-
derungen hinsichtlich Feuerkraft, 
Durchschlagsleistung, Munitions-
vorrat und wirksame Reichweite 
waren weitere Aspekte zu diskutie-
ren: Wie hoch ist der Ausbildungs-
aufwand, um die Polizisten sicher 
an der neuen Waffe auszubilden? 
Auf welchen Schießanlagen kann 
die Polizei mit der neuen Waffe 
trainieren? Mit Durchschlagsleis-
tung und Reichweite steigt enorm 
das Risiko, dass Unbeteiligte ge-
fährdet werden können - was ist 
vertretbar? Mit welcher Munition 
soll die Waffe eingesetzt werden?

Die Abwägung erfolgte in meh-
reren Sitzungen im PP und im 
MIK. Hier wurde sodann gegen 
ein Sturmgewehr im Kaliber 5,56 
oder 7,62 mm, sondern für eine 
sog. „Personal Defence Weapon“ 
entschieden, konkret für die MP7 
von Heckler & Koch. 

Aufgrund der weitverbreite-
ten Nutzung militärischer Schutz-
westen bestand beim Militär Be-
darf an einer Waffe mit der Durch-

bewältigung im Umgang mit derar-
tigen Tätern ausnahmslos den Spe-
zialeinheiten möglich ist. Sofortige 
Intervention vor Ort – bis zum Ein-
treffen von Spezialeinheiten - wird 
durch Kräfte des Wachdienstes so-
wie ggf. der Bereitschaftspolizei er-
folgen müssen. Die Beamten dieser 
Organisationseinheiten waren hier-
für weder taktisch ausgebildet, noch 
entsprechend ausgestattet und be-
waffnet. Hier sind nun Entschei-
dungen getroffen, Beschaffungen 
eingeleitet und die Ausbildung der 
Erstinterventionskräfte aufgenom-
men worden. 

Der Weg zu einer neuen Waffe
Die Forderung besteht, dass die Er-
stinterventionskräfte (Wachdienst 
und Bereitschaftspolizei) sachge-
recht auszustatten sind, damit sie 
die Täter wirksam bekämpfen oder 
zumindest deren Handlungsfähig-
keit eindämmen können. 

Die MP5 ist keine adäquate Waf-
fe zur Auseinandersetzung mit 
schwer bewaffneten, militärisch 
agierenden Terroristen. Dies be-
trifft vor allem Feuerkraft, Durch-
schlagsleistung, Munitionsvorrat 

Heckler & Koch MP7 
für Erstinterventions-
kräfte
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Die MP7 und die 
Polizeibeamten
Mich persönlich erreichten viele 
Rückmeldungen von den Beamten, 
die an der dreitägigen Ausbildung 
an der MP7 teilgenommen haben. 
Diese Reaktionen kann man ein-
fach mit „Begeisterung“ zusam-
menfassen. Bedienung, aber vor 
allem Präzision der Waffe und das 
neue Zubehör Visier und Lichtmo-
dul, finden Zustimmung bei den 
daran ausgebildeten Beamten. Die 
drei Tage für das Ausbildungsmo-
dul sind ein hoher Aufwand. Aber 
die langjährigen Defizite beim Trai-
ning mit der Langwaffe sind auszu-
gleichen und die Polizisten sollen 
handlungssicher werden. Andere 
Bundesländer wenden hier durch-
aus weniger Zeit auf.

Die Anwendung der MP7 ist aus-
drücklich nicht auf terroristische 
Lagen beschränkt, sondern unter 
Beachtung der Rechtsvorschrif-
ten für den Schusswaffengebrauch 
gegen Personen wie jede ande-
re Schusswaffe der Polizei freige-
geben. Die Polizeibeamten müs-
sen aber wissen, dass mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit Unbeteilig-
te gefährdet werden könnten. Dies 
steht aber einer Freigabe der MP7 
für alle Anlässe nicht entgegen. 

Dem kommt insbesondere ho-
he Bedeutung zu, da die vor Ort 
agierenden Polizeibeamten im ers-
ten Moment zu Beginn eines Ein-
satzes gar nicht wissen, welchen 
Anlass die jeweilige Lage tatsäch-
lich hat (siehe 22.07.2016 in Mün-
chen). Zeit für eine Prüfung „Ter-
ror oder nicht?“ ist nicht gegeben.

Als weitere Schritte wurde mit 
der taktischen Ausbildung der Erst-
interventionskräfte (Wachdienst 
und Bereitschaftspolizei) im Modul 

in Gebäuden und von Fahrzeugen, 
natürlich auch zu Einsatzanlässen 
bei Dunkelheit, erforderlich. Das 
zusätzliche Halten einer Taschen-
lampe neben der MP7 ist  wegen 
der beidhändigen Bedienung der 
Waffe nicht möglich. 

Weiteres Zubehör sind ein an-
derer Trageriemen und Magazinta-
schen, die zur Befestigung an der 
neuen Schutzweste mit dem Mol-
le-System ausgestattet sind.

Waffen im Koffer
Neben dem Beschaffen von Waf-
fen, Munition und Zubehör war 
auch über die künftige Aufbewah-
rung der MP7 zu entscheiden. 
Herumliegen auf der Rücksitz-
bank war nicht vorgesehen und in 
die bisherigen Waffenkästen der 
Streifenwagen passt die Waffe we-
gen des montierten Visiers nicht 
hinein. Die Lösung waren dann 
spezielle Waffenkoffer aus Metall, 
die gesichert in den Streifenwagen 
mitgeführt werden können und 
neben der MP7 auch das Zubehör 
aufnehmen. Sie würden ebenfalls 
für die MP5 passen. Hier sind 
noch Entscheidungen zu treffen, 
wie es mit dieser Waffe weiterge-
hen wird. Auf jeden Fall spart es 
Kosten, da die Waffenkästen für 
die Seitentür der Streifenwagen 
nur noch von einem Fahrzeugher-
steller angeboten werden.

Aufgrund des besseren Trefferbil-
des wurde vorgeschlagen, die Voll-
mantel-Munition als Einsatzmuni-
tion für die MP7 festzulegen. Der 
ZD Pol empfahl auch, das 4,6 x 30 
mm Zinn-Geschoss als Übungsmu-
nition in Raumschießanlagen zu 
verwenden. Diesen Empfehlungen 
ist sodann das MIK gefolgt und lies 
die MP7 und die genannte Munition 
als Einsatzmittel der Polizei BB zu.

Der vorrangige Zweck der MP 7 
ist deren Verwendung durch die Er-
stinterventionskräfte bei terroristi-
schen Lagen. Bei diesen Lagen ist 
von einer Einsatzentfernung von 
deutlich mehr als 20 Metern auszu-
gehen. Für einen zielgenauen Ein-
satz der MP 7 ist  die herkömmli-
che Visiereinrichtung nicht geeig-
net. Daher bedarf es auch einer un-
terstützenden Visiereinrichtung, 
welche durch die Beamten ein-
fach zu handhaben ist. Ein Zielge-
rät mit holographischer Technolo-
gie und innenliegender Rotpunkt-
visierung ist in der Lage, eine hohe 
Zielgenauigkeit und Zielauffas-
sung zu ermöglichen. Entschieden 
wurde sodann die Ausrüstung der 
MP7 mit einem Visier EOTec XPS. 

Ebenfalls gemeinsam durch 
LAG EIK-Te und ZDPol erging 
das Votum, die MP7 zusätzlich 
mit einem Lichtmodul auszustat-
ten. Einsatztaktisch ist das sich an 
der Waffe befindende LichtmoduI 
im Rahmen von Durchsuchungen 
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Liebe Polizei,

schon immer hast du mich fasziniert. Schon immer fand ich dich irgend-
wie aufregend und mutig… Doch es hat lange gedauert bis ich mich end-
lich entschieden hatte, dich anzusprechen.

Und als ich dann endlich wusste, dass wir beide uns kennenlernen wer-
den, war ich so unfassbar glücklich. Ich war so gespannt, ob all die Ge-
schichten, die ich von dir so hörte, auch stimmten.

Und dann war es soweit, wir hatten unsere erste richtige Verabredung in 
der Polizeiinspektion Havelland. Ich lernte dich kennen, fast drei Mona-
te lang und kann jetzt endlich selbst Geschichten von 
dir erzählen. Geschichten, die aufregend sind, die 
lustig sind, aber auch manchmal unfassbar traurig. 

Du hast mir all deine Seiten gezeigt, die schönen 
und die hässlichen. Vor allem aber hast du mir  ge-
zeigt, dass nicht nur du mutig bist, sondern dass 
wir das nur zusammen sind. Du bist stark, hilfs-
bereit, neugierig, gerecht und zielstrebig, aber nun 
weiß ich, dass du das nur bist, weil es uns gibt… 
die Polizisten. 

Ohne deine Polizisten in der PI Havelland 
wärst du gar nicht das, was du bist. Dank vieler 
toller Kollegen leistest du täglich solche Arbeit und 
zeigst dich dabei so vielfältig. Dafür möchte ich 
mich bedanken. Danke an alle Kollegen, die mich 
und auch die anderen Praktikanten herzlich auf-
genommen haben. Unsere Polizei im Havelland ist 
besonders, denn dank des Pool-Modells kommen 
hier Charaktere zusammen, die teilweise nicht un-
terschiedlicher sein könnten. Jedoch verfolgen al-
le das gleiche Ziel und so treffen verschiedene Wege 
später wieder auf einem großen Weg zusammen. 

Was ich noch so an deinem Pool-Modell mag, liebe Polizei? Du machst 
es mir möglich, dank deiner flexiblen Planung Familie und Beruf unter ei-
nen Hut zu bringen. Gut, du brauchtest hier und da einen Schubser unse-
rer organisationsstarken Planerin Frau Schurwin, damit alles reibungslos 
klappt. Tolle Arbeit habt ihr da gezaubert,ihr habt es mir ermöglicht, alles 
zu erleben ohne Einschränkungen im Familienleben zu haben. 

Du musst immer an ganz schön viel denken, meine liebe Polizei. Du 
musst den Strafverfolgungsanspruch des Staates sichern, alle Gefahren 
im Blick haben und diese abwehren, damit niemand zu Schaden kommt. 
Gut, dass du jemanden wie Herrn Karr an deine Seite gestellt be kommen 
hast, damit er uns Praktikanten im Blick behält und für alle Fragen im-
mer ein offenes Ohr hatte. Das hättest du ja nicht auch noch gekonnt. Ich 
kann dir sagen, das war nicht unser letztes Wiedersehen in der PI Havel-
land. Und bis dahin muss ich mir erstmal wieder Geschichten von dir an 
der FHPol anhören, bis wir beide wieder selbst welche erleben.

Im Namen aller Praktikanten möchte ich mich für eine herzliche Auf-
nahme in der PI Havelland bedanken. Ein besonders großer Dank geht an 
alle unsere Ausbilder, die uns mit viel Mühe und Geduld alles erklärt und 
immer hinter uns gestanden haben.

Jessica Lucht, Polizeikommissar-Anwärterin

2 und mit der Ausbildung in Takti-
scher Einsatzmedizin im Modul 3, 
das zwei Tage dauert, begonnen. 

Für die taktische Ausbildung wur-
de die nächste neue Waffe beschafft. 
Da das bekannte Farbmarkierungs-
system mit dem kleinen Kaliber der 
MP7 nicht kompatibel ist, wurden 
H&K MP7 UTM beschafft. UTM 
steht für „Ultimate Training Muni-
tions“, eine britische Firma, die 
auch Farbmarkierung mit der MP7 
ermöglicht. Die MP7 UTM sind ein-
getroffen und werden alsbald im 
Training bei der FH Pol auftauchen.

In anderen Bundesländern hat 
sich bisher die Polizei Baden-
Württemberg ebenfalls für die 
MP7 entschieden und bereits den 
kompletten Bestand MP5 gegen 
MP7 ausgetauscht. Brandenburg 
wird zunächst MP5 und MP7 pa-
rallel nutzen. Schleswig-Holstein 
führt ein Sturmgewehr ein, und ei-
nige Länder haben Sturmgeweh-
re speziell für Erstinterventions-
kräfte und/oder Teile der Bereit-
schaftspolizei beschafft. Die über-
wiegende Anzahl der Polizeien der 
Länder und die Bundespolizei sind 
zurzeit in einer Entscheidungsfin-
dung oder bleiben bei der MP5. 

Es ist vorgesehen, in einer künfti-
gen Ausgabe der „110“ über weite-
re Aspekte der Landesarbeitsgrup-
pe „EIK-Te“ („Erstinterventions-
kräfte für terroristische Lagen“), 
das zugrunde liegende Vorgehen 
nach KLEE („Konzeption zur Be-
wältigung lebensbedrohlicher Ein-
satzlagen“), weiteren Beschaffun-
gen und natürlich zum Training 
der „KLEE-Kräfte“ zu informieren.

Thomas Ballerstaedt, 
Polizei direktor, 
Leiter Landesarbeitsgruppe 
„EIK-Te“

te lang und kann jetzt endlich selbst Geschichten von 

lustig sind, aber auch manchmal unfassbar traurig. 

-

toller Kollegen leistest du täglich solche Arbeit und 
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»Ich hatt’ einen Kameraden …«

Von der Idee Ende 2017 bis zum 
Auftrag an den Stabsbereich Haus-
halt/Logistik, die Möglichkeit zum 
Bau einer Gedenkstätte zu prü-
fen, verging nicht viel Zeit. Ne-
ben der Finanzierung war die Fra-
ge entscheidend, was angemessen 
ist und zur Brandenburger Polizei 
passt? Denn eine Gedenk- und Er-
innerungskultur für im Dienst ver-
storbene Kollegen ist neu. Kont-
rovers wurde darüber diskutiert. 
Die Entwürfe des Architektenbü-
ros „modus architekten“ und des 
Bildhauers Jürgen Knubben über-
zeugten auch die letzten Zweifler 
vom Projekt. 

Nicht einmal ein halbes Jahr spä-
ter fragten sich viele Mitarbeiter auf 
dem Weg zur Kantine was denn 

Wie geht man mit diesen Ver-
lusten um? Darüber zu sprechen 
und sich bei einem Gottesdienst 
zu erinnern reichte der Behör-
denleitung nicht aus. Nach den 
tragischen Verlusten von Torsten 
Krautz und Torsten Paul im Febru-
ar 2017 entstand die Idee einer zen-
tralen Gedenkstätte für die Bran-
denburger Polizei. „Es sollte etwas 
werden, das über die bestehenden 
Gedenktafeln in Dienststellen hi-
nausgeht. Es sollte ein Ort wer-
den, an dem für jeden ersichtlich 
ist, welches Opfer die Kolleg(inn)
en brachten. Es sollte ein Ort ent-
stehen, der uns an unsere Verluste 
erinnert und uns zu den Gefahren 
des Berufes mahnt“, erklärte der 
Polizeipräsident. 

Wer im Gedächtnis 
seiner Lieben lebt, 
der ist nicht tot, der 
ist nur fern; tot ist 
nur, wer vergessen 
wird“, sagte es Im-

manuel Kant. Doch auch die Fer-
ne schmerzt. Denn Ferne bedeu-
tet Abschied nehmen und das ist 
bei einem geliebten Menschen nie 
leicht. Noch viel schlimmer ist es, 
sich nicht richtig zu verabschie-
den oder verabschieden zu kön-
nen. 

Innenminister und Polizeipräsident weihen zentrale Gedenkstätte 
für im Dienste der Polizei des Landes Brandenburg zu Tode gekom-
mene Kolleginnen und Kollegen ein.

Trauergäste 
salutieren 
zu Ehren der 
verstorbenen 
Kollegen
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und Mahnung haben nun einen 
ehrwürdigen Platz gefunden, ei-
nen Ort der schmerzt und zugleich 
Hoffnung gibt, denn: Wer im Ge-
dächtnis seiner Lieben lebt, der ist 
nicht tot.

Christoph Koppe

Bundespolizei und der Bundes-
wehr, wie Brandenburgs Innen-
minister Karl-Heinz Schröter und 
der Polizeipräsident Hans-Jürgen 
Mörke Kränze niederlegten und 
zu „Ich hatt einen Kameraden“ 
stillstanden. Besonders bewegend 
war der Moment, in dem die Wit-
wen der Getöteten und deren Kol-
legen Blumengestecke an den „Er-
eignisstelen“ niederlegten. 

Die Fachhochschule der Poli-
zei, die eine große Schülerdelegati-
on als Zeichen der Verbundenheit 
nach Potsdam schickte, Vertreter 
des Zentraldienstes der Polizei, der 
Bundeswehr, der Berufsvertretun-
gen und auch Parteien legten nach 
dem Einweihungszeremoniell Bei-
leidsbekundungen nieder.

„Die vielen Gespräche mit den 
Kollegen und die Anteilnahme mit 
Kränzen nach der Einweihung ha-
ben mich noch einmal bestärkt, 
dass die Gedenkstätte die richtige 
Entscheidung war“, sagte der Poli-
zeipräsident.

Nach der feierlichen Einwei-
hungsveranstaltung soll mit einer 
jährlich wiederkehrenden zentra-
len Gedenkveranstaltung für die 
Brandenburger Polizei an die Ver-
luste erinnert werden. Erinnerung 

»Ich hatt’ einen Kameraden …«

rechts neben der Leitstelle gebaut 
wird. Ganz bewusst wurde die 
„Stätte der Mahnung und Erinne-
rung“ im Vorfeld nicht öffentlich 
bekannt gemacht. „Wer die Bran-
denburger Polizei kennt weiß, es 
gibt immer jemanden, der ein gutes 
Projekt zerreden will“, sagte Poli-
zeipräsident Hans-Jürgen Mörke 
und ergänzte, „gerade in dieser 
schwierigen Thematik lasse ich kei-
ne Diskussion zu, wir brauchen ei-
ne Gedenkstätte und wir brauchen 
eine Erinnerungskultur!“ 

Die Gedenkstätte vereint in be-
sonderer Weise die Erinnerung an 
im aktiven Dienst verstorbene Kol-
leginnen und Kollegen und an ge-
waltsam im Dienst getöteten Kolle-
gen. Der zweiteilige Aufbau wird all 
Jenen gerecht. Was genau damit ge-
meint ist, das zeigt sich bei genaue-
rer Betrachtung. Auf einer großen 
Stele wurde „Stätte zur Mahnung 
und Erinnerung für im Dienste der 
Polizei des Landes Brandenburg 
zu Tode gekommene Kollegin-
nen und Kollegen“ eingraviert und 
steht symbolisch für alle Kollegen, 
die im aktiven Dienst waren, aber 
nicht durch äußere Gewalteinwir-
kung ihr Leben ließen. Die kleine-
ren „Ereignisstelen“ stehen für die 
vier Kollegen, die gewaltsam, wäh-
rend der Ausübung ihres Diens-
tes, getötet wurden. Martin Hein-
ze (1995 in Potsdam), Steffen Mey-
er (2009 in Lauchhammer) sowie 
Torsten Krautz und Torsten Paul 
(2017 in Oegeln) werden so in be-
sonderer Art und Weise bedacht. 

Wie wichtig und richtig die Ge-
denkstätte für die Polizei ist, zeig-
te die Anteilnahme bei der Einwei-
hung. Neben zahlreichen Bran-
denburger Kolleginnen und Kol-
legen erlebten hochrangige Gäste 
aus der Landespolitik, von der 

Pfarrer Sven 
Täuber und 
Ehrenformation
(o.)

Ehrenformation 
und Kranzträ-
ger positionie-
ren sich für das 
Zeremoniell
(darunter)

Innenminister 
Karl-Heinz 
Schröter neben 
Polizeipräsident 
Hans-Jürgen 
Mörke (l.) im 
Gespräch mit 
einer Hinter-
bliebenen (u.)

Inschrift auf 
der großen 
Gedenkstele
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ter mit einer Maschinenpistole be-
schossen worden. Bei dem Schuss-
wechsel starben ein Täter sowie 
der 40-jährige Beamte. Drei weite-
re Polizisten wurden bei dem Ein-
satz verletzt.

Unter dem Eindruck der selbst 
erfahrenden Anteilnahme und Un-
terstützung nach dem Tod zwei-
er Kollegen im Jahr 2017 und der 
empfundenen Verbundenheit mit 
der polnischen Polizei appellierte 
der Direktionsleiter auf dem weih-
nachtlichen Konzert an die rund 
600 Gäste sich an der Spenden-
sammlung, die mit Unterstützung 
des „grünen Sterns“, der Hilfsor-
ganisationen der Gewerkschaft der 
Polizei erfolgt ist, zu beteiligen.

Anfang Januar 2018 reiste der 
Leiter der Polizeidirektion Ost, ge-
meinsam mit dem Beauftragten für 
die deutsch-polnischen Beziehun-
gen, Herrn PD Buschmann, sowie 
Herrn Oskierko nach Wroclaw um 
seiner Anteilnahme persönlich 
Ausdruck zu verleihen und den 
gespendeten Geldbetrag zu über-
geben. 

Diese Geste der Verbundenheit 
der Polizei des Landes Branden-
burg wurde auf polnischer Seite 
positiv aufgenommen.

Roland Kamenz

ter Beteiligung der Partnerdienst-
stellen aus dem Nachbarland. 
Auch bei grenzüberschreitenden 
Ermittlungen oder bei der Bewäl-
tigung von Einsatzlagen wird zu-
meist Unterstützung oder aber der 
Informationsaustausch gewährt. 
Mehrfach konnten infolgedessen 
im vergangenen Jahr Täter nach 
dem Grenzübertritt gestellt bzw. 
entwendetes Diebesgut wiederer-
langt werden.

Im Dezember 2017 nahmen dar-
über hinaus zwanzig Vertreter der 
Polizeidirektion Ost auf Einladung 
der Woiwodschaft Stettin an einer 
zweitägigen Veranstaltung teil, die 
sich Themenfeldern der Verkehrs-
unfallprävention widmete. 

Auch zum traditionellen Weih-
nachtskonzert der Polizeidirek-
tion Ost werden alljährlich Kol-
leginnen und Kollegen der polni-
schen Partnerdienststellen einge-
laden. Im Rahmen eines solchen 
Konzertes wurde durch den Direk-
tionsleiters, Herrn DbPP Fischer, 
eine Spendensammlung für einen 
polnischen Kollegen initiiert. 

Der 40-jährige polnische Beam-
te war am 3. Dezember 2017 in der 
Woiwodschaft Wroclaw im Dienst 
getötet worden. Beim Versuch 
Täter zu stellen, die zuvor einen 
Geldausgabeautomaten angegrif-
fen hatten, sind die einschreiten-
den Polizisten von einem der Tä-

Die Formen der Zusammen-
arbeit sind vielfältig
Neben anlassbezogenen Bespre-
chungen finden insbesondere in 
den Grenzstädten Schwedt und 
Frankfurt (Oder) regelmäßig ge-
meinsame Streifen statt. Im Zuge 
der Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden Kriminalität erfolgen 
Kontrollmaßnahmen oftmals un-

Geste der 
Verbundenheit

INTERN

Die Polizeidirektion Ost ist eine von zwei Polizei-
direktionen im Land Brandenburg, die infolge ihrer 
geografischen Lage einen unmittelbaren Grenzbe-
zug zur benachbarten Republik Polen haben. Auf 
184 Kilometer grenzt die Polizeidirektion Ost an die 
polnischen Woiwodschaften Stettin und Gorzow. 
Zu beiden Woiwodschaften werden partnerschaft-
liche Beziehungen gepflegt. 
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gut 20 Verhandlungstagen wegen 
dreifachen Mordes zu lebenslan-
ger Haft. Zudem stellte das Gericht 
die besondere Schwere der Schuld 
fest.  Dem vorausgegangen waren 
sehr gewissenhafte und dennoch 
zügige kriminalpolizeiliche Ermitt-
lungen durch die Mordkommissi-
on der Polizeidirektion Ost.

Wenngleich zwischenzeitlich 
durch den Verteidiger des Ange-
klagten Revision eingelegt wurde, 
ist das Urteil des Landgerichtes in 
1. Instanz für viele von uns sicher 
ein weiterer wichtiger Meilenstein 
im Prozess der Verarbeitung.  

Am 28. Februar 2018, ein Jahr 
nach dem schrecklichen Verlust, 
fand anlässlich des ersten Todesta-
ges unserer Kollegen ein Gedenk-
gottesdienst im Fürstenwalder Dom 
statt. Initiiert wurde der Gedenkgot-
tesdienst durch den Martin-Heinze-
Fonds und den Pfarrer der Branden-
burger Polizei, Herrn Sven Täuber.

Die komplette Dienstgruppe A, 
in der die getöteten Kollegen tätig 
gewesen sind und auch die Familie 
Paul, nahmen an dem Gottesdienst 
teil. Neben Ihnen waren viele wei-
tere Kollegen und Führungskräf-
te der Brandenburger Polizei aber 
auch Kommunal- und Landespoli-
tiker erschienen.

S
eit dem erschütternden 
Tod unserer Kollegen 
Torsten Krautz und Tors-
ten Paul, die am 28. Fe-

bruar 2017 in Oegeln bei Bees kow 
an der B 168 von einem flüchten-
den Gewaltverbrecher über fah ren 
wurden, sind schon zwei Jahre 
vergangen.

Ein jeder, der von dem Ereignis 
berührt oder in besonderer Wei-
se betroffen war, musste einen Weg 
finden, damit umzugehen. Es gab 
Gesprächs- und auch Unterstüt-
zungsangebote, die durch Vorge-
setzte und den Dienstherren unter-
breitet bzw. vermittelt wurden. 

Die Formen der Auseinanderset-
zung mit dem Geschehenen und 
dessen Verarbeitung bleiben den-
noch individuell. Und so leiden 
Kolleginnen und Kollegen zum 
Teil noch heute erheblich an dem 
Erlebten. 

339 Tage nach der Tat ist  am 
02. Februar 2018 in dem Gerichts-
prozess das Urteil gegen den An-
geklagten ergangen, der zunächst 
seine Großmutter und in der wei-
teren Folge unsere Kollegen töte-
te. Die Strafkammer des Landge-
richtes Frankfurt (Oder) verurteil-
te den nunmehr 25-Jährigen nach 

INTERN

Gedenken 
im Fürstenwalder Dom

»Aus unserer Mitte seid ihr gegangen – 
aber nicht aus unseren Herzen«

 Unbekannter Verfasser
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Der Ministerpräsident des Lan-
des Brandenburg, Herr Dr. Wo-
idke, schilderte in einer Anspra-
che seine ganz persönlichen Erin-
nerungen an den Tag des Gesche-
hens. Er hatte sich am 28. Februar 
2017 unmittelbar nach bekannt 
werden der Tat in die Dienststel-
le nach Fürstenwalde begeben, 
um seiner Betroffenheit und sei-
ner Verbundenheit mit der Bran-
denburger Polizei Ausdruck zu 
verleihen. Die Begegnungen mit 
den Kolleginnen und Kollegen in 
dieser schweren Stunde werde er 
nicht vergessen, äußerte Herr Dr. 
Woidke. 

Der Ministerpräsident hob auch 
die überwältigende Anteilnahme 
hervor, die in den Tagen und Wo-
chen nach der Tat die Hinterbliebe-
nen und die Polizei erfahren haben. 

INTERN

Gedenkgottes-
dienst anläss-
lich des ersten 
Todestages 
von Torsten 
Krautz und 
Torsten Paul

Gemeinsames 
Erinnern im 
Fürstenwalder 
Dom

„Mit großer Menschlichkeit sein 
dem barbarischen Akt begegnet 
worden.“  so der Ministerpräsident. 

Er appellierte dafür, denjeni-
gen, die rund um die Uhr ihr Le-
ben in Gefahr bringen, um ande-
re zu schützen, mehr Respekt und 
Dankbarkeit entgegenzubringen.

Durch den Minister des Inneren 
und für Kommunales des Landes 
Brandenburg, Herrn Karl-Heinz 
Schröter, wurde im Rahmen der 
Veranstaltung am 28. Februar 2018 
eine Gedenktafel an Polizeidirek-
tor Huber, den Leiter der betroffe-
nen Polizeiinspektion Oder-Spree/
Frankfurt (Oder) sowie die Kolle-
ginnen und Kollegen der Dienst-
gruppe A übergeben. Der Minister 
äußerte die Hoffnung, dass es kei-
ne weiteren derartigen Taten geben 
möge.

Der Stiftungsrat des Martin-
Heinze-Fonds, Herr Papperitz 
(LPD a. D.), schloss sich dem an, 
bekräftigte aber, dass der Polizei-
beruf nicht ungefährlich und im-
mer wieder mit hohen Risiken ver-
bunden ist. 

Angesichts einer zunehmenden 
Aggressivität und Gewaltbereit-
schaft gegenüber Sicherheitskräf-
ten sei es notwendig wachsam zu 
sein. Er erinnerte in diesem Zu-
sammenhang an die persönlichen 
Worte der Witwen, die sich in ver-
schiedenen Gewerkschaftszeitun-
gen für die erfahrene Anteilnahme 
und Unterstützung bedankt hatten 
und dabei an alle Polizisten appel-
lierten auf sich und auch auf ih-
re Kolleginnen und Kollegen im 
Dienst achtzugeben. 

Die Gedenktafel ist am 1. März 
2018 am Sitz der Polizeiinspektion 
in Fürstenwalde angebracht wor-
den und soll künftig ein Ort der 
Mahnung aber auch der wertschät-
zenden Erinnerung an unsere Kol-
legen Torsten Krautz und Torsten 
Paul sein. 
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lizeidienststellen, die uns durch 
Spendensammlungen im Rahmen 
ihrer Veranstaltungen, wie bei-
spielweise bei Weihnachts- oder 
Neujahrskonzerten, unterstützen 
sowie den Richtern und Staatsan-
wälten, die bei ihren Urteilen an 
uns denken.

Grundsätzlich werden nur die 
erwirtschafteten Zinserträge aus 
dem Stiftungsvermögen entspre-
chend der Ziele unseres Fonds ver-
wendet. Darüber hinaus können 
wir aus dem Spendenaufkommen 
sehr zeitnah unterstützen. 

Anlässlich des Todes der Poli-
zeibeamten Torsten Paul und Tors-
ten Krautz erfolgte ein gesonderter 
Spendenaufruf, bei dem die einge-
gangenen Spenden vollumfänglich 
an die Hinterbliebenen ausgege-
ben wurden. Über 870 Einzel- und 
Kollektivspenden aus dem ganzen 
Bundesgebiet waren eine beein-
druckende Resonanz. 

Im Rahmen der ihrer Veranstal-
tung am 28. Februar 2018 wurde 
eine Gedenktafel an die Polizei-
inspektion Oder-Spree/Frank-
furt (Oder) übergeben. Waren Sie 
der Initiator? 

Die Gedenktafel ist im Auftrag 
des Martin-Heinze-Fonds herge-
stellt und aus Lottomitteln sowie 
einer Spende der Sparkasse Oder-
Spree/Frankfurt (Oder) finan-
ziert worden. Vorausgegangen wa-
ren Gespräche mit Innenminister 
Schröter und dem Leiter der Poli-
zeiinspektion Oder-Spree/Frank-
furt (Oder). 

Mit der Gedenktafel, die in ih-
rer Gestaltung der Gedenktafel 
für Martin Heinze in der PI Pots-
dam gleicht, gibt es eine würdige 
Form des Gedenkens und der Er-
innerung. 

Was ist der Martin-Heinze-
Fonds?
Der Martin-Heinze-Fonds ist ein 
landesweiter Unterstützungsfonds 
für Polizisten, der unter dem Dach 
der Stiftung Oderbruch verortet ist.

Der Fonds und auch die Stif-
tung sind wirtschaftlich, politisch 
und konfessionell unabhängig und 
nicht an Interessen einzelner Perso-
nen, Unternehmen und Verbände 
gebunden. Alle Aktiven des Fonds 
engagieren sich ehrenamtlich.

Der Fonds ist nach dem ersten 
im Land Brandenburg ermorde-
ten Polizisten benannt, der in Aus-
übung seines Dienstes in der Nacht 
vom 19. zum 20. August 1995 getö-
tet wurde. 

Welchen Zweck verfolgt der Mar-
tin-Heize-Fonds?
Der Fonds macht auf die Gefahren 
des Polizeiberufes aufmerksam, 
sensibilisiert und wirbt zugleich 
um eine zivilgesellschaftliche Un-
terstützung als Ausdruck der Ver-
bundenheit mit unseren Polizeibe-
amten.

Ein weiterer Zweck des Stif-
tungsfonds ist die Gewährung ein-
maliger oder wiederkehrender Zu-
wendungen an Hinterbliebene von 
im Dienst ums Leben gekommener 
Polizisten oder an Polizeibeamte, 
die infolge ihrer Dienstausübung 
dienstunfähig geworden sind.

Auf der Homepage unter www.
Martin-Heinze-Fonds.de erlangen 
Interessierte ergänzende Informa-
tionen.

Wie finanziert sich der Fonds?
Viele Bürgerinnen und Bürger so-
wie Kolleginnen und Kollegen un-
terstützen den Martin-Heinze-
Fonds mit Spenden oder Zustif-
tungen. Dankbar sind wir den Po-

INTERN

Interview mit Ullrich Papperitz

Unterstützungsfonds
für Polizisten

Ullrich Papperitz
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One Nite in Mongkog –  
Nacht der Entscheidung

Killer schnappen und im letzten 
Moment den drohenden Krieg 
verhindern.

Wer genau das möchte, sollte 
jetzt aufhören, die DVD oder Blu-
ray aus dem Player holen und sich 
einen anderen Film suchen, denn 
das typische Schwarz-Weiß-Sche-
ma des Polizeifilmgenres sucht 
man in diesem Film von Derek Yee 
vergebens.

Stattdessen erlebt man eine 
108 Minuten lange Reise durch 
das schwüle, nächtliche Mong-
kog, dem am dichtesten bevölker-
ten Teil der schillernden Metropo-
le Hongkong. Dabei verschieben 
sich die Sympathien für die Prot-
agonisten vom althergebrachten 
„Polizei=gut“ und „Killer=böse“-
Rollenbild mehr und mehr ins Ge-
genteil.

Da entpuppt sich der finstere 
Profikiller als junges, fast schüch-

Hongkong, zwei Tage vor 
Weihnachten. Doch statt 
Frieden auf Erden droht 
ein Bandenkrieg, nach-
dem der Sohn eines Bos-
ses bei einer Schießerei 

getötet wurde und ein wütender 
Vater nach Vergeltung schreit. 
Grund genug für die Polizei in 
Alarmbereitschaft zu sein und 
erst recht, nachdem sich herum-
spricht, dass ein Auftragsmörder 
vom chinesischen Festland her-
überkommen soll, um die Rache 
des Vaters in die Tat umzusetzen. 
So praktisch die Vorstellung eines 
weiteren toten Triadenchefs auch 
sein mag, einen Bandenkrieg gilt 
es mit allen Mitteln zu verhindern. 
So weit, so gut. Spätestens jetzt 
möchte man sich zurücklehnen 
und einen klassischen Polizeifilm 
genießen, bei dem die hart arbei-
tenden Polizisten am Ende den 

Krimi-Thriller aus dem 
Jahr 2004, geschrieben 
und inszeniert von 
Derek Yee mit Daniel 
Wu, Cecilia Cheung 
und Alex Fong.

ternes  Landei – hinreißend ge-
spielt von Daniel Wu - , das diesen 
Job nur übernommen hat, um sei-
ne Eltern in China für die nächsten 
zwei, drei Jahre über die Runden 
zu bringen. Auf der anderen Sei-
te erschießt der junge ambitionier-
te Polizeibeamte bei einer Haus-
durchsuchung einen Unschuldi-
gen und schiebt ihm Drogenpäck-
chen unter, um sein Handeln zu 
rechtfertigen.

Wenn dann am Ende nach einem 
wilden Showdown in Hongkong 
der Heilige Abend anbricht, stellt 
man schließlich fest, dass Schwarz 
und Weiß nicht alles ist, sondern 
nur die beiden Begrenzungen zwi-
schen einer unendlichen Menge an 
Grau...

Susanne Sommer,
ZDPol BB
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mal überzeichnet. Ich will nicht 
glauben, dass junge Däninnen aus 
schwierigen Verhältnissen der-
art selbstbezogen, gelangweilt und 
dümmlich sind. Ich will auch nicht 
glauben, dass eine Krankheit und 
der tägliche Kontakt mit spätpu-
bertierenden Sozialschmarotzern 
die Sicherungen durchbrennen 
lässt. Ohne die vorigen Mørck-Fäl-
le zu kennen, meine ich, der sieb-
te Fall ist sicher nicht der stärkste 
Roman der Reihe. Ein spannendes 
Buch ist es dennoch, das man ganz 
so leicht nicht aus der Hand zu le-
gen vermag.

Katrin Böhme 

schend miteinander verwoben. Im 
Fall des Autofahrer-Mörders weiß 
der Leser ohnehin von Anfang an, 
wer der Täter ist. Das kann funk-
tionieren, wenn am Ende der Ge-
schichte eine unvorhergesehene 
Wendung Spannung schafft. Mit 
eben dieser Wendung wartet Jus-
si Adler-Olsen eher nicht auf, den-
noch gibt es ein zumindest überra-
schendes Finale. 

Die Geschichte ist kurzweilig 
und die vielen verschiedenen Fäl-
le durchaus spannend erzählt. Ge-
rade wegen der Fülle an Figuren 
und parallelen Handlungen ver-
liert man zuweilen den Überblick. 
Und sieben  Fälle müssen eben 
auch erzählt werden, dafür sind 
auch die fast 580 Seiten zu wenig. 
So bleibt der Fall der alten Dame 
im Park eher oberflächlich. Auch 
die Figuren selbst scheinen manch-

In einem Kopenhagener Park 
wird eine alte Frau gefunden. 
Tot. Offenbar um ihr Bargeld 
beraubt und erschlagen. Zeit-
gleich häufen sich Unfälle in 
der Stadt. Ein Autofahrer 

überfährt junge Frauen, die Opfer 
sind allesamt Sozialhilfeempfänge-
rinnen. Das Sonderdezernat Q, ein 
vierköpfiges Team rund um den ei-
genwilligen „Vizepolizeikommis-
sar“ Carl Mørck übernimmt die Er-
mittlungen, obwohl streng genom-
men die Kollegen „aus der Zwei-
ten“ - gemeint ist die reguläre 
Mordkommission - den Hut aufha-
ben. Mehr noch, ein lästiges Fern-
sehteam soll Mørck bei seiner Ar-
beit begleiten und strapaziert des-
sen Nerven. Rose, die einzige Frau 
im Sonderdezernat, verfällt in ei-
nen psychischen Ausnahmezu-
stand und ist nur noch ein Schat-
ten ihrer selbst. Ihre Kollegen sor-
gen sich und beginnen das Leben 
ihrer Kollegin zu durchleuchten. 
Dabei stoßen sie auf den grausa-
men Unfalltod des Vaters, der bei 
der Arbeit im Walzwerk und vor 
den Augen  seiner Tochter von ei-
nem tonnenschweren Metallblock 
zermalmt wurde. Ein Zufall oder 
ist Rose womöglich eine Mörde-
rin?

Eines vorweg. Kennt man das 
Sonderdezernat Q zuvor nicht 
und hat weder Carl Mørck noch 
die Bücher zu den sechs vorherer-
gehenden Fällen im Kopf, ist es oft 
schwer einen echten Zugang zu 
den Figuren zu finden. Unmöglich 
ist es nicht. Das liegt auch daran, 
dass Fragen zum (Vor)leben der 
Protagonisten nicht lange die Ge-
schichte beherrschen. Denn gan-
ze acht Fälle sind in diesem Buch 
mal geschickt, mal weniger überra-

Verzweiflung zeigt 
viele Gesichter

Jussi Adler-
Olsen
SELFIES
Der siebte Fall 
für das Sonder-
dezernat Q in 
Kopenhagen 
576 Seiten, 
erschienen 
im dtv-Verlag 



78

AKTUELL

Streifzüge – Die Polizei in Brandenburg

2019

POLIZE
I

Brandenburg

Die Polizei in Brandenburg
POLIZE

I
Brandenburg

Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit 

– Zusammenrücken im Gruppenwagen

Bereitschaftspolizisten unterstützen ihre 

Kollegen des Wach- und Wechseldienstes. 

Sie sichern auch Demonstrationen oder 

große Sportveranstaltungen ab. In jeder der 

vier Einsatzhundertschaften des Landes 

Brandenburg gibt es eine Beweissicherungs- 

und Festnahmeeinheit (BFE). Die jungen 

Teams trainieren oft und haben Spaß dabei. 

Ihre Ausrüstung bringt fast 20 Kilogramm 

auf die Waage. Beschwerlich – da heißt es 

zusammenrücken im Gruppenwagen. August
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Spezialeinsatzkommando –  

Üben für den Fall der Fälle

Die Angehörigen der Spezialeinheiten 

suchen gezielt nach gefährlichen Straftätern, 

observieren Verdächtige und führen 

Festnahmen besonders gewaltbereiter 

Personen durch. Sie verhandeln in 

gefährlichen Situationen, schützen gefähr- 

dete Personen und sind bei Geiselnahmen, 

Entführungen und Erpressungen im Einsatz. 

Den Auswahltest für das SEK schaffen 

jährlich knapp die Hälfte der Bewerber – nur 

etwas für ganz harte Jungs. Frauen gibt es 

beim SEK (noch) nicht. 
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Einstellungsberatung –  

Nachwuchswerbung mit Gesicht 

Die Einstellungsberaterinnen und -berater  

sind das Gesicht und die Ansprech-

partner der Polizei in allen Fragen der 

Nachwuchsgewinnung. Als Kontaktpersonen 

für weiterführende Schulen und ähnliche 

Bildungseinrichtungen unterstützen siemit 

Informationsmaterialien und Veranstaltungen. 

Keine Scheu: Unsere Einstellungsberater 

freuen sich über jeden Interessenten und 

proben bei Bedarf auch schon mal den 

Einstelllungstest. 

November
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Technische Einsatzeinheit – 

Einsatz an der Suppenkelle 

Wenn es einmal länger dauert, ist 

auch für das leibliche Wohl unserer 

Polizistinnen und Polizisten gesorgt. Bei 

langen Einsätzen ist Koch „Paulchen“ 

mit der Einsatzküche der Technischen 

Einsatzeinheit mit von der Partie. Über 

200 Portionen können gekocht und später 

direkt vor Ort ausgegeben werden. Polizei-

Lieblingsgerichte sind Wurstgulasch mit 

Nudeln und Kartoffelsuppe mit Bockwurst.
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Fachhochschule der Polizei Branden-

burg – Campusleben in Uniform

Viele Brandenburger Polizistinnen 

und Polizisten gehen in den nächsten 

Jahren in den Ruhestand. So werden 

an der Fachhochschule in Oranienburg 

jedes Jahr bis zu 400 Anwärterinnen 

und Anwärter im Polizeivollzugsdienst 

ausgebildet. Spannende Inhalte, viel 

Abwechslung gemeinsam im Team und 

finanzieOO auI eigenen %einen stehen� 

Nur einige Gründe, um sich für die 

Polizei des Landes Brandenburg zu 

entscheiden. Mehr Informationen unter 

polizei-brandenburg-karriere.de.

Mai
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Fotokalender         der Polizei Fotokalender         der Polizei Fotokalender         der Polizei Fotokalender         der Polizei 
Die 13te
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Polizeihubschrauberstaffel im Einsatz – 

Adebar in Blau-Weiß

Zwei Hubschrauber des Typs EC135, 

ausgerüstet mit Wärmebildkamera und 

digitaler Foto- und Videotechnik, sind rund 

um die Uhr einsatzbereit. Ob vermisste 

3ersRnen� À�chtende 6traItäter Rder 

Übersichtsaufnahmen nach Unfällen – 

eine Besatzung der Hubschrauberstaffel 

ist jederzeit startklar, um ihre Kollegen am 

Boden zu unterstützen. Die Hubschrauber 

der Brandenburger Polizei haben den 

Funknamen „Adebar“ – ihr „Nest“ haben 

sie in Ahrensfelde, direkt neben einigen 

Hubschraubern der Bundespolizei. Juli
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Geschwindigkeitsmessung –  

Verkehrserziehung mit Tarnung

Geschwindigkeitsüberwachung ist ein 

streitbares Thema. Von Wegelagerei ist 

mitunter die Rede. Fakt ist: 42 Menschen 

starben 2017 in Brandenburg bei 

Verkehrsunfällen, für die später eine zu 

hohe Geschwindigkeit als Ursache ermittelt 

wurde. Geschwindigkeitsbeschränkungen 

sind sinnvoll, mitunter retten sie Leben – 

und das ist nicht streitbar. 

Juni
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Fachhochschule der Polizei Branden

burg – Campusleben in Uniform

Viele Brandenburger Polizistinnen 
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Diensthundführer –  

Spürnase Nara bei der Arbeit

Diensthunde gehören auch in Brandenburg 

zu den treuen Helfern der Polizei. 

Diensthund Nara ist ein Fährtenhund. Ihr 

Diensthundführer ist immer gemeinsam mit 

ihr im Einsatz. Die Fährtensuche wird häufig 

trainiert, ihr Können muss Nara regelmäßig 

bei Prüfungen unter Beweis stellen. 

Viele unserer Diensthunde bleiben auch 

nach ihrer Zeit als Polizeihund bei ihren 

Hundeführern. Eine echte Partnerschaft 

also.

Oktober
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und Polizisten gehen in den nächsten 

Jahren in den Ruhestand. So werden 

an der Fachhochschule in Oranienburg 

jedes Jahr bis zu 400 Anwärterinnen 

und Anwärter im Polizeivollzugsdienst 

ausgebildet. Spannende Inhalte, viel 

Abwechslung gemeinsam im Team und 

finanzieOO auI eigenen %einen stehen� 

Nur einige Gründe, um sich für die 

Polizei des Landes Brandenburg zu 

entscheiden. Mehr Informationen unter 

polizei-brandenburg-karriere.de.
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Landespolizeiorchester Brandenburg – 

Kleines Klarinettenquintett ganz groß 

Die 43 Musikerinnen und Musiker des 

Landespolizeiorchesters Brandenburg 

sorgen bei mehr als 200 Auftritten 

im Jahr für begeisterte Zuhörer. Die 

Mitglieder des Orchesters treten auch in 

kleineren Formationen auf – wie hier das 

Klarinettenquintett – und sind in jeder 

Stilrichtung zu Hause.

September
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Digitalfunk –  

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz 

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte werden 

auch als Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) bezeichnet. Im 

Einsatz ist es wichtig, dass alle Bereiche 

„Hand in Hand“ arbeiten. Dazu gehört auch 

die Kommunikation über ein bundesweit 

einheitliches Funknetz für alle Rettungs- und 

Sicherheitskräfte. Modern und sicher, mit 

besserer Netzabdeckung – das persönliche 

Gespräch zwischen Kollegen ist trotzdem 

nicht aus der Mode. 

Januar
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Einsatz- und Lagezentrum –  

Ruhe im Sturm

Die Einsatzbearbeiterinnen und 

Einsatzbearbeiter im Einsatz- und 

Lagezentrum in Potsdam nehmen 

rund um die Uhr Notrufe an. Bis zu 

1.200 Mal am Tag wird die „110“ 

gewählt. An manchen Tagen, wie 

etwa während des Sturmtiefes 

„Xavier“ gehen allerdings auch schon 

einmal 5.000 Notrufe in vier Stunden 

ein. Da heißt es: „In der Ruhe liegt 

die Kraft!“ – auch bei Sturm.

Dezember
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KNOBELECKE

Inzwischen ist er liebgewordene 
Tradition: Der Fotowandkalender 
der Polizei Brandenburg. In die-

sem Jahr erschien er zum 13. Mal. 
Als die Idee eines Fotokalenders ge-
boren wurde, galt der Grundsatz: 
„Von der Polizei für die Polizei“. Der 
Kalender sollte also die Büros der 
Polizeidienststellen schmücken. In-
zwischen aber verteilen Polizisten 
den Kalender an Partner in ihren 
Bereichen, an Institutionen des 
Landes, an Kommunalvertreter, 
Schulen, Präventionspartner und 
Freie Träger. Das ist gut so, denn wie 
könnten wir besser über die Arbeit 
der Brandenburger Polizei berich-
ten, als mit interessanten und span-
nenden Bildern echter Polizistin-
nen und Polizisten. Bereits zum 
zweiten Mal entstand der Kalender 
nun in Zusammenarbeit mit dem 
Zentraldienst der Polizei Branden-
burg. Ronny Wunderlich, Mitglied 
der Landeswebredaktion und pas-
sionierter Fotograf, zog durch die 
Dienststellen des Landes, die Kame-
ra immer griffbereit. Entstanden 
sind dabei viele tolle Bilder, einige 
davon finden Sie in unserem Foto-
wandkalender der Polizei Branden-
burg 2019. Andere Fotos bebildern 
Inter- und Intranet-Auftritte der Po-
lizei. Wir freuen uns über Ihre Mei-
nung zu unserem Kalender. Ge-
nausogern gesehen sind Bildideen 
und freiwillige „Models“, die für die 
Brandenburger Polizei „Gesicht zei-
gen“. 

Katrin Böhme

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

testen Sie ihre Konzentration und ihr Kombinationsvermögen. Fin-
den Sie die richtige Lösung? Wie viele kleine Würfel fehlen, um den 
großen Würfel zu ergänzen?
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Ihre Lösungsvorschläge schicken Sie bitte per Brief oder E-Mail an:
Ministerium des Innern und für Kommunales 
Redaktion info110
Henning-von-Tresckow-Straße 9-13
14467 Potsdam
info110@mik.brandenburg.de

Als Gewinn winken verschiede Romane, die der Redaktion als Re-
zensionsexemplare zugeschickt wurden. Einsendeschluss ist der 
30. März 2019. Das Los entscheidet. 

Soduko
In jedem dick umrahmten Kästchen müssen die Zahlen 1 bis 9 von 
verteilt werden, dass sie in jeder Zeile und Spalte nur jeweils ein-
mal vorkommen. Gesucht wird hier die Summe der Ziffern des Su-
doku, die sich aus der Mitte, der oberen linken und der unteren 
rechten Ecke, ergibt.






